
KURZÜBERBLICK ÜBER DAS PLANUNGSSYSTEM: PLANUNG AUF ALLEN EBENEN

SO WIE PRIVATE BEI „IHREN“ PLANUNGEN BESTIMMTE BEDINGUNGEN BERÜCKSICHTI-
GEN MÜSSEN, EXISTIERT AUCH DIE PLANUNG IN DER GEMEINDE NICHT IM LUFTLEEREN 
RAUM. SIE IST VIELMEHR EINGEBETTET IN EINEN RAHMEN ÜBERGEORDNETER UND 
ÜBERÖRTLICHER PLANUNGEN. AUS DIESEM RAHMEN KOMMEN VORGABEN, DIE UNTER 
ANDEREM DEN SINN HABEN, IN ALLEN TEILEN DES BUNDESGEBIETES NACH MÖGLICH-
KEIT GLEICHWERTIGE LEBENSBEDINGUNGEN ZU VERWIRKLICHEN. 

Dabei werden verschiedene Planungsebenen 
unterschieden:

• Bundesraumordnung,
• Landesplanung,
•  Regionalplanung (je ein Plan für Nord-, Mit-

tel- und Südhessen) und schließlich die 
• Planung der Gemeinden.

Da Europa stärker zusammenwächst, findet 
auch auf europäischer Ebene eine Auseinan-
dersetzung mit der Entwicklung des Raums 
statt. Zu nennen sind hier das Europäische 
Raumentwicklungskonzept der Europäischen 
Union und die Leitlinien für eine nachhaltige 
räumliche Entwicklung auf dem europäischen 
Kontinent, verabschiedet von den Staaten des 
Europarates. Diese Europäische Raumentwick-
lungspolitik hat jedoch nicht den Anspruch, 
den Mitgliedsstaaten Verbindliches vorzuge-
ben. Vielmehr stellt sie einen Orientierungs-
rahmen für eine nachhaltige Entwicklung in 
Europa dar.

Die Planungen auf den genannten unter-
schiedlichen Ebenen haben alle eines ge-
meinsam: Als sogenannte „Gesamtplanung“ 
oder „Querschnittsplanung“ beinhalten sie 
planerische Aussagen zu unterschiedlichen 
Raumnutzungen wie Wohnen und Gewerbe, 
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, 
Flächen für Natur und Landschaft etc. Ziel ist 
es, diese unterschiedlichen Raumnutzungen 
zu koordinieren. Daneben gibt es verschie-
dene Fachplanungen (siehe Infobox 1: Fach-
planungen und große Infrastrukturvorhaben), 
die sich jeweils nur einem Thema widmen, 
zum Beispiel dem Bau einer Bundesautobahn. 

Die Planung der Gemeinden ist also in ein 
umfassendes System räumlicher Planung 
eingebunden. Von ihr wird verlangt, dass sie 
die unterschiedlichen Fachplanungen und die 
Pläne der Regions-, Landes- und Bundesebe-
ne beachtet.

 
 

WIE HÄNGEN DIE PLANUNGEN  
ZUSAMMEN? VON OBEN NACH UNTEN  — 
VON UNTEN NACH OBEN

Die Abbildung 1: »Von oben nach unten und 
von unten nach oben: Die unterschiedlichen 
Planungsebenen« veranschaulicht, dass eine 
Verbindungslinie von der Planung des Bundes 
bis hin zur Bauplanung Privater verläuft. Und 
tatsächlich ist es auch so gedacht, dass sich die 
Ziele der Raumordnung des Bundes und des 
Landes durch die verschiedenen Planungse-
benen bis zum einzelnen Bauvorhaben und 
überhaupt bis in die Lebensumstände der 
oder des Einzelnen auswirken sollen.

1.3 Wer plant?
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Hessisches Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Verkehr und Wohnen

MITPLANEN | MITREDEN | MITMACHEN
EIN LEITFADEN ZUR STÄDTEBAULICHEN PLANUNG
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Städtebau beeinflusst unseren Alltag. Ob unsere Stadt oder unsere Gemeinde ihren individuellen Charakter be-
hält, ob sie unsere Ansprüche an Nahversorgung und Freizeitgestaltung erfüllt, ob sie Herausforderungen wie 
dem Klimawandel gerecht wird, ob sie soziales Miteinander ermöglicht – all dies ist nicht zuletzt Ergebnis guter 
Städteplanung, die auf die jeweils unterschiedlichen Bedingungen reagiert. In ländlichen Räumen gilt es, die 
Nahversorgung und die medizinische Betreuung sicher zu stellen, Leerstand zu vermeiden und gute Lebensbe-
dingungen zu bieten, damit wieder mehr junge Familien aufs Land ziehen. In den großen Städten brauchen wir 
mehr bezahlbare Wohnungen, nachhaltige Infrastrukturen und mehr Grün für klimafreundliche Quartiere. 

Dafür entwickeln Fachleute Vorschläge. Aber wir brauchen auch die Meinung und die Anregungen der Bürge-
rinnen und Bürger, um die beste Lösung für unsere Stadt, unser Viertel, unser Dorf zu finden und damit auch 
Akzeptanz zu schaffen. Je mehr unterschiedliche Perspektiven zu Wort kommen, desto besser. Es gibt zahlreiche 
Möglichkeiten, ihnen ein Forum zu verschaffen: Bürgerveranstaltungen, Online-Beteiligungen, Planungs- oder 
Zukunftswerkstätten, Leitbild- oder Fachdiskussionen. Bringen auch Sie sich aktiv in die Planungsprozesse ein 
und nutzen Sie die Chance, Ihre Stadt oder Ihre Gemeinde mit zu gestalten. Dieser Leitfaden gibt Ihnen alle 
notwendigen Informationen. 

Ihr 

Tarek Al-Wazir
Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

Gemeinden im Wandel – Diskutieren Sie mit

VORWORT
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•  Die Gemeinde plant die Verschönerung des 
Ortskerns. Die Gehwege sollen vrbreitert 
werden; Bäume und Bänke sind vorgese-
hen, um die Aufenthaltsqualität zu verbes-
sern. Die Anlieger sprechen sich jedoch 
gegen die Planungen aus, da hierdurch 
Parkplätze wegfallen.

•  Eltern fordern einen Spielplatz für ihre Kin-
der. Nachbarn sind dagegen, weil sie Lärm-
belästigungen befürchten.

•  Der Ausbau einer Straße steht bevor. Der ver-
besserte Verkehrsfluss freut diejenigen, die 
dort täglich mit dem Auto fahren. Anwohner 
wehren sich gegen die Planung, da sie mehr 
Lärm und Abgase befürchten.

•  Neubaugebiete am Rande der Gemeinde 
werden erschlossen. Gleichzeitig verödet 
die Altstadt. Die Bürger fordern nun einen 
Stopp der Neubaugebiete und eine Aufwer-
tung der Altstadt.

Die Beispiele zeigen: Planung hat Einfluss 
auf unser tägliches Leben. Sie prägt unsere 
Siedlungen und unsere Umwelt. Es wird auch 
deutlich, dass es sinnvoll ist, sich in Planungs-
prozesse einzubringen. Nur so können die 
eigenen Wünsche und das eigene Interesse 
Gehör finden.

Aber: Planungen sind nicht ohne Weiteres ver-
ständlich. Sie werden von Fachleuten gemacht 
und ihre Arbeitsergebnisse sprechen eine 
andere Sprache als die Bürger. Und: Die von 
Planungen „Betroffenen“ oder die an Planung 
„Interessierten“ sehen sich einer Vielzahl pla-
nender Stellen mit unterschiedlichen und 
zuerst undurchschaubaren Zuständigkeiten 
gegenüber.

Die vorgelegten Pläne sind deshalb oft „ein 
Buch mit sieben Siegeln“. Man fühlt sich hilf-
los und im wahrsten Sinne des Wortes „verp-
lant“.

1.1 Betrifft mich Planung überhaupt?
FAST TÄGLICH ERFAHREN WIR VON NEUEN PLANUNGEN FÜR UNSERE GEMEINDE ODER UNSERE NACHBARSCHAFT. BEI VIELEN DER 
THEMEN FÜHLEN WIR UNS DIREKT ANGESPROCHEN UND HABEN DEN WUNSCH, MITZUREDEN:
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•   Die Gemeinde plant die Aufwertung des 
Ortskerns. Die Gehwege sollen verbreitert 
und ein Bach renaturiert werden; Bäume 
und Bänke sind vorgesehen, um das Stadt-
klima und die Aufenthaltsqualität zu verbes-
sern. Der Einzelhandel spricht sich jedoch 
gegen die Planungen aus, da hierdurch 
Parkplätze wegfallen.

•   Eltern fordern einen Spielplatz für ihre Kin-
der. Anlieger sind dagegen, weil sie Lärm-
belästigungen befürchten.

•   Der Ausbau einer Straße steht bevor. Der 
verbesserte Verkehrsfluss freut diejenigen, 
die dort täglich mit dem Auto fahren. An-
wohnerinnen und Anwohner wehren sich 
gegen die Planung, da sie mehr Lärm und 
Abgase befürchten.

•   Ein großer Einzelhandelsbetrieb möchte 
sich am Stadtrand ansiedeln. Ein Teil der 
Bürgerschaft ist für die Ansiedlung, da hier-
durch die Einkaufsmöglichkeiten am Ort 
verbessert werden. Ein anderer Teil der Bür-
gerschaft und einzelne Gewerbetreibende 
fürchten, dass die Konkurrenz am Stadtrand 
zu Geschäftsaufgaben und damit zu einer 
Verödung des Ortskerns führt.

•   In der Stadt kann es im Sommer zu heiß 
werden. Schattenspendende Bäume oder 
Dächer sollen Abhilfe schaffen. Dadurch 
werden aber auch einige Wohngebäude 
stärker beschattet.

Die Beispiele zeigen: Planung hat Einfluss 
auf unser tägliches Leben. Sie prägt unsere 
Siedlungen und unsere Umwelt. Es wird auch 
deutlich, dass es sinnvoll ist, sich in Planungs-
prozesse einzubringen. 

Aber: Planungen für Gemeinden und Regio-
nen sind für Laien nicht ohne Weiteres ver-
ständlich. Sie werden von Fachleuten gemacht 
und ihre Arbeitsergebnisse sprechen eine 
andere Sprache als die Bürgerinnen und Bür-
ger. Und: Die von Planungen »Betroffenen« 
oder die an Planung »Interessierten« sehen 
sich einer Vielzahl planender Stellen mit un-
terschiedlichen und zunächst schwer durch-
schaubaren Zuständigkeiten gegenüber.

Die vorgelegten Pläne sind deshalb oft »ein 
Buch mit sieben Siegeln«. Man fühlt sich hilf-
los und im wahrsten Sinne des Wortes »ver-
plant«.



ZWECK DIESER BROSCHÜRE

Planungen in unseren Gemeinden muss der 
Bürger nicht passiv zur Kenntnis nehmen. 
Insbesondere bei Planungen, die spürbar die 
Lebensumstände in unserer unmittelbaren 
Umgebung berühren und verändern, haben 
alle ein Wort mitzureden.

Das versteht sich nahezu von selbst und ist zu-
dem gesetzlich geregelt. Das Baugesetzbuch 
räumt den Bürgern die Möglichkeit ein, die in 
Eigenverantwortung der Gemeinde erstellte 
städtebauliche Planung nachhaltig zu beein-
flussen.

Diese Mitwirkungsmöglichkeit zielt ausdrück-
lich darauf ab, dass Bürger bereits frühzeitig 
mitreden können, also nicht erst dann, wenn 
sich die Planungen bereits so weit verfestigt 
haben, dass ihre „allgemeinen Ziele und Zwe-
cke“ nicht mehr ernsthaft zur Debatte stehen. 
Und ausdrücklich sind nicht nur die unmittel-
bar Betroffenen angesprochen, sondern alle, 
die sich für das Geschehen in ihrer Gemeinde 
interessieren.

Mitwirken und Einfluss nehmen – ob als Bür-
ger oder als gewählte Gemeindevertretung – 
können aber nur die, die informiert sind. Sinn 
dieser Broschüre ist es daher, Planung – ins-
besondere die städtebauliche Planung der Ge-
meinden – so anschaulich darzustellen, dass 
alle in die Lage versetzt werden, Planungen zu 
verstehen und daran mitzuwirken.
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ZWECK DIESER BROSCHÜRE
Planungen in unseren Gemeinden müs-
sen Bürgerinnen und Bürger nicht passiv 
zur Kenntnis nehmen. Insbesondere bei 
Planun gen, die spürbar die Lebensumstän-
de in unserer unmittelbaren Umgebung 
berühren und verändern, haben alle ein 
Wort mitzureden. Das gilt für die gebaute 
Umwelt genauso wie für Grün- und Frei-
räume.

Wie das im Einzelnen vor sich geht, ist ge-
setzlich geregelt. Das Baugesetzbuch räumt 
Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit ein, 
die in Eigenverantwortung der Gemeinde er-
stellte städtebauliche Planung nachhaltig zu 
beeinflussen.

Diese Mitwirkungsmöglichkeit zielt ausdrück-
lich darauf ab, dass Bürgerinnen und Bürger 
bereits frühzeitig mitreden können, also nicht 
erst dann, wenn sich die Planungen bereits so 
weit verfestigt haben, dass ihre »allgemeinen 
Ziele und Zwecke« nicht mehr ernsthaft zur De-
batte stehen. Und ausdrücklich sind nicht nur 
die unmittelbar Betroffenen angesprochen, 
sondern alle, die sich für das Geschehen in 
ihrer Gemeinde interessieren.

Mitwirken und Einfluss nehmen  — ob als Bür-
gerin, Bürger und oder als gewählte Gemein-
devertretung  — können aber nur die, die infor-
miert sind. Sinn dieser Broschüre ist es daher, 
Planung  — insbesondere die städtebauliche 
Planung der Gemeinden  — so anschaulich 
darzustellen, dass alle in die Lage versetzt 
werden, Planungen zu verstehen und daran 
mitzuwirken.
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PLANUNG FÜR DIE BEDÜRFNISSE DER 
BÜRGER

Geplant wird, wenn sich zeigt, dass ein mo-
mentan bestehender Zustand verändert wer-
den muss oder wenn absehbar ist, dass sich 
ein bestehender Zustand verschlechtert, wenn 
nichts geschieht. Mit der Planung sollen Mittel 
und Wege für eine vernünftige Entwicklung 
gefunden werden. Solche Planungen dienen 
dem Gemeinwohl.

Im Kern geht es bei Planung immer darum, 
unterschiedliche Bodennutzungen wie Woh-
nen, Gewerbe, Einzelhandel, Schulen, Kinder-
gärten, Verkehr, Erholungsflächen, Flächen 
für Natur und Landwirtschaft etc. so anzuord-
nen, dass die Ansprüche der Bürger an diese 
Nutzungen erfüllt werden. Die Bürger sollen 
gesunde und attraktive Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse, Einkaufs- und Erholungsmöglich-
keiten, Bildungs- und Betreuungsangebote 
und vieles mehr vorfinden. Konflikte zwischen 
den einzelnen Bodennutzungen werden 
durch gute Planung minimiert.

PLANUNG IST EIN SPIEGEL AKTUELLER 
ENTWICKLUNGEN

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Planung 
sind gewissen Veränderungen unterworfen. 
Es kommt durchaus vor, dass Planungsthe-
men, die zeitweise sehr wichtig waren, wieder 
„auf Sparflamme kochen“. Andere Themen 
wie die Anpassungen unserer Siedlungen an 
eine alternde und mancherorts schrumpfen-
de Bevölkerung, werden aktuell, weil sich die 
demografischen und wirtschaftstrukturellen 
Rahmenbedingungen ändern. Insofern ist Pla-
nung durchaus ein Spiegel aktueller Entwick-
lungen und daraus folgender Diskussionen 
um die Gestaltung unserer Lebenswelt.

Die Anforderungen an Planung sind im Laufe 
der Jahre stetig gewachsen. Die Ansprüche 
von Bürgern und Betrieben beispielsweise an 
die Qualität von Wohn- und Gewerbegebieten 
oder die verkehrliche Erschließung sind heute 
andere als früher. Eine verbesserte Gesetzge-
bung zum Schutz der Umwelt und viele wei-
tere neue Anforderungen an unser Lebensum-
feld lassen Planungsaufgaben zunehmend 
komplexer werden.

Die Verwirklichung von Planung ist schon 
deshalb schwierig, weil sich viele Ansprüche 
widersprechen. Öffentliche Planung läuft 
deshalb stets darauf hinaus, einen Ausgleich 
zwischen unterschiedlichen Interessen und 
Raumnutzungsansprüchen herbeizuführen.

1.2  Warum wird geplant? Steuerung  
der räumlichen Entwicklung der  
Gemeinde

UM ZIELE ZU VERFOLGEN, PLANEN WIR. DIESE ART VON PLANUNG VERANTWORTEN  
WIR SELBST.

PLANUNGEN, DIE FÜR EINEN GRÖSSEREN KREIS VON MENSCHEN GELTEN UND/ODER 
EIN GRÖSSERES GEBIET BEZIEHUNGSWEISE EINE GEMEINDE ODER EINE REGION 
BETREFFEN, SIND DAGEGEN SACHE DER „ÖFFENTLICHEN PLANUNGSTRÄGER“ —  
ZUM BEISPIEL EINER GEMEINDE ODER EINES BUNDESLANDES.
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1.2  Warum wird geplant? Steuerung einer  
nachhaltigen räumlichen Entwicklung  
der Gemeinde

Im Kern geht es bei der Planung von  
Gemeinden immer darum, unterschiedliche 
Bodennutzungen wie Wohnen, Gewerbe, 
Einzelhandel, Schulen, Kindergärten, Verkehr, 
Erholungsflächen, Flächen für Natur- und Kli-
maschutz sowie für die Landwirtschaft etc. so 
anzuordnen, dass die vielfältigen Ansprüche 
an diese Nutzungen erfüllt werden. Die Bür-
gerinnen und Bürger sollen gesunde und 
attraktive Wohn- und Arbeitsverhältnisse, 
Einkaufs- und Erholungsmöglichkeiten, Bil-
dungs- und Betreuungsangebote und vieles 
mehr vorfinden. Konflikte zwischen den ein-
zelnen Bodennutzungen werden durch gute 
Planung minimiert. Um dies zu erreichen, 
unterbreiten die zuständigen Verwaltungen 
fachlich abgesicherte Planungsvorschläge. In 
der öffentlichen Diskussion mit Bürgerinnen 
und Bürgern, Vereinen, Verbänden und Insti-
tutionen werden diese weiterentwickelt. Ziel 
der Planung ist es, ausgewogene Lösungen 
zu finden, die den Interessen möglichst vieler 
Beteiligter gerecht werden. 

PLANUNG IST EIN SPIEGEL  
AKTUELLER ENTWICKLUNGEN
Die inhaltlichen Schwerpunkte der Planung 
sind gewissen Veränderungen unterworfen. 
Es kommt durchaus vor, dass Planungsthe-
men, die zeitweise sehr wichtig waren, danach 
wieder »auf Sparflamme kochen«. Andere 
Themen werden aktuell. So sind heute Maß-
nahmen zur Klimaanpassung oder das Thema 
Nachhaltigkeit, also die Frage, inwieweit wirt-
schaftliche, ökologische, soziale und kulturelle 
Interessen ausgeglichen werden, ein wich-
tiger Maßstab. Auch die Anpassungen unserer 
Siedlungen an eine alternde und mancherorts 
schrumpfende Bevölkerung spielt eine große 
Rolle, weil sich die demografischen und  
wirtschaftstrukturellen Rahmenbedingungen 
ändern. Ebenso erfordert der anhaltende Zu-
zug von Menschen und die Nachfrage nach 
zusätzlichem Wohnraum in einzelnen Teilräu-
men geeignete städtebauliche Lösungen. So 
steht der zusätzliche Wohnraumbedarf auch 
immer in direkter Abhängigkeit zur sozialen 
Infrastruktur (Bau von Kitas, Schulen etc.). 
Planung ist also ein Spiegel aktueller Entwick-
lungen und daraus folgender Diskussionen 
um die Gestaltung unserer Lebenswelt.

Die Anforderungen an Planung sind im Laufe 
der Jahre stetig gewachsen. Die Ansprüche 
von Bürgerinnen, Bürgern und Betrieben 
beispielsweise an die Qualität von Wohn- und 
Gewerbegebieten oder die verkehrliche Er-
schließung sind heute andere als früher. Eine 
verbesserte Gesetzgebung zum Schutz der 
Umwelt und des Klimas sowie viele weitere 
neue Anforderungen an unser Lebensumfeld 
lassen Planungsaufgaben zunehmend kom-
plexer werden. 
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SO WIE PRIVATE BEI „IHREN“ PLANUNGEN BESTIMMTE BEDINGUNGEN BERÜCKSICHTI-
GEN MÜSSEN, EXISTIERT AUCH DIE PLANUNG IN DER GEMEINDE NICHT IM LUFTLEEREN 
RAUM. SIE IST VIELMEHR EINGEBETTET IN EINEN RAHMEN ÜBERGEORDNETER UND 
ÜBERÖRTLICHER PLANUNGEN. AUS DIESEM RAHMEN KOMMEN VORGABEN, DIE UNTER 
ANDEREM DEN SINN HABEN, IN ALLEN TEILEN DES BUNDESGEBIETES NACH MÖGLICH-
KEIT GLEICHWERTIGE LEBENSBEDINGUNGEN ZU VERWIRKLICHEN. 

Dabei werden verschiedene Planungsebenen 
unterschieden:

• Bundesraumordnung,
• Landesplanung,
•  Regionalplanung (je ein Plan für Nord-, Mit-

tel- und Südhessen) und schließlich die 
• Planung der Gemeinden.

Da Europa stärker zusammenwächst, findet 
auch auf europäischer Ebene eine Auseinan-
dersetzung mit der Entwicklung des Raums 
statt. Zu nennen sind hier das Europäische 
Raumentwicklungskonzept der Europäischen 
Union und die Leitlinien für eine nachhaltige 
räumliche Entwicklung auf dem europäischen 
Kontinent, verabschiedet von den Staaten des 
Europarates. Diese Europäische Raumentwick-
lungspolitik hat jedoch nicht den Anspruch, 
den Mitgliedsstaaten Verbindliches vorzuge-
ben. Vielmehr stellt sie einen Orientierungs-
rahmen für eine nachhaltige Entwicklung in 
Europa dar.

Die Planungen auf den genannten unter-
schiedlichen Ebenen haben alle eines ge-
meinsam: Als sogenannte „Gesamtplanung“ 
oder „Querschnittsplanung“ beinhalten sie 
planerische Aussagen zu unterschiedlichen 
Raumnutzungen wie Wohnen und Gewerbe, 
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, 
Flächen für Natur und Landschaft etc. Ziel ist 
es, diese unterschiedlichen Raumnutzungen 
zu koordinieren. Daneben gibt es verschie-
dene Fachplanungen (siehe Infobox 1: Fach-
planungen und große Infrastrukturvorhaben), 
die sich jeweils nur einem Thema widmen, 
zum Beispiel dem Bau einer Bundesautobahn. 

Die Planung der Gemeinden ist also in ein 
umfassendes System räumlicher Planung 
eingebunden. Von ihr wird verlangt, dass sie 
die unterschiedlichen Fachplanungen und die 
Pläne der Regions-, Landes- und Bundesebe-
ne beachtet.

 
 

WIE HÄNGEN DIE PLANUNGEN  
ZUSAMMEN? VON OBEN NACH UNTEN  — 
VON UNTEN NACH OBEN

Die Abbildung 1: »Von oben nach unten und 
von unten nach oben: Die unterschiedlichen 
Planungsebenen« veranschaulicht, dass eine 
Verbindungslinie von der Planung des Bundes 
bis hin zur Bauplanung Privater verläuft. Und 
tatsächlich ist es auch so gedacht, dass sich die 
Ziele der Raumordnung des Bundes und des 
Landes durch die verschiedenen Planungse-
benen bis zum einzelnen Bauvorhaben und 
überhaupt bis in die Lebensumstände der 
oder des Einzelnen auswirken sollen.

1.3 Wer plant?
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SO WIE BEI PLANUNGSMASSNAHMEN IM PRIVATEN BEREICH BESTIMMTE 
VORGABEN EINGEHALTEN WERDEN MÜSSEN, HAT AUCH DIE PLANUNG DER 
GEMEINDE ÜBERGEORDNETE UND ÜBERÖRTLICHE PLANUNGEN ZU BEACHTEN.

Dabei werden verschiedene Planungsebenen 
unterschieden: 

•   Bundesraumordnung,
•   Landesplanung,
•   Regionalplanung und schließlich die 
•   Planung der Gemeinden.

Da Europa stärker zusammenwächst, findet 
auch auf europäischer Ebene eine Auseinan-
dersetzung mit der Entwicklung des Raums 
statt. Zu nennen sind hier das »Europäische 
Raumentwicklungskonzept« (EUREK) der Eu-
ropäischen Union und die »Leitlinien für eine 
nachhaltige räumliche Entwicklung auf dem 
europäischen Kontinent«, verabschiedet von 
den Staaten des Europarates. Diese Europä-
ische Raumentwicklungspolitik stellt einen 
unverbindlichen Orientierungsrahmen für 
eine räumlich ausgewogene und nachhaltige 
Entwicklung in Europa dar.

Die Planungen auf den unterschiedlichen Pla-
nungsebenen haben alle eines gemeinsam: 
Als sogenannte »räumliche Gesamtplanung« 
oder »Querschnittsplanung« beinhalten sie 
planerische Aussagen zur Sicherung und 
Entwicklung der unterschiedlichen Raumnut-
zungen wie Wohnen und Gewerbe, Versor-
gung mit Gütern und Dienstleistungen, Flä-
chen für Natur und Landschaft etc. Ziel ist es, 
die unterschiedlichen Anforderungen an den 
Raum aufeinander abzustimmen und die auf 
der jeweiligen Planungsebene auftretenden 
Konflikte auszugleichen sowie Vorsorge für 
einzelne Nutzungen und Funktionen des 
Raums zu treffen. Daneben gibt es verschie-
dene Fachplanungen (siehe Infobox 1: »Fachpla-

nungen«, S. 12), die sich jeweils auf einzelne Fach-
aufgaben, zum Beispiel Verkehrsplanung (wie 
die Planung von Bundesautobahnen) oder 
Landschaftsplanung, konzentrieren. 

1.3  Wer plant? Kurzüberblick über das  
Planungssystem: Planung auf allen Ebenen

9EINFÜHRUNG: PLANUNG UND MITWIRKUNG



WIE HÄNGEN DIE PLANUNGEN  
ZUSAMMEN? VON OBEN NACH  
UNTEN — VON UNTEN NACH OBEN 

Die Abbildung 1: »Von oben nach unten und 
von unten nach oben: Die unterschiedlichen 
Planungsebenen« veranschaulicht, dass eine  
Verbindungslinie von der Planung des Bundes 
bis hin zur Bauplanung Privater verläuft. Das 
heißt konkret:

•    Der Bauplan für ein Gebäude muss sich an 
die Bestimmungen der Hessischen Bauord-
nung halten und den Festsetzungen eines 
örtlichen Bebauungsplans folgen.

•   Der Bebauungsplan für ein Teilgebiet der 
Gemeinde ist aus dem Flächennutzungs-
plan für die gesamte Gemeinde zu ent- 
wickeln. 

•   Der Flächennutzungsplan für das ganze 
Gemeindegebiet (oder für das Gebiet eines 
Planungsverbandes) darf den Rahmen 
des Regionalplans nicht verlassen (Anpas-
sungsgebot). Auch die diversen Fachpla-
nungen sind darin  — soweit sie abgestimmt 
sind  — »nachrichtlich« zu übernehmen.

•   Die Regionalpläne folgen den Zielset-
zungen des Landesentwicklungsplans. 
Beide Pläne dürfen wiederum den Raum-
ordnungsgrundsätzen des Bundes nicht 
entgegenlaufen. 

Die Berücksichtigung der jeweils höheren 
Planungsebene ist aber keine Einbahnstraße: 
Sowohl der Landesentwicklungsplan als auch 
der Regionalplan müssen die Gegebenheiten 
und Erfordernisse ihres jeweiligen Raumes 
berücksichtigen (Gegenstromprinzip). Auch 
der Flächennutzungsplan und der Bebau-
ungsplan setzen sich intensiv mit vorhan-
denen Siedlungen beziehungsweise Gebäu-
den auseinander.

RAUMORDNUNG DES BUNDES 
Rechtliche Grundlage:  

Raumordungsgesetz des  
Bundes (ROG) 

 

LANDES- UND
REGIONALPLANUNG 
Rechtliche Grundlage:

Hessisches Landesplanungs-
gesetz (HLPG)

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN
UND BEBAUUNGSPLAN 

Rechtliche Grundlagen:  
Baugesetzbuch (BauGB)  

und Baunutzungs- 
verordnung (BauNVO)

OBJEKTPLANUNG
DURCH BAUHERREN 
Rechtliche Grundlage:

Hessische  
Bauordnung (HBO)

Raumordnungsgesetz des Bundes

Ausschnitt Landesentwicklungsplan  
Hessen, Dritte Änderung 2018

Ausschnitt Flächennutzungsplan

Entwurf Bauzeichnung

GEMEINDE

BAUHERR

ABBILDUNG 1: VON OBEN NACH UNTEN 
UND VON UNTEN NACH OBEN: DIE UNTER-
SCHIEDLICHEN PLANUNGSEBENEN

LAND

LEP UND  
REGIONAL- 
PLÄNE

ANPASSUNGSGEBOT UND GEGENSTRO
M

PRINZIP

BUND

FNP

B-PLAN
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Fachplanungen konzentrieren sich im Gegensatz zur Gesamtplanung auf 
einzelne Fachaufgaben. Beispiele hierfür sind die Planungen von über-
örtlichen Verkehrswegen wie Bundesautobahnen oder Bundesstraßen, 
Bundeswasserstraßen und Schienenwegen.

Für Fachplanungen gibt es in der Regel spezielle Gesetze, in denen ihr 
Zustandekommen und die rechtliche Bindung für die Beteiligten und 
die einzelnen Bürger geregelt werden. 

Ob und wie ein Infrastrukturprojekt aus dem Bereich der Fachplanung 
gebaut wird, wird im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens 
bestimmt. Dies gilt für die bereits genannten Bundesautobahnen, 
Bundesstraßen, Bundeswasserstraßen und Schienenwege, aber auch für 
Landes- und Kreisstraßen, Abfalldeponien, Flughäfen, und bergbauliche 
Anlagen und weitere fachplanerische Vorhaben.

Im Planfeststellungsverfahren werden die im Zusammenhang mit 
dem Bauvorhaben stehenden Interessen der Allgemeinheit und der 
Betroffenen erörtert und nach Abwägung aller Gesichtspunkte darüber 
entschieden.

Bürger, Gemeinden oder Behörden, die sich durch das Ergebnis des 
Verfahrens – den Planfeststellungsbeschluss – in ihren Rechten verletzt 
fühlen, können gegen die Entscheidung Klage beim zuständigen Ver-
waltungsgericht erheben.

GROSSE INFRASTRUKTURPROJEKTE

Auch große Infrastrukturprojekt wie der Ausbau des Frankfurter Flug-
hafens oder das Bahnprojekt Stuttgart 21 sind Fachplanungen, die ein 
Planverstellungsverfahren durchlaufen beziehungsweise im Falle der 
genannten Beispiele durchlaufen haben.

Projekte dieser Größenordnung wirken sich wesentlich auf die Leben-
sumstände der Bürger aus. Es besteht daher ein großes Interesse, an der 
Gestaltung solcher Projekte teilzuhaben. 

Aufgrund der besonderen Komplexität großer Infrastrukturprojekte und 
des sehr formalisierten Beteiligungsverfahrens empfiehlt es sich in 
diesen Fällen, eine ergänzende Kommunikationsplattform zu schaffen. 
Beispiele hierfür sind Mediations- oder Schlichtungsverfahren. Sinnvoll 
ist stets eine offensive und bürgernahe Information über das geplante 
Vorhaben und seine Auswirkungen. Dies fördert die Akzeptanz von 
Großprojekten und hilft nicht selten, zumindest in Teilen einen Interes-
senausgleich herbeizuführen.

Infobox 1: Fachplanungen und große Infrastrukturvorhaben

Mit der Raumordnung auf Bundesebene wird das Ziel 
einer ausgewogenen und nachhaltigen Siedlungs- und Frei-
raumstruktur für die gesamte Bundesrepublik Deutschland 
verfolgt. Des Weiteren sollen gleichwertige Lebensverhält-
nisse in allen Teilräumen des Landes geschaffen werden. 

 weiter in Kapitel 2.1

Der Raumordnungsplan für das Landesgebiet (in Hessen 
der Landesentwicklungsplan) hat zur Aufgabe, die allge-
mein gehaltenen Raumordnungsgrundsätze auf Bundese-
bene unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen 
in den Ländern umzusetzen. Dazu formuliert der Landes-
entwicklungsplan die räumlich und sachlich notwendigen 
Festlegungen. Die Regionalplanung ist Bestandteil der 
Landesplanung und konkretisiert die Vorgaben des Landes- 
entwicklungsplans für die drei hessischen Planungs- 
regionen Nord-, Mittel- und Südhessen.

 weiter in Kapitel 2.2

Die Bauleitplanung regelt die Nutzung der Grund-
stücke in der Gemeinde mit dem Ziel einer nachhaltigen 
städtebaulichen Entwicklung. Die Bauleitplanung nach 
dem Baugesetzbuch ist zweifellos der wichtigste Teil der 
städtebaulichen Planung einer Gemeinde. Ihre Aufga-
be ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grund-
stücke in der Gemeinde vorzubereiten und zu leiten. 
Dies schließt alle privaten und öffentlichen Grundstücke 
ein. Bauleitplanung gliedert sich in eine »vorberei- 
tende Bauleitplanung« (Flächennutzungsplan) und eine 
»verbindliche Bauleitplanung« (Bebauungsplan).

 weiter in Kapitel 3

Neben der Bundesgesetzgebung (BauGB) ergänzt die Hes-
sische Bauordnung (HBO) als Landesgesetzgebung das 
rechtliche Instrumentarium der Gemeinden. Jeder private 
Bauherr ist verpflichtet, sich an die rechtlichen Vorgaben 
der HBO zu halten. Die HBO stellt die Regelungen, die beim 
Bauen einzuhalten sind, dar. Sie enthält die Bestimmungen 
über das Grundstück und seine Bebauung, über die allge-
meinen Anforderungen an die Bauausführung sowie über 
Aufgaben und Zuständigkeiten der Bauaufsicht und das 
bauaufsichtliche Verfahren. 

 weiter in Kapitel 4

Weitere Informationen zur Raumord-
nung auf der Bundesebene finden Sie 
im Internet: 
www.bbsr.bund.de ››› Themen ››› Raum-
entwicklung. Darüber hinaus liefert der 
Link www.bmi.bund.de ››› Themen 
››› Heimat & Integration ››› Raumordnung 
& Raumentwicklung Erklärungen zu 
Begriffen und Instrumenten der Raum-
ordnung.

Weitere Informationen zum Regionalen 
Flächennutzungsplan finden Sie in die-
ser Broschüre in Kapitel 3.2.1. Die Adres-
sen der für die Landes- und Regional-
planung zuständigen Behörden finden 
Sie in Kapitel 2.2.
Den Landesentwicklungsplan und die 
Regionalpläne finden Sie im Internet:
www.wirtschaft.hessen.de oder
www.landesplanung.hessen.de

Weitere Informationen finden Sie in die-
ser Broschüre in Kapitel 3.2.3. Das Bauleit-
planungsportal des Landes Hessen bietet 
einen zentralen Zugang zu den Bauleit-
plänen der Städte und Gemeinden: 
bauleitplanung.hessen.de
Informationen zum Baugesetzbuch lie-
fert das Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat: 
www.bmi.bund.de ››› Themen ››› Bauen, 
Stadt & Wohnen ››› Stadt & Wohnen ››› 
Städtebaurecht

Die aktuelle Hessische Bauordnung
(HBO) finden Sie im Internet:
www.wirtschaft.hessen.de ››› Wohnen 
››› Bauen und Wohnen ››› Baurecht

Leitbild Wettbewerbsfähigkeit

Ausschnitt Regionalplan Mittelhessen

Ausschnitt Bebauungssplan

Entwurf Grundriss

AUF ALLEN EBENEN EXISTIEREN ZU BERÜCKSICH
TIGENDE FACH

PLANUNGEN
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Fachplanungen konzentrieren sich im Gegensatz zur Gesamtplanung auf einzelne Fachaufgaben. 
Beispiele hierfür sind die Planungen von überörtlichen Verkehrswegen wie Bundesautobahnen 
oder Bundesstraßen, Bundeswasserstraßen und Schienenwegen.

Für Fachplanungen gibt es in der Regel entsprechende Rechtsgrundlagen (z. B. Bundesfernstraßen-
gesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz), in denen die Aufgaben und Zuständig-
keiten der jeweiligen Fachbehörden, die förmlichen Zulassungsverfahren (z. B. Genehmigungs- /  
Planfeststellungsverfahren) und die rechtliche Bindung für die Beteiligten und die einzelnen 
Bürgerinnen und Bürger geregelt werden. Ob und wie ein Infrastrukturprojekt aus dem Bereich 
der Fachplanung gebaut wird, wird häufig im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens bestimmt. 
Dies gilt für die bereits genannten Bundesautobahnen, Bundesstraßen, Bundeswasserstraßen und 
Schienenwege, aber auch für Landes- und Kreisstraßen, Abfalldeponien, Flughäfen und weitere 
fachplanerische Vorhaben.

Im Planfeststellungsverfahren werden die in Zusammenhang mit dem Bauvorhaben stehenden In-
teressen des Trägers des Vorhabens und der von der Planung berührten öffentlichen und privaten 
Betroffenen geprüft, erörtert und nach Abwägung aller Gesichtspunkte darüber entschieden. 

Bürgerinnen und Bürger, Gemeinden oder Behörden, die sich durch das Ergebnis des Verfahrens  — 
den Planfeststellungsbeschluss  — in ihren Rechten verletzt sehen, können gegen die Entscheidung 
Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht einreichen. Vom Bund anerkannte Naturschutzver- 
einigungen können ebenfalls den Klageweg beschreiten, wenn es sich um Vorhaben handelt,  
die mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden sind (Verbandsklagerecht).

FACHPLANUNGEN1
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DIE GRÜNDE DAFÜR, DASS EINE  
RÄUMLICHE PLANUNG IN GANG 
KOMMT, SIND VIELFÄLTIG.  
 
BEISPIELE:

•   Die Gemeinde will die beabsichtigte städte-
bauliche Entwicklung für die nächsten Jahre 
festlegen.

•   Bauwillige wollen ein Vorhaben errichten,  
für das ein Bebauungsplan erforderlich ist.

•   Eine Bürgerinitiative fordert die Gemeinde 
auf, eine konkrete Planung beispielsweise 
für ein Gewerbegebiet zu ändern.

•   Eine Planung für eine Landesstraße muss in 
Bezug auf Auswirkungen auf die angrenzen-
den Stadtbereiche untersucht werden.

WIE KANN ICH AUF MEINE ANLIEGEN 
HINWEISEN?
 
ANSTÖSSE ZUR PLANUNG KÖNNEN 
AUCH VON EINZELPERSONEN KOMMEN.

Ein Rezept dafür, wie man eine Planung in 
Gang bringt, gibt es nicht. Bürgerinnen und 
Bürger können die Verwaltung auf einen Miss-
stand aufmerksam machen, sich an die politi-
schen Parteien wenden oder an ein Mitglied 
der Gemeindevertretung. Sie können ihre 
Meinung in der Presse  — zum Beispiel in Le-
serbriefen  — darstellen oder einen Bürgerent-
scheid nach Hessischer Gemeindeordnung 
(HGO) beantragen (Bürgerbegehren). Die Ent-
scheidung darüber, ob, wann und in welcher 
Weise eine städtebauliche Planung begonnen 
wird, liegt allerdings bei der Gemeinde. 

Mit dem Anstoß zur Planung hat der Pla-
nungsprozess eigentlich schon begonnen! 
Zwischen den ersten Anfängen und dem ferti-
gen Plan liegt in der Regel ein vielschichtiger 
und langwieriger Arbeitsprozess. Ein fertiger 
Plan ergibt sich nicht automatisch aus der 
Berücksichtigung aller Interessen und Anfor-
derungen. Vielmehr müssen die einzelnen 
Belange untereinander und gegeneinander 
abgewogen werden. 

WER KONTROLLIERT DIE PLANUNG?
Planung ist meist das Aufgabenfeld der Exe-
kutive  — der Regierung beziehungsweise des 
Magistrats / Gemeindevorstands. Insofern un-
terliegt sie der Kontrolle der gewählten politi-
schen Vertreterinnen und Vertreter in den Par-
lamenten. In vielen Fällen entscheiden diese 
jedoch auch unmittelbar über die Planungen.

Eine immer wichtigere Rolle spielen die di-
gitalen Medien. Zusätzlich zum großen Infor-
mationsgehalt der Internetseiten können sich 
Bürgerinnen und Bürger bei Online-Beteili-
gungen artikulieren. Auch Baulanddialoge als 
digitale Plattform zum Informationsaustausch 
bieten Interessierten die Möglichkeit, mit den 
Fachleuten zu diskutieren.

1.4  Wie kann ich mich einbringen?
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WER WIRD BETEILIGT?
Bürgerbeteiligung ist heute ein unverzicht-
barer Bestandteil des Verwaltungshandelns. 
Das ergibt sich aus dem Verständnis des 
Verhältnisses von Bürgerschaft und Staat. 
Gewünscht ist eine aktive, sich einbringen-
de Bürgerschaft. Auch sind Bürgerinnen und 
Bürger häufig in vielen Einzelfragen kundig, 
die die Verwaltung einer Gemeinde nicht 
überblicken kann. Dieses Wissen zu nutzen, 
ist gewinnbringend für die ganze Gemeinde. 
Es gilt, möglichst breite Schichten und viele 
Gruppen — hierzu gehören auch Kinder und 
Jugendliche — anzusprechen, damit nicht nur 
ein Teil des Bürgerwillens in Planungsprozes-
sen Gehör findet. Eine solche Bürgerbeteili-
gung findet zum Beispiel bei der Erstellung 
von Stadtentwicklungskonzepten, Gemein-
deleitbildern oder Konzepten zur Aufwertung 
von Quartieren statt.

Neben der Bürgerbeteiligung, die sich allein 
aus der Sinnhaftigkeit eines solchen Vorge-
hens ergibt, gibt es auch eine gesetzlich vor-
geschriebene und fest geregelte Bürgerbetei-
ligung. Das ist der Fall bei Fachplanungen, die 
ein Planfeststellungsverfahren durchlaufen 
(z. B. die Planung von Schienenwegen), beim 
Landesentwicklungsplan, den Regionalplänen 
sowie bei der Bauleitplanung, die die bau liche 
Nutzung von Flächen und Grundstücken regelt.  
In diesen Fällen haben Bürgerinnen und Bür-
ger die Möglichkeit, die Planung durch ihre 
Stellungnahmen zu beeinflussen.

An diesen verbindlichen Planungen sind dar-
über hinaus immer sehr viele Behörden, Infra-
strukturträger usw.  — die sogenannten »Träger 
öffentlicher Belange«  (siehe Infobox 2: »Träger öffent-

licher Belange«, S. 19) — beteiligt, soweit sie von der 
jeweiligen Planung berührt sind. Planungen 
nehmen aus diesem Grund häufig viel Zeit 
in Anspruch, weil der Kreis der Beteiligten so 
groß ist.

 

BÜRGERINNEN UND BÜRGER  
KÖNNEN AUCH SELBST DIE INITIATIVE 
ERGREIFEN!
Nicht selten sind es auch die Bürgerinnen 
und Bürger selbst, die Planungen anstoßen 
und umsetzen. So gibt es Elterninitiativen, 
die Schulhöfe begrünen, Personen, die Paten-
schaften für Pflanzbeete im öffentlichen Raum 
übernehmen, Gruppen, die sich für den Erhalt 
historischer Gebäude einsetzen und vieles 
mehr. Solche Initiativen sind ein großer Ge-
winn für die Gemeinden. 
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Planung ist stets eine Herausforderung: Die 
Raumansprüche von Wohnen, Gewerbe, Ver-
kehr, Freizeit und Erholung, Versorgungs-, 
Bildungs-, Gesundheits- und Pflegeinfrastruk-
tur, Denkmalpflege, Klima-, Landschafts- und 
Naturschutz — die Liste ließe sich noch fort-
setzen — müssen koordiniert werden. Auch 
übergeordnete internationale, nationale und 
regionale Umwelt- und Klimaschutz-Ziele 
können eine Rolle spielen. So will Hessen 
zum Beispiel bis zum Jahr 2050 klimaneutral 
sein. Dieses Ziel ist im Integrierten Klima-
schutzplan Hessen 2025 (IKSP) verankert, 
der mit breiter Beteiligung der Öffentlichkeit 
erarbeitet wurde. Er beinhaltet 140 Maß-
nahmen für den Klimaschutz und die Anpas-
sung an die Folgen des Klimawandels (siehe  
klimaschutzplan-hessen.de). Das Klima ändert 
sich bereits. Die Gestaltung der Städte und Ge-
meinden muss darauf abgestimmt werden.

Zusätzlich zu diesen übergeordneten Belan-
gen gilt es, die Bedürfnisse unterschiedlicher 
Gruppen zu berücksichtigen: Junge und 
Alte, Gewerbetreibende und Konsumenten, 
Alteingesessene und Zugezogene, Familien, 
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteil-
nehmer, Bäuerinnen und Bauern, Freizeitsu-
chende und viele mehr haben individuelle In-
teressen, die berücksichtigt und ausgeglichen 
werden müssen. Wirtschaftliche, ökologische 
und soziale Anforderungen sind gleichberech-
tigte Aspekte, die im Einklang stehen müssen, 

damit wir auf Dauer gut und sicher in unseren 
Städten und Dörfern leben können. Dies alles 
gilt es, trotz häufig knapper Finanzmittel und 
Verwaltungskapazitäten bei den Gemeinden 
und sonstigen Planungsträgern, zu beachten.

Diese komplexe Aufgabe kann nur sinnvoll 
gelöst werden, wenn ein integrierter Ansatz 
verfolgt wird. Dieser berücksichtigt drei Ziele:

•   GESAMTBETRACHTUNG ALLER RAUMNUT-
ZUNGEN UND BELANGE: Die für die Planung 
relevanten Themen wie Wohnen, Gewerbe, 
Einkaufen, Infrastruktur etc. müssen in einer 
Gesamtschau betrachtet werden. Zwischen 
diesen Themenfeldern bestehen viele Wech-
selwirkungen. Dabei müssen für alle Projekte 
unterschiedliche Interessen im Planungsge-
biet in Einklang gebracht werden – im Rah-
men der Planung wird daher eine Abwägung 
verschiedener Nutzungen durchgeführt. 
Beispielsweise setzt die Entwicklung eines 
Gewerbegebietes häufig eine Verbesserung 
der verkehrlichen Erschließung voraus oder 
steht möglicherweise im Widerspruch zu den 
eigenen Zielen beim Schutz von Klima, Natur 
und Landschaft. 

•   BÜNDELUNG VON RESSOURCEN: Die oft 
knappen Finanzmittel und Verwaltungska-
pazitäten auf kommunaler Ebene müssen 
gebündelt werden. Wenn es gelingt, ne-
ben den eigenen die Ressourcen anderer 
Behörden und Privater mit einzubeziehen, 

dann kann mehr erreicht werden. Darüber 
hinaus unterstützt die gemeinsam getra-
gene Verantwortung die Nachhaltigkeit des 
Ressourceneinsatzes. 

•   EINBINDUNG VON AKTEUREN: Beide vor-
genannten Punkte setzen voraus, dass die 
Gemeinde oder ein anderer Planungsträ-
ger nicht ausschließlich auf hoheitliches 
Handeln setzt. Vielmehr gilt es, alle für 
die Planungsaufgabe relevanten Personen 
und Gruppen einzubeziehen. Bei einer 
Planungsaufgabe wie der Aufwertung des 
Ortskerns könnte dies zum Beispiel die Ein-
bindung des Einzelhandels, der Hauseigen-
tümerinnen und -eigentümer, der Kirchen-
gemeinde, des Heimatvereins und anderer 
im Ortskern ansässiger Personen oder Initi-
ativen sein. Durch diese Einbindung kann 
die Gemeinde mehrere Ziele erreichen: 
Zum einen sind die Betroffenen wichtige 
Fachleute, die bei der Ausgestaltung der 
Planung eine wertvolle Rolle spielen kön-
nen. Zum anderen erreicht die Gemeinde 
eine höhere Akzeptanz für die Planung, da 
die betroffenen Bürgerinnen und Bürger 
mitreden können. Auf diese Weise gelingt 
es häufiger, die relevanten Akteure zu eige-
nen Beiträgen in Form von Öffentlichkeits-
arbeit, Mitwirkung bei der Umsetzung oder 
ergänzenden Investitionen zu motivieren.

DAS AKTUELLE LEITMOTIV DER PLANUNG IST ES, EINE NACHHALTIGE UND INTEGRIERTE 
ENTWICKLUNG VON STÄDTEN UND GEMEINDEN ZU GEWÄHRLEISTEN. 

1.5  Leitmotiv der Planung:  
Integrierte Entwicklung

EINFÜHRUNG: PLANUNG UND MITWIRKUNG 15
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Dem Bund wird im Grundgesetz das Recht 
zugesprochen, Vorschriften für die Raum-
ordnung zu erlassen. Davon hat er mit dem 
Raumordnungsgesetz (ROG) Gebrauch ge-
macht.

Das Raumordnungsgesetz formuliert als Leit-
vorstellung für die räumliche Entwicklung des 
Bundesgebiets und seiner Teilräume 

•   eine nachhaltige Raumentwicklung, die die 
sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an 
den Raum mit seinen ökologischen Funktio-
nen in Einklang bringt und 

•   zu einer dauerhaften, großräumig ausgewo-
genen Ordnung mit gleichwertigen Lebens-
verhältnissen in den Teilräumen Deutsch-
lands führt.

Das Gesetz konkretisiert diese Leitvorstel-
lung mit einer Reihe von Grundsätzen für die 
Raumordnung. Hierbei handelt es sich um all-
gemeine Aussagen zur Entwicklung, Ordnung 
und Sicherung des Raums als Vorgaben für 
nachfolgende Abwägungs- oder Ermessens-
entscheidungen.

Beispiele hierfür sind die Grundsätze

•   ausgeglichene soziale, infrastrukturelle, 
wirtschaftliche, ökologische und kulturelle 
Verhältnisse anzustreben, 

•   die prägende Vielfalt des Gesamtraumes 
und seiner Teilräume zu sichern,

•   Kulturlandschaften zu erhalten und zu sichern,
•   die Versorgung mit Dienstleistungen 

und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge, 
insbesondere Erreichbarkeit von Einrich-
tungen und Angeboten der Grundversor-
gung für alle Bevölkerungsgruppen zu 
gewährleisten,

•   eine langfristig wettbewerbsfähige und 
räumlich ausgewogene Wirtschaftsstruk-
tur und wirtschaftsnahe Infrastruktur zu 
entwickeln,

•   die erstmalige Inanspruchnahme von Frei-
flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke 
zu verringern und

•   räumliche Voraussetzungen für den Sozialen 
Zusammenhalt der Europäischen Union zu 
gewährleisten.

Auf der Ebene der Bundesländer sind die 
Grundsätze der Raumordnung im Landesent-
wicklungsplan sowie in den Regionalplänen 
unter Berücksichtigung der landesspezi-
fischen Rahmenbedingungen weiter zu kon-
kretisieren. Dabei ist die Sicherung gleichwer-
tiger Lebensverhältnisse in allen Teilräumen 
zu beachten.

Über die beschriebenen inhaltlichen Eckpfei-
ler stellt das Raumordnungsgesetz vor allem 
den rechtlichen Rahmen für die Raumord-
nung auf Länderebene dar. 

WEITERE INFORMATIONEN
  www.bmi.bund.de ››› Themen ››› Heimat 
& Integration ››› Raumordnung & Raument-
wicklung

  www.bbsr.bund.de ››› Themen ››› Raum-
entwicklung

 

2.1  Raumordnung des Bundes

WIE IN DER EINFÜHRUNG (SIEHE KAPITEL 1.3 »WER PLANT? KURZÜBERBLICK ÜBER DAS  

PLANUNGSSYSTEM«, S. 9) ERLÄUTERT WURDE, IST DIE PLANUNG DER GEMEINDEN IN 
EIN SYSTEM RÄUMLICHER PLANUNGEN EINGEBUNDEN. DEN RAHMEN FÜR 
DIE ENTWICKLUNG DER GEMEINDEN BILDET DIE RAUMORDNUNG. HIERUNTER 
VERSTEHT MAN SPIELREGELN FÜR DIE ENTWICKLUNG VON LÄNDERN UND 
REGIONEN. DIESE SPIELREGELN GELTEN FÜR DIE GEMEINDEN, KÖNNEN ABER 
AUCH FÜR ANDERE PLANUNGSTRÄGER VON BEDEUTUNG SEIN.

2_ DIE RAUMORDNUNG  —  
ENTWICKLUNGSRAHMEN FÜR  
DIE GEMEINDEN

WIESO BRAUCHEN WIR ÜBERGEORDNETE 
PLANUNGEN?

Bei Gesundheitsversorgung, Bildungsange-
boten, Einkaufsgelegenheiten und anderen 
Aufgaben ist es wichtig, dass benachbarte 
Orte gut zusammenarbeiten. So können 
die besten Lösungen gefunden werden. Als 
Grundlage dafür werden bestimmte Typen 
von Zentren definiert, die auch Versorgungs-
aufgaben für umliegende Orte erfüllen (Zen-
trale-Orte-System).

Auch Festlegungen zu nicht besiedelten 
Flächen in ländlichen Räumen, die eine 
besondere Bedeutung für die Land- und 
Forstwirtschaft, den Tourismus oder für die 
Erzeugung erneuerbarer Energien haben, 
müssen überregional betrachtet werden. In 
Verdichtungsräumen steht hingegen der 
weitgehende Erhalt zusammenhängender 
und attraktiv gestalteter Landschaftsräume 
im Vordergrund, um Naherholung zu er-
möglichen und dem regionalen Klimaschutz 
gerecht zu werden. Behalten auch Sie die 
übergeordneten Zusammenhänge im Blick!

1
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LANDESENTWICKLUNGSPLAN HESSEN
Der Landesentwicklungsplan konkretisiert die 
Leitvorstellungen und Grundsätze des Raum-
ordnungsgesetzes in einem landesweit gel-
tenden Raumordnungsplan. 

Der Landesentwicklungsplan wird von der Lan-
desregierung als Rechtsverordnung erlassen. 
Er enthält die Festlegungen der Raumordnung 
für die großräumige Ordnung und Entwicklung 
des Landes und seiner Regionen sowie die 
überregional bedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen. Dabei schränkt er die Entschei-
dungsspielräume der Regionen nicht stärker 
ein, als dies zur Umsetzung von überregional 
bedeutsamen Vorgaben erforderlich ist. Um 
die Aktualität des Landesentwicklungsplans 
trotz der langen Geltungsdauer zu gewährleis-
ten, werden je nach Bedarf Teiländerungen an 
bestimmten Themen vorgenommen.

Der Landesentwicklungsplan besteht aus text-
lichen und zeichnerischen Aussagen. Er ent-
hält beispielsweise:

•   Oberzentren und Mittelzentren, in denen 
die Bevölkerung des Umlands speziali-
sierte beziehungsweise gehobene Ange- 
bote im Bereich Gewerbe, Dienstleistungen 
und Kultur vorfinden soll, 

•   überörtlich bedeutsame Trassen und Standor-
te für Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur, 

•   Darstellungen zur Freiraumstruktur insbe-
sondere zu Naturschutz und Landschafts-
pflege sowie

•   weitere Festlegungen. 

Er wird ergänzt durch 

•   einen Umweltbericht, der die Prüfung der 
erheblichen Umweltauswirkungen bei Ver-
wirklichung der Planinhalte auf die Umwelt 
(Schutzgüter) beschreibt, und 

•   eine zusammenfassende Erklärung, in der 
dargelegt wird, wie die Umweltbelange, 
der Umweltbericht und die Ergebnisse der 
Öffentlichkeits- und der Behördenbeteili-
gung bei der abschließenden Planerstel-
lung berücksichtigt wurden.

Die Festlegungen des Landesentwicklungs-
plans sind differenziert nach Zielen und 
Grundsätzen. Ziele sind für die nachfolgenden 
Regionalpläne sowie für öffentliche Stellen 
wie Kommunen, Behörden des Bundes und 
des Landes verbindlich. Sie müssen entspre-
chend beachtet werden. Grundsätze sind von 
den genannten Stellen bei Abwägungs- oder 
Ermessensentscheidungen angemessen zu 
berücksichtigen. Für Bürgerinnen und Bürger 
haben weder die Ziele noch die Grundsätze 
des Landesentwicklungsplans eine unmittel-
bare Rechtswirkung.

2.2 Landes- und Regionalplanung
NACH DEM RAUMORDNUNGSGESETZ SIND DIE LÄNDER VERPFLICHTET, EINEN 
RAUMORDNUNGSPLAN FÜR DAS LANDESGEBIET (LANDESWEITER RAUMORDNUNGS-
PLAN) UND RAUMORDNUNGSPLÄNE FÜR DIE TEILRÄUME DER LÄNDER (REGIONAL-
PLÄNE) AUFZUSTELLEN.

In Hessen sind dies 

•   der Landesentwicklungsplan und 
•   die Regionalpläne für die Teilräume des Landes  

(Planungsregionen Südhessen, Mittelhessen und Nordhessen).

Eine Sonderstellung nimmt der Regionale Flächennutzungsplan für das Gebiet des Regional-
verbandes FrankfurtRheinMain ein. Für dieses Gebiet übernimmt der Regionalplan der Pla-
nungsregion Südhessen zugleich die Funktion eines gemeinsamen Flächennutzungsplans (siehe 

ausführlich Infobox 4: »Planungsverbände in Hessen«, S. 31).

Zentrale Orte und Mittelbereiche –  
Landesentwicklungsplan Hessen 2020 (Entwurf)

Strukturräume in Hessen – Landesentwicklungsplan 
Hessen 2020 (Entwurf)
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2REGIONALPLÄNE 
Die Regionalpläne für Nord-, Mittel- und 
Südhessen vertiefen und konkretisieren die 
Festlegungen des Landesentwicklungsplans 
Hessen für die jeweilige Region. 

Die drei Regionalpläne enthalten ebenfalls 
textliche und zeichnerische Aussagen, wie 
beispielsweise die folgenden Festlegungen:

•   Grundzentren (Gemeinden, in denen sich 
auch die Bevölkerung der umliegenden 
kleineren Gemeinden mit Gütern und 
Dienstleistungen des täglichen Bedarfs  — 
z. B. Lebensmittel, Verwaltungsdienstleis-
tungen, ärztliche Dienstleistungen  —  
versorgen kann),

•   Wohnsiedlungs- und Gewerbeflächen 
(einschließlich der Flächen für zukünftige 
Siedlungs- und Gewerbeerweiterungen),

•   regionale Grünzüge, Gebiete für den Klima-
schutz und den Hochwasserschutz,

•   Trassen und Standorte für die überört liche 
Verkehrserschließung, Ver- und Ent-
sorgungs anlagen sowie Gebiete für die 
Nutzung Erneuerbarer Energien,

•   Gebiete für die Belange von Naturschutz 
und Landschaftspflege,

•   Waldgebiete und Gebiete für die landwirt-
schaftliche Bodennutzung,

•   Gebiete für die Sicherung oder Gewinnung 
von Rohstoffvorkommen

sowie weitere in der Region raumbedeutsa-
me Themen von überörtlicher Bedeutung. 
Wie der Landesentwicklungsplan legt auch 
der Regionalplan verbindliche Ziele und ab-
zuwägende Grundsätze fest. Beispielsweise 
dürfen Entwicklungsflächen für Siedlungsge-
biete ausschließlich in gewissen Abständen 
zu Höchstspannungsleitungen oder Wind-
energieanlagen errichtet werden, da dies Lan-
desvorgaben sind, welche sich direkt auf die 

Regionalplanung auswirken. Ebenfalls analog 
zum Landesentwicklungsplan werden die Re-
gionalpläne durch einen Umweltbericht und 
eine zusammenfassende Erklärung ergänzt.

Die Regionalpläne werden von den jewei-
ligen Regionalversammlungen für die Pla-
nungsregionen Nord-, Süd- und Mittelhessen 
beschlossen und von der Landesregierung 
genehmigt.

Wenn sich in der Kommune neue Entwick-
lungen ergeben, die eine Abweichung vom 
Regionalplan erfordern (z. B. die Ansiedlung 
eines Einzelhandelszentrums), kann ein Ziel-
abweichungsverfahren beim zuständigen 
Regierungspräsidium durchgeführt werden.

BETEILIGUNG DER BÜRGERINNEN  
UND BÜRGER
Bei der Aufstellung und Änderung des Lan-
desentwicklungsplans und der Regionalpläne 
muss der Bürgerschaft und bestimmten öffent-
lichen Stellen (z. B. den Gemeinden und den Trägern öffent-

licher Belange, siehe Infobox 2: »Träger öffentlicher Belange«,  

S. 19) Gelegenheit gegeben werden, zu den Ent-
würfen Stellung zu nehmen. 

Hierzu werden der Entwurf des Landesent-
wicklungsplans beziehungsweise der Regi-
onalpläne den relevanten öffentlichen Stel-
len zugeleitet. Für Bürgerinnen und Bürger 
werden die Entwürfe öffentlich ausgelegt. 
Dies ist öffentlich bekannt zu machen. Beim 
Landesentwicklungsplan erfolgt dies über 
den Staatsanzeiger und das Internet. Die 
Auslegung der Regionalpläne wird zusätzlich 
jeweils öffentlich bekannt gemacht. 

Orte der öffentlichen Auslegung sind beim 
Landesentwicklungsplan das Hessische Minis-
terium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und 

Wohnen sowie die Regierungspräsidien in 
Darmstadt, Gießen und Kassel. Die Entwürfe 
der Regionalpläne werden im jeweiligen Re-
gierungspräsidium sowie in den Kreis- und 
Stadtverwaltungen kreisfreier Städte ausge-
legt. Zusätzlich können sich alle Interessierten 
über das Landesplanungsportal Hessen im 
Internet informieren (www.landesplanung.
hessen.de).

Bis zum Ende der Beteiligungsfrist können 
Anregungen und Bedenken vorgebracht wer-
den. Die Stellen, an die die Anregungen und 
Bedenken zu richten sind, werden im Rahmen 
der Auslegung benannt. Eine Beteiligung ist 
auch über das Internet möglich. Die Ergeb-
nisse der Anhörung der öffentlichen Stellen 
sowie der Stellungnahmen der Bürgerinnen 
und Bürger werden geprüft und abgewo-
gen. Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern 
können so Einfluss auf die Inhalte der Pläne 
nehmen.

WEITERE INFORMATIONEN
www.landesplanung.hessen.de

 

KÖNNEN REGIONALPLÄNE KURZFRISTIG  
GEÄNDERT WERDEN? 

Auch Regionalpläne mit ihrer langen Laufzeit 
von ca. 10 Jahren können aufgrund einer 
unvorhersehbaren Entwicklung – zum Bei-
spiel ein großer Supermarkt auf der »Grünen 
Wiese« oder in einem Gewerbegebiet – kurz-
fristigen Bedürfnissen nach einer Ausnah-
megenehmigung unterliegen. Hierfür ist 
ein Zielabweichungsverfahren beim zustän-
digen Regierungspräsidium zu beantragen. 
Informieren Sie sich über die aktuellen ab-
weichenden Entwicklungen in Ihrer Region!
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Träger öffentlicher Belange (TÖB) sind Behörden, Institutionen und 
Unternehmen, die mit der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben betraut 
sind. 

Sie werden in Planungsprozesse einbezogen, wenn ihr Zuständig-
keitsbereich durch die Planung berührt ist. Welche Behörden und 
Institutionen dies im Einzelfall sind, richtet sich nach dem jeweiligen 
Planungsvorhaben.

Träger öffentlicher Belange vertreten in Planungsprozessen beispiels-
weise die Belange von Abfallentsorgung, Landwirtschaft, Bergbau, 
Bodenschutz, Brandschutz, Denkmalschutz, Energieversorgung, 
Forstwirtschaft, Handwerk, Handel, Gewerbe und Industrie, Kinder- und 
Jugendpflege, Immissionsschutz, Katastrophenschutz, Kriminalitätsvor-
beugung, Fernmeldewesen, Nachrichtenwesen, Telekommunikation, 
Wasser und Abwasser und vieles mehr.

Für alle Satzungen nach BauGB müssen die Träger öffentlicher Belange in-
volviert werden. Um Klarheit zu schaffen, um welche TÖBs es sich handelt, 
wurde ein TÖB-Erlass vom Land Hessen veröffentlicht. 

WEITERE INFORMATIONEN
www.wirtschaft.hessen.de  ››› Wohnen  ››› Bauen und Wohnen   
››› Baurecht  ››› Bauplanungsrecht

KONTAKT
Für den Landesentwicklungsplan  
(oberste Landesplanungsbehörde):
HESSISCHES MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ENERGIE, 
VERKEHR UND WOHNEN
Abteilung Landesentwicklung, Energie
Kaiser-Friedrich-Ring 75
65185 Wiesbaden
Tel.: 0611  /  815-0
landesplanung@wirtschaft.hessen.de
www.wirtschaft.hessen.de

Für den Regionalplan Nordhessen  
(obere Landesplanungsbehörde):
REGIERUNGSPRÄSIDIUM KASSEL
Am Alten Stadtschloss 1 
34117 Kassel
Tel.: 0561  /  106-0
poststelle@rpks.hessen.de
www.rp-kassel.hessen.de

Für den Regionalplan Mittelhessen  
(obere Landesplanungsbehörde):
REGIERUNGSPRÄSIDIUM GIESSEN
Landgraf-Philipp-Platz 1-7
35390 Gießen
Tel.: 06 41  /  303-0
poststelle@rpgi.hessen.de
www.rp-giessen.hessen.de

Für den Regionalplan Südhessen  
(obere Landesplanungsbehörde):
REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT
Luisenplatz 2
64283 Darmstadt
Tel.: 06151  /  12-0
poststelle@rpda.hessen.de
www.rp-darmstadt.hessen.de

TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE

2
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 TEILREGIONALPLAN ENERGIE MITTELHESSEN 

 REGIONALPLAN MITTELHESSEN (AUSSCHNITT) 

BUNDESSTRASSE MINDESTENS 
VIERSTREIFIG — BESTAND

VORRANGGEBIET  
SIEDLUNG — BESTAND

VORRANGGEBIET  
LANDWIRTSCHAFT

  VORRANGGEBIET  
FÜR DEN ABBAU OBER-
FLÄCHENNAHER LAGER-
STÄTTEN — BESTAND

VORRANGGEBIET INDUSTRIE 
UND GEWERBE — PLANUNG
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_ REGIONALPLAN MITTELHESSEN 2010 (AUSSCHNITT)  
UND TEILREGIONALPLAN ENERGIE MITTELHESSEN 2016  
(WINDENERGIE- UND PHOTOVOLTAIKNUTZUNG – AUSSCHNITT)



 TEILREGIONALPLAN ENERGIE MITTELHESSEN 

 TEILREGIONALPLAN ENERGIE MITTELHESSEN (2016) 

 KARTE 1: WINDENERGIE- UND PHOTOVOLTAIKNUTZUNG 

 REGIONALPLAN MITTELHESSEN (AUSSCHNITT) 

  VORRANGGEBIET  
REGIONALER GRÜNZUG

  VORBEHALTSGEBIET FÜR PHOTO- 
VOLTAIK-FREIFLÄCHENANLAGEN

VORRANGGEBIET  
SIEDLUNG — PLANUNG

VORRANGGEBIET INDUSTRIE 
UND GEWERBE — BESTAND

Quelle: Regierungspräsidium Gießen

VORRANGGEBIET FÜR  
NATUR UND LANDSCHAFT

VORRANGEBIET ZUR 
NUTZUNG VON WINDENERGIE
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WAS IST NEBEN MEINEM WOHNHAUS 
GEPLANT?

Neben den formellen Bauleitplanverfahren 
(Flächennutzungsplan und Bebauungsplan) 
bieten informelle Planungskonzepte erste 
Ideen zur langfristigen Entwicklung. Der 
Planungszeitraum liegt hier meist bei 10 bis 
15 Jahren. Hier können Sie als Bürgerin oder 
Bürger frühzeitig mitentscheiden, wie Ihre 
Nachbarschaft aussehen soll. Nutzen Sie die 
Chance!

3.1  Stadtentwicklungskonzepte – ein Rahmen für die 
zukünftige Entwicklung

STADTENTWICKLUNGSKONZEPTE EIGNEN SICH DAZU, IN FREIER FORM STÄDTE BAULICHE ZIELE, 
HANDLUNGSSCHWERPUNKTE UND STRATEGIEN, ABER AUCH STRATEGISCHE PROJEKTE UND MASSNAHMEN ZU 
BESCHREIBEN. SIE FUNGIEREN ALS ÜBERGEORDNETE RICHTSCHNUR, DIE NACHFOLGEND DURCH DEN 
FLÄCHENNUTZUNGSPLAN UND DIE BE BAUUNGSPLÄNE AUSZUGESTALTEN IST. STADTENTWICKLUNGSKONZEPTE 
SIND VON DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN DES BAUGESETZBUCHES BEFREIT. 

 

Innerhalb des Rahmens, den die Raumord-
nung den Kommunen vorgibt, haben Städte 
und Gemeinden das Recht, die städtebauliche 
Entwicklung eigenverantwortlich zu steuern. 
Dieses Recht nennt man die Planungshoheit 
der Gemeinden.

Hierzu kann sich die Gemeinde sowohl infor-
meller Instrumente, gemeint sind insbeson-
dere Stadtentwicklungskonzepte, als auch 
formeller Instrumente, worunter Bauleitpläne 
verstanden werden (siehe Kapitel 3.2 »Bauleitpläne  — 

Gemeinden steuern ihre Entwicklung«, S. 26), bedienen.

Die Gemeinde kann ausschließlich für sich 
selbst oder gemeinsam mit anderen Kom-
munen planen. Solche interkommunalen 
Kooperationen sind dann sinnvoll, wenn sich 
das Planungsziel besser in Zusammenarbeit 
mit benachbarten Gemeinden erreichen lässt. 
Dies kann beispielsweise bei der Ausweisung 
gemeinsamer Gewerbegebiete oder der  
Steuerung von Einzelhandelsansiedlungen 
der Fall sein, da diese oftmals Auswirkungen 
über die Gemeindegrenzen hinweg haben.

Städtebauliche Planungen können von den 
zuständigen Ämtern der Gemeindeverwal-
tungen selbst erstellt werden. Die Gemeinde 
kann aber auch Fachbüros beauftragen, die 
diese Leistung dann im Auftrag der Gemeinde 
erbringen. 

Stadtentwicklungskonzepte können unter-
schiedliche Bezeichnungen und Bezugsräu-
me haben. Auf die Gesamtgemeinde bezoge-
ne Entwicklungskonzepte werden in der Regel 
als Integrierte Städtebauliche Entwicklungs-
konzepte oder Integrierte Stadtentwicklungs-
konzepte bezeichnet. Die Konzepte analysie-
ren häufig die demografische, ökonomische, 
ökologische, soziale und kulturelle Ausgangs-
lage und leiten daraus Handlungsansätze für 
die städtebauliche und sonstige Entwicklung 
der Kommune ab.

Master- und Rahmenpläne sind oftmals 
auf einen Teilbereich oder einen Standort 
in einer Gemeinde bezogen. Sie haben 
den Sinn, Bebauungspläne (siehe Kapitel 3.2.2 

»Der Bebauungsplan  — verbindliche Regeln für den Bau-

herrn«, S. 32) oder auch Einzelmaßnahmen in 
einem größeren Planungszusammenhang 
zu verankern. Soll beispielsweise ein neues 
Stadtquartier auf einer ehemaligen Brach-
fläche oder am Rande des Siedlungsbereichs 
entstehen, geben sie den Gesamt rahmen 
für die Entwicklung vor. Innerhalb dieses 
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In den Städtebauförderungsprogrammen des Landes Hessen ist 
in allen Programmen – Sozialer Zusammenhalt, Wachstum und 
Nachhaltige Erneuerung und Lebendige Zentren – u. a. die Erstel-
lung eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 
Voraussetzung für die Programmumsetzung. Diese Konzepte 
enthalten vor allem einen Leitfaden für die Umsetzung des je-
weiligen Programms vor Ort: Welche Probleme sollen mit den 
Fördermitteln gelöst werden? Welche Projekte möchte die Ge-
meinde gerne in diesem Rahmen umsetzen?

INTEGRIERTES STÄDTEBAULICHES ENTWICKLUNGS- 
KONZEPT IN DER STÄDTEBAUFÖRDERUNG 

Rahmens kann die Entwicklung dann in  
mehreren Bauabschnitten und einzelnen 
Bebauungsplänen umgesetzt werden. Mas-
ter- und Rahmenpläne stellen in der Regel 
die baulichen Strukturen, das Verkehrsnetz, 
Freiraumstrukturen (z. B. Grünflächen) und 
andere vor Ort relevante Dinge dar. 

Für Stadtentwicklungskonzepte ist eine Bür-
gerbeteiligung gesetzlich nicht vorgeschrie-
ben und nicht einklagbar. Aufgrund eines 
veränderten Verständnisses der Zusammen-
arbeit von Gemeinde und Bürgerschaft und 
natürlich auch wegen des grundsätz lichen 

Charakters dieser Planungen werden die Bür-
gerinnen und Bürger aber häufig intensiv be-
teiligt. Zum Beispiel werden Workshops oder 
Planungswerkstätten durchgeführt. Immer-
hin werden mit Stadtentwicklungskonzepten 
die Weichen für die Zukunft der Gemeinde 
gestellt! Von Vorteil für diese Beteiligung ist, 
dass es bei Stadtentwicklungskonzepten kein 
gesetzlich formalisiertes Verfahren gibt. Dies 
erleichtert einen offenen und kreativen Ideen- 
austausch.

Die Tatsache, dass es keine baugesetzlichen 
 Vorgaben für die Erstellung von Stadtentwick- 

lungskonzepten gibt, bedeutet nicht, dass die 
Stadtentwicklungskonzepte ohne Bedeutung 
sind. Durch einen Beschluss des Konzepts 
durch die Gemeindevertretung können 
dessen Ziele abgesichert werden. Sobald 
ein Stadtentwicklungskonzept von der Ge-
meindevertretung beschlossen ist, muss die 
Gemeinde dieses bei ihrer Bauleitplanung 
berücksichtigen. Wenn die Gemeinde bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplans von einem 
beschlossenen städtebaulichen Entwicklungs-
konzept abweicht, muss sie die Gründe dafür 
darlegen.

Informelles Planungskonzept Masterplan Offenbach am Main 2030 (Auszug)3
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WICHTIGE RAD-  
UND FUSSWEGE- 
VERBINDUNG

BAUM PLANUNG

GRÜNVERBINDUNG

SPORTFLÄCHE

QUARTIERSPARK 
LINCOLN-QUARTIER

WOHNBAUFLÄCHE 
PLANUNG

Quelle: Darmstadt Stadtplanungsamt, Grünflächenamt und Straßenverkehrs- und Tiefbauamt sowie BS+ städtebau und architektur I  
Dittmann + Komplizen Landschaftsarchitektur I FRANZ – Ökologie und Landschaftsplanung I StetePlanung – Büro für Stadt- und Verkehrsplanung 
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_ RAHMENPLAN DARMSTADT BESSUNGEN SÜD (AUSSCHNITT)

BAUM UND BAUM-
GRUPPEN BESTAND  
ZWINGEND ZU ERHALTEN 

QUARTIERSZENTRUM UND 
GEMEINBEDARFSFLÄCHEN 
LINCOLN-QUARTIER PLANUNG



SIEDLUNGSFLÄCHE BESTAND

DENKMALZONE CAMBRAI-
FRITSCH-KASERNE

ÜBERGANGSBEREICH ZU 
DEN ANGRENZENDEN 
LANDSCHAFTSRÄUMEN IN DER 
CAMBRAI-FRITSCH KASERNE UND 
DER JEFFERSON-SIEDLUNG
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AREAL DER CAMBRAI-
FRITSCH KASERNE UND DER 
JEFFERSON SIEDLUNG
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 Bauleitplanung gliedert sich in eine 

•   vorbereitende Bauleitplanung  
(Flächennutzungsplan) und eine 

•   verbindliche Bauleitplanung  
(Bebauungsplan). 

Die Gemeinde ist grundsätzlich nicht ver-
pflichtet, Bauleitpläne aufzustellen. Das gilt 
auch, wenn ein Investor ein Vorhaben mit 
einem städtebaulichen Vertrag durchführen 
möchte. Die Gemeinden müssen Bauleit-
pläne aufstellen, sobald und soweit dies für 
eine geordnete städtebauliche Entwicklung 
erforderlich ist. Dieses Prinzip der städtebauli-
chen Erforderlichkeit kann also  — wenn es für 
eine geordnete städtebauliche Entwicklung 
notwendig ist  — eine Pflicht zum Handeln be-
gründen. Gleichzeitig beschreibt das Prinzip 
aber auch die Grenze des bauleitplanerischen 
Handelns: Die Gemeinde darf nur insoweit 
bauleitplanerische Vorgaben machen, wie es 
städtebaulich erforderlich ist. Bauleitplane-
rische Festlegungen, die nur aus anderen als 
städtebaulichen Gründen getroffen werden, 
sind nicht zulässig.

Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige 
städtebauliche Entwicklung gewährleisten. 
Das Baugesetzbuch nennt einen Katalog von  
Belangen, die dabei zu berücksichtigen sind. 
»Belang« ist dabei gleichzusetzen mit dem Be-
griff »Interesse«. Dies können sein:

•   die allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnis-
se und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung,

•   die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, da-
runter insbesondere die Wohnbedürfnisse 
von Familien mit mehreren Kindern,

•   die Eigentumsbildung weiter Kreise der 
Bevölkerung insbesondere durch die Förde-
rung kostensparenden Bauens,

•   die sozialen und kulturellen Bedürfnisse 
der Bevölkerung,

•   die Erhaltung, Erneuerung und Fortentwick-
lung vorhandener Ortsteile,

•   die Belange der Baukultur, des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpflege,

•   die Belange des Umweltschutzes,
•   die Belange der Wirtschaft, der Verteidi-

gung und des Zivilschutzes und
•   die Ergebnisse einer von der Gemeinde 

beschlossenen sonstigen städtebaulichen 
Planung. 

Das ist nur ein kleiner Teil der öffentlichen 
Belange, die das Baugesetzbuch nennt. Oft 
treten bereits hier Konflikte auf, die eine Ent-
scheidung zugunsten des einen oder zur Zu-
rückstellung des anderen Belanges erfordern. 
So zum Beispiel, wenn für ein neues Wohnge-
biet landwirtschaftliche Flächen beansprucht 
werden oder wenn eine Straße durch einen 
erhaltenswerten und ruhigen Ort geführt wer-
den soll.

Neben diesen öffentlichen Belangen gibt es 
noch eine Vielzahl privater Belange. Auch 
deren Berücksichtigung schließt sich oft ge-
genseitig aus. Die einen freuen sich, dass ein 
Gewerbegebiet errichtet werden soll, die an-
deren ärgern sich über die hiervon ausgehen-
de Verkehrsbelastung.

Deshalb fordert das Baugesetzbuch, dass von 
der Gemeinde bei der Aufstellung von Bauleit-
plänen die öffentlichen und privaten Belange 
sowohl untereinander als auch gegeneinan-
der gerecht abzuwägen sind (Abwägungsge-
bot).

3.2  Bauleitpläne  – Gemeinden steuern ihre 
Entwicklung

DIE BAULEITPLANUNG NACH DEM BAUGESETZBUCH IST DER ZENTRALE TEIL  
DER STÄDTEBAULICHEN PLANUNG EINER GEMEINDE. IHRE AUFGABE IST ES,  
DIE BAULICHE UND SONSTIGE NUTZUNG DER GRUNDSTÜCKE IN DER GEMEINDE 
VORZUBEREITEN UND ZU LEITEN. DIES SCHLIESST ALLE PRIVATEN UND  
ÖFFENTLICHEN GRUNDSTÜCKE EIN. 
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3.2.1 DER FLÄCHENNUTZUNGS-
PLAN  — PLANUNG FÜR DAS GANZE 
GEMEINDEGEBIET

Der Flächennutzungsplan (vorbereitende Bau-
leitplanung) stellt die beabsichtigte städte-
bauliche Entwicklung einer Gemeinde in den 
Grundzügen dar. Ihm kann man die zukünf-
tige Nutzung der Flächen in einer Gemeinde 
entnehmen, also wo Wohnen, Gewerbe, Grün-
flächen oder anderes geplant ist. 

Der Flächennutzungsplan ist damit das 
zentrale Instrument einer kommunalen  
Bodenvorratspolitik. Eine vorausschauende 
Flächennutzungsplanung stellt sicher, dass 
die Entwicklung der Gemeinde nicht durch 
Flächenengpässe beschränkt wird. Es geht 
jedoch nicht darum, möglichst viel Baufläche 
vorzusehen. Vielmehr ist eine bedarfsge-
rechte, klima- und umweltschonende und vor 
allem qualitätsvolle Entwicklung der Kommu-
ne das Ziel.

Der Flächennutzungsplan besteht aus einer 
Planzeichnung. Außerdem gehören zum Flä-
chennutzungsplan

•   eine allgemeine Begründung, die die Ziele 
und Zwecke des Flächennutzungsplans 
sowie die weiteren Hintergründe und 
Auswirkungen der Planung erläutert,

•   ein Umweltbericht (als gesonderter Be-
standteil der Begründung), der die Belange 
des Klima- und Umweltschutzes ermittelt 
und bewertet sowie 

•   eine zusammenfassende Erklärung, in der 
dargelegt wird, wie die Umweltbelange 
und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
der Behördenbeteiligung in der Planung 
berücksichtigt wurden (siehe Kapitel 3.2.3  

»Entstehung eines Bauleitplans: Bürgerinnen und Bürger 

machen mit!«, S. 38).

Der Flächennutzungsplan wird von der Ge-
meindeversammlung beschlossen. Eine feste 
Geltungsdauer für den Flächennutzungsplan 
ist im Baugesetzbuch nicht vorgegeben. Sie 
ergibt sich jedoch mittelbar aus seiner Aufga-
be, die städtebauliche Entwicklung aufgrund 
der voraussehbaren Bedürfnisse zu leiten. Ein 
Flächennutzungsplan wird daher in der Regel 
für einen Zeitraum von etwa 10 bis 15 Jahren 
aufgestellt. Er gilt zumeist für das gesamte Ge-
meindegebiet.

Die Flächennutzungsplanung kann auch auf  
sogenannte Planungsverbände übertragen 
werden. Beispiele hierfür sind der Regional-
verband FrankfurtRheinMain und der Zweck-
verband Raum Kassel (siehe Infobox 4: »Planungsver-

bände in Hessen«, S. 31).
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MISCHGEBIET PLANUNG

KLEINGARTENANLAGE BESTAND

MISCHGEBIET BESTAND

VERKEHRSFLÄCHE BESTAND

SONDERGEBIET FÜR 
MILITÄRISCHE NUTZUNG 
BESTAND

 GEWERBEGEBIET PLANUNG
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WOHNGEBIET BESTAND

GEWERBEGEBIET BESTAND

FLÄCHEN FÜR WALD BESTAND

GRÜNFLÄCHE – FRIEDHOF 
BESTAND

GRÜNFLÄCHE – SPORTFLÄCHE 
BESTAND

GEMEINBEDARFSFLÄCHE 
BESTAND

Quelle: Stadtplanungsamt Gießen, Stand 2006

 WOHNGEBIET PLANUNG
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WAS WIRD DARGESTELLT?
Die Kommune ist bei der Aufstellung eines 
Flächennutzungsplans nicht völlig frei. Sie 
muss die Vorgaben der höheren Planungs-
ebenen, also der Regionalpläne und des 
Landesentwicklungsplans, berücksichtigen 
(Anpassungsgebot). Sieht beispielsweise ein 
Regionalplan an einem Ort einen regionalen 
Grünzug vor, kann die Kommune an dieser 
Stelle keine Bauflächen planen. Die Flächen-
nutzungspläne müssen daher durch die Re-
gierungspräsidien genehmigt werden. 

Der Inhalt des Flächennutzungsplans ist in § 5 
des Baugesetzbuches geregelt. In Absatz 2 fin-
det sich ein Katalog, der Darstellungsmöglich-
keiten für den Flächennutzungsplan enthält. 
Das sind unter anderem

•   die vorgesehenen Bauflächen zum Beispiel 
für Wohnen und Gewerbe,

•   die Ausstattung des Gemeindegebiets mit 
Einrichtungen für den Gemeinbedarf (also 
Schulen, Kirchen, Einzelhandel, Einrichtun-
gen zur Energieversorgung usw.),

•   die wichtigen Verkehrszüge, 
•   verschiedene Arten von Grünflächen (wie 

Kleingärten, Parks, Friedhöfe), Landwirt-
schaft und Wald, 

•   Flächen für Maßnahmen zum Schutz,  
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft und 

•   weitere Bodennutzungen mit Bedeutung 
für den Flächennutzungsplan.

Der Katalog ist nicht abschließend. Die Inhal-
te des Flächennutzungsplans müssen sich 
jedoch auf die Aussagen beschränken, die 
erforderlich sind, um eine geordnete städte-
bauliche Entwicklung zu gewährleisten. 

Da der Flächennutzungsplan die städtebau-
liche Entwicklung des Gemeindegebiets nur 
in den Grundzügen darstellt, muss des Weite-
ren beachtet werden, dass die Aussageschärfe 
des Flächennutzungsplans ausreichend Spiel-
räume für eine nachfolgende Konkretisierung 
durch Bebauungspläne lässt. Dies wird nicht 
zuletzt durch die Wahl eines geeigneten Maß-
stabs für den Flächennutzungsplan erreicht. 
In der Regel werden Maßstäbe von 1:10.000 
oder kleiner verwendet.

Die beschriebenen Darstellungen von Bauflä-
chen und anderen Flächennutzungen sind die 
eigentlichen planerischen Festlegungen der 
Gemeinde. Zum Inhalt des Flächennutzungs-
plans gehören aber auch

•   Kennzeichnungen, zum Beispiel von Böden 
mit Altlasten,

•   nachrichtliche Übernahmen und 
•   Vermerke anderer Planungen und 

Nutzungsregelungen.

Die nachrichtlichen Übernahmen sind von 
besonderer Bedeutung. Zu ihnen zählen un-
ter anderem Naturschutz- oder Landschafts-
schutzgebiete oder auch Infrastrukturprojekte, 
die in Planfeststellungsverfahren beschlossen 
werden, wie zum Beispiel Fernstraßen (siehe  

Infobox 1: »Fachplanungen«, S. 12). Vermerke unter-
scheiden sich von den nachrichtlichen Übernah-
men, in dem diese noch nicht rechtsverbindlich 
beziehungsweise bestandskräftig sind.

Der Flächennutzungsplan mit Begründung, 
Umweltbericht und zusammenfassender Er-
klärung kann von allen Bürgerinnen und Bür-
gern eingesehen werden. Sie können darüber 
hinaus Auskunft über den Inhalt verlangen. 

DER FLÄCHENNUTZUNGSPLAN GILT 
NICHT FÜR EINZELNE PERSONEN
Im Unterschied zum Bebauungsplan hat der 
Flächennutzungsplan eine mittelbare Wirkung  
für Bürgerinnen und Bürger. Er gilt als »Ver-
waltungsinternum«. Dennoch ist der Flächen-
nutzungsplan nicht unbedeutend. Über die 
Darstellungen eines Flächennutzungsplans 
kann sich die Gemeinde nicht ohne Weiteres 
hinwegsetzen. Wenn sie in einem Bebauungs-
plan wesentlich von den Inhalten des Flächen-
nutzungsplans abweichen will, muss sie für 
den Flächennutzungsplan ein Änderungsver-
fahren durchführen. 

Weitere Wirkungen, die von erheblicher Trag-
weite sein können, hat der Flächennutzungs-
plan vor allem bei der Entscheidung über die 
Zulässigkeit von Vorhaben im Außenbereich  — 
also in Teilen der Gemeinde, die außerhalb 
geschlossener Ortschaften liegen. Zwar kann 
aus den Darstellungen des Flächennutzungs-
plans kein Anspruch auf Erteilung einer Bau-
genehmigung abgeleitet werden. Aber mit 
der Begründung, dass ein Bauvorhaben den 
Darstellungen des Flächennutzungsplans 
widerspricht, kann die Genehmigung versagt 
werden (siehe auch Kapitel 4.6 »Was gilt, wenn es keinen 

Bebauungsplan gibt? Bauen innerhalb und außerhalb der 

Siedlung«, S. 57). 
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Calden
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ZWECKVERBAND RAUM KASSEL
Der Zweckverband Raum Kassel (ZRK) ist für die gesamtkommunale Entwicklungs-, 
Flächennutzungs- und Landschaftsplanung im Verbandsgebiet zuständig. Für die 
Mitglieder und ca. 331 000 Einwohnerinnen und Einwohner ist der ZRK Dienstleister 
und Ansprechpartner für eine gemeinsame Entwicklung. Von 28 Landkreiskommunen 
sind zehn gemeinsam mit der Stadt Kassel direkte Mitglieder im Entwicklungs- und 
Planungsverband, die restlichen 18 Städte und Gemeinden sind über die Mitglied-
schaft des Landkreises mittelbar in der Verbandsarbeit berücksichtigt. 

Siedlungs- und Gewerbeentwicklung sowie die Verkehrs- und Mobilitätsentwicklung 
bedürfen einer zentralen Steuerung. Ziel des ZRK ist es, in einem vernetzten Ansatz 
Themen wie den Einsatz erneuerbarer Energien, E-Mobilität, Verkehrsplanung, Digita-
lisierung, Luftreinhaltung, Klimaschutz- und Anpassung, Siedlungs- und Gewerbe- 
entwicklung sowie Naherholung gesamt zu betrachten. 

Der ZRK setzt im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufgaben verbindliche plane-
rische Leitplanken für die Region Kassel. 

REGIONALVERBAND FRANKFURTRHEINMAIN
Der Regionalverband FrankfurtRheinMain umfasst insgesamt 75 Kommunen, im 
Verbandsgebiet leben etwa 2,4 Millionen Menschen. Für das Verbandsgebiet hat der 
Regionalverband den in Deutschland einmaligen Regionalen Flächennutzungsplan 
aufgestellt. Dieser besitzt eine Doppelfunktion: Er ist zugleich Regionalplan und 
gemeinsamer Flächennutzungsplan. Ziel der Bündelung dieser beiden Funktionen 
in einem Plan ist eine vereinfachte und effizientere Planung im Ballungsraum. 
Hiermit verbunden ist das Bestreben, in der stark verdichteten und eng miteinander 
vernetzten Region räumliche Interessenskonflikte frühzeitig planerisch und im regio-
nalen Konsens zu bewältigen. Der Regionale Flächennutzungsplan trägt damit auch 
zu einer neuen Qualität im regionalen Miteinander bei.

Neben dem Regionalen Flächennutzungsplan stellt der Regionalverband auch 
den Landschaftsplan im Ballungsraum mit einer Fläche von rd. 2.500 qkm auf. Der 
Landschaftsplan soll einen nachhaltigen Umgang mit Natur, Landschaft und Freiraum 
gewährleisten und dazu beitragen, dass die Bewohner sich mit der Region identifizie-
ren und sich hier zuhause fühlen. 

VERBAND REGION RHEIN-NECKAR
Der Verband Region Rhein-Neckar ist Träger der grenzüberschreitenden Regional-
planung und Raumordnung in der Metropolregion Rhein-Neckar. Er stellt den einheit-
lichen Regionalplan auf, schreibt diesen fort und arbeitet an dessen Verwirklichung 
mit. Regionalplanung sichert langfristig die Lebensgrundlagen und die Standort-
attraktivität der Rhein-Neckar-Region. 

Mit sieben Landkreisen und acht kreisfreien Städten zählen insgesamt  
290 Kommunen zur Region. Im Unterschied zu den anderen beiden Planungs- 
verbänden ist die Metropolregion Rhein-Neckar länderübergreifend.  
In Hessen ist der gesamte Landkreis Bergstraße inkludiert.
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KONTAKT
Informationen und Auskünfte zum Flächennutzungsplan 
geben die örtlichen Bau- und Planungsämter.
Kontakt zu den Planungsverbänden: 

ZWECKVERBAND RAUM KASSEL
Ständeplatz 17, 34117 Kassel
Tel.: 0561  /  10970-0
info@zrk-kassel.de
www.zrk-kassel.de 

REGIONALVERBAND FRANKFURTRHEINMAIN
Poststraße 16, 60329 Frankfurt am Main
Tel.: 069  /  2577-0
info@region-frankfurt.de
www.region-frankfurt.de

VERBAND REGION RHEIN-NECKAR
M1, 4–5, 68161 Mannheim 
Tel.: 0621  /  10708-0
info@vrrn.de
www.m-r-n.com

PLANUNGSVERBÄNDE IN HESSEN 
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3.2.2 DER BEBAUUNGSPLAN  — 
VERBINDLICHE REGELN FÜR DEN 
BAUHERRN

Der Bebauungsplan (verbindliche Bauleitpla-
nung) setzt fest, wie der Boden im Einzelnen 
genutzt und bebaut werden darf. Er gilt, im 
Gegensatz zum Flächennutzungsplan, nur für 
Teilgebiete der Gemeinde. Soll zum Beispiel 
ein neues Wohngebiet entstehen, wird für 
dieses ein Bebauungsplan aufgestellt. Der 
Geltungsbereich des Bebauungsplans be-
schränkt sich dann auf die Flächen, auf denen 
das Wohnen oder sonstige Nutzungen vorge-
sehen sind.

In der Regel besteht der Bebauungsplan aus 
einer Planzeichnung und textlichen Festset-
zungen. Zu jedem Bebauungsplan gehören  — 
wie beim Flächennutzungsplan  — außerdem 

•   eine allgemeine Begründung, die die Ziele 
und Zwecke des Bebauungsplans sowie die 
weiteren Hintergründe und Auswirkungen 
der Planung erläutert,

•   ein Umweltbericht (als gesonderter Be-
standteil der Begründung), der die Belange 
des Klima- und Umweltschutzes ermittelt 
und bewertet sowie 

•   eine zusammenfassende Erklärung, in der 
dargelegt wird, wie die Klima- und Umwelt-
belange und die Ergebnisse der Öffentlich-
keits- und der Behördenbeteiligung in der 
Planung berücksichtigt wurden. 

Der Bebauungsplan wird von der Gemeinde-
vertretung als Satzung beschlossen. 

WAS KANN DER BEBAUUNGSPLAN 
FESTSETZEN?
Im Zuge der Aufstellung eines Bebauungs-
plans muss die Gemeinde beachten, dass 
dieser aus dem Flächennutzungsplan zu 
entwickeln ist (Entwicklungsgebot). Das be-
deutet nicht, dass die Inhalte des Flächennut-
zungsplans detailgetreu in den Bebauungs-
plan übernommen werden müssen. Vielmehr 
geht es um eine planerische Fortentwicklung 
innerhalb des Rahmens, den der Flächennut-
zungsplan vorgibt. Der Bebauungsplan darf 
also bis zu einem gewissen Maß vom Flächen-
nutzungsplan abweichen, solange dessen 
planerische Grundkonzeption erhalten bleibt. 

Die Inhalte eines Bebauungsplans sind im 
Baugesetzbuch geregelt. Dort sind die Festset-
zungen aufgeführt, die in einem Bebauungs-
plan möglich sind. Voraussetzung hierfür ist, 
dass diese städtebaulich begründet sind. 

Weiter gibt es  — wie beim Flächennutzungs-
plan — Kennzeichnungen von bestimmten 
Flächen (z. B. mit umweltgefährdenden Alt-
lasten) und nachrichtliche Übernahmen von 
Festsetzungen, die nach anderen Vorschriften 
getroffen wurden.

Der vollständige Katalog der Festsetzungen in 
§ 9 des Baugesetzbuches umfasst 26 Punkte. 
Es handelt sich hierbei um eine abschließende 
Aufzählung  — andere Festsetzungen sind nicht 
möglich. Unter anderem werden folgende 
Festsetzungsmöglichkeiten genannt:

•   die Art und das Maß der baulichen Nutzung 
(Soll ein Wohngebiet oder ein Gewerbege-
biet entstehen?  
Wie dicht soll die Bebauung sein?),

•   die Bauweise (z. B. aneinandergereiht oder 
mit Abstandsflächen), die überbaubaren 
und die nicht überbaubaren Grundstücks-
flächen sowie die Stellung der baulichen 
Anlagen,

•   Mindest- und Höchstmaße von 
Baugrundstücken,

•   Flächen für Nebenanlagen (wie Garagen 
und Spielplätze),

•   Flächen für den Gemeinbedarf (wie  
Schulen, Kindergärten),

•   Flächen für bestimmte Wohngebäude 
(wie sozialer Wohnungsbau, Gebäude für 
besonderen Wohnbedarf),

•   die verschiedensten Verkehrsflächen  
(wie Fußwege, Parkplätze),

•   Flächen für Ver- und Entsorgungseinrich-
tungen und Leitungen,

•   Flächen oder Maßnahmen zum Schutz,  
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft.
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Darüber hinaus können in Hessen zusätzliche Festsetzungen auf 
Grund lage der Hessischen Bauordnung getroffen werden. Diese er-
möglicht, dass der Bebauungsplan örtliche Bauvorschriften, die die äu-
ßere Gestaltung von baulichen Anlagen regeln, als Festsetzungen auf-
nimmt. Der Bebauungsplan kann so auf die Dachform und -neigung, 
das Fassadenmaterial und vieles mehr Einfluss nehmen. Möglich sind 
auch Festsetzungen beispielsweise zur 

•   Zahl, Größe und Beschaffenheit (z. B. mit wasserdurchlässiger 
Oberfläche) von Stellplätzen,

•   Gestaltung von Einfriedungen (Zäune, Hecken etc.),
•   Begrünung von Dächern und Fassaden oder zur
•   Gestaltung von Vorgärten (Vorgartensatzung).

Die Festsetzungsmöglichkeiten bieten naturgemäß einen großen 
Spielraum und ein entsprechend großes Diskussionsfeld in gemeind-
lichen Gremien und in der Bürgerschaft. Dabei sollte man sich aber 
immer klarmachen, dass ein Bebauungsplan über viele Jahre die städ-
tebauliche Entwicklung in einem Gebiet regelt. Es kommt daher darauf 
an, dass die getroffenen Festsetzungen auf lange Sicht tragfähig und 
umsetzbar sind. 

Für Neubaugebiete enthält ein Bebauungsplan im Regelfall minde-
stens Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung 
(z. B. »reines Wohngebiet« mit einer bestimmten Dichte), über die 
überbaubaren Grundstücksflächen und über die örtlichen Verkehrsflä-
chen. Dann wird vom sogenannten qualifizierten Bebauungsplan ge-
sprochen. Ein Bauvorhaben kann in diesem Fall durchgeführt werden, 
wenn es den Planfestsetzungen nicht widerspricht und die Erschlie-
ßung gesichert ist.

Vor allem für bereits bebaute Gebiete werden oft Bebauungspläne auf-
gestellt, die mit Bedacht nicht die genannten Mindestfestsetzungen 
enthalten. Dies ist beispielsweise dann sinnvoll, wenn nur die Gestal-
tung des Ortsbildes gesteuert werden soll. Denkbar wäre es dann, dass 
der Bebauungsplan lediglich Trauf- und Firsthöhen sowie Dachform 
und -neigung und Fassadenmate rial festlegt. Im Geltungsbereich sol-
cher einfachen Bebauungspläne richtet sich die Zulässigkeit von Bau-
vorhaben aber nicht nur nach dem Bebauungsplan, sondern je nach 
dem, ob das Gebiet im Innen- oder im Außenbereich ist, nach den dort 
gültigen ergänzenden Bestimmungen (siehe Kapitel 4.6 »Was gilt, wenn es kei-

nen Bebauungsplan gibt? Bauen innerhalb und außerhalb der Siedlung«, S. 57).
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_ BEBAUUNGSPLAN NR. 1106 DER STADT HANAU »PIONEER-KASERNE« (AUSSCHNITT)

ALLGEMEINES WOHNGEBIET

BAUGRENZE (BIS DAHIN  
DARF, MUSS ABER NICHT  
GEBAUT WERDEN)

BAULINIE (MUSS BEBAUT WERDEN)

BAU- BZW. NUTZUNGSKREUZ  
ZUR BESTIMMUNG DER ART /  
DES MASSES DER BAULICHEN 
NUTZUNG

ÖFFENTLICHE STRASSENVER-
KEHRSFLÄCHE BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG:  
MOBILITÄTSSTATION

ÖFFENTLICHE  
GRÜNFLÄCHE MIT 
ZWECKBESTIMMUNG 
PARKANLAGE

Quelle: Stadtplanungsamt Hanau und AS&P Albert Speer + Partner GmbH, Stand 2019
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URBANES GEBIET

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN

ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE

BAUGRENZE (BIS DAHIN  
DARF, MUSS ABER NICHT  
GEBAUT WERDEN)

ÖFFENTLICHE 
STRASSENVERKEHRSFLÄCHE  
BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG:  
RAD- UND FUSSWEG

ÖFFENTLICHE STRASSENVER-
KEHRSFLÄCHE BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG:  
ÖFFENTLICHE STELLPLÄTZE

FLÄCHEN FÜR  
GEMEINBEDARF –  
SCHULE UND  
KINDERTAGESSTÄTTE
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AUSGLEICH VON EINGRIFFEN IN NATUR UND LANDSCHAFT

5

Bebauungspläne begründen Baurecht und sind daher die Grundlage für Ein-
griffe in Natur und Landschaft. Das Baugesetzbuch sieht vor, dass diese Eingriffe 
bewertet und ausgeglichen werden müssen (Eingriffs-Ausgleichs-Regelung). 
Dies geschieht in der Regel dadurch, dass andere Flächen ökologisch aufge-
wertet werden. Dies kann zum Beispiel erreicht werden, wenn ein begradigter 
Bachlauf in seinen natürlichen Zustand zurückversetzt wird. Eine solche Renatu-
rierung ermöglicht die Ansiedlung der ursprünglichen Tier- und Pflanzenarten. 

Solche oder andere Kompensationsmaßnahmen können 

•  auf den zu bebauenden Grundstücken selbst,
  •  auf anderen Grundstücken innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-

plans und
 •   in gesonderten Ausgleichs-Bebauungsplänen an anderer Stelle (soweit das mit 

einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumord-
nung sowie der Natur- und Landschaftspflege vereinbar ist) vorgesehen werden.

Der Ausgleich erfolgt häufig auch über sogenannte Ökokonten. Hier erfolgt der 
Ausgleich bereits im Vorfeld auf anderen Flächen. Die dort vorgenommenen 
Ausgleichsmaßnahmen werden gleichermaßen gutgeschrieben und können spä-
teren Eingriffen in Natur und Landschaft zugeordnet werden. Für den Ausgleich 
von Eingriffen kommen auch vertragliche Regelungen in Betracht (siehe Kapitel 3.3 

»Öffentlich-private Partnerschaften in der Bauleitplanung«, S. 42). Die Kommune ist verpflichtet, die 
Eingriffsmaßnahmen in Natur und Landschaft zu überwachen. Sollten nachteilige 
Auswirkungen entstehen, muss sie Maßnahmen zu deren Vermeidung ergreifen.

WELCHE RECHTSFOLGEN HAT DER  
BEBAUUNGSPLAN?
Da die Gemeinde den Bebauungsplan als Sat-
zung beschließt, ist er als Ortsgesetz für alle 
rechtsverbindlich. 

Mit seinen Festsetzungen bestimmt der Be-
bauungsplan die Nutzbarkeit auch von priva-
tem Eigentum (z. B. eines Grundstücks) und 
schränkt die Baufreiheit Einzelner ein. Nach 
dem Grundgesetz ist dies zulässig. In seltenen 
Fällen können durch die Regelungen eines 
Bebauungsplans aber auch Übernahme- und 
Entschädigungsansprüche entstehen. Dies ist 
zum Beispiel dann der Fall, wenn der Bebau-
ungsplan Gemeinbedarfs- oder Verkehrsflä-
chen auf einem privaten Grundstück vorsieht.

Ein Bebauungsplan kann durchaus festsetzen, 
dass ein Grundstück anders genutzt (und be-
baut) werden soll, als dies bisher der Fall ist. 
Zunächst wirkt sich das auf die augenblickliche 
Nutzung nicht aus. Für vorhandene Gebäude 
und Nutzungen besteht Bestandsschutz. Erst, 
wenn die Eigentümerin oder der Eigentümer 
das Grundstück anders nutzen, neu bebauen 
und an vorhandene Gebäude anbauen will, ist 
der Bebauungsplan zu beachten.

Die Vorschriften des Baugesetzbuches sollen 
eine sorgfältige Ausarbeitung des Inhalts von 
Bebauungsplänen und die Einhaltung der 
Verfahrensregelungen gewährleisten.

Sehen sich Bürgerinnen und Bürger dennoch 
gegenwärtig oder in absehbarer Zukunft 

durch die Festsetzungen eines Bebauungs-
plans in ihren Rechten verletzt, steht ihnen 
der Verwaltungsrechtsweg offen. Dabei gibt 
es vier Möglichkeiten gegen den Bebauungs-
plan vorzugehen: 

1. Normenkontrolle: Überprüfung des Hessi-
schen Verwaltungsgerichtshofes.

2. Popularklage: Der Bebauungsplan kann 
aufgehoben werden, wenn er verfassungs-
widrig ist, also dem Grundrecht widerspricht. 
Mit der Popularklage kann geltend gemacht 
werden, eine Rechtsnorm des hessischen 
Landesrechts schränke die Grundrechte der 
Hessischen Verfassung verfassungswidrig ein.

3. Verfassungsbeschwerde: Eine Verfassungs-
beschwerde wegen Verletzung von Grund-
rechten aus dem Grundgesetz kann grund-
sätzlich erst dann eingereicht werden, wenn 
zuvor alle anderen Rechtsmittel erfolglos ge-
blieben sind.

4. Inzidente Prüfung: Ursprung ist eine 
Verpflichtungs- oder Anfechtungsklage. Ne-
benbei anfallend (inzident) wird der B-Plan 
überprüft.

Ein entsprechender Antrag muss innerhalb 
eines Jahres nach Bekanntmachung des Be-
bauungsplans beim Verwaltungsgerichtshof 
in Kassel gestellt werden. 
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Ein Bebauungsplan macht in der Regel eine Neuordnung der Grundstücke erforderlich. Dies ist notwendig, 
da beispielsweise der Zuschnitt von Grundstücken, die bislang als Ackerfläche genutzt wurden, für eine 
geplante Bebauung in der Regel ungeeignet ist. Auch müssen Grundstücke für öffentliche Nutzungen wie  
Verkehrsflächen, Spielplätze und ähnliches geschaffen werden. Im Normalfall ist also eine neue Aufteilung 
der Grundstücksflächen Voraussetzung für die Umsetzung des Bebauungsplans. 

In manchen Fällen geschieht dies durch einfache Kauf- und Tauschgeschäfte. Häufig jedoch bedarf es einer 
Neuordnung des Bodens durch eine sogenannte Umlegung. Dabei werden alle Grundstücke innerhalb 
des zu bestimmenden Umlegungsgebietes rechnerisch zu einer Umlegungsmasse vereint. Aus diesem 
Flächenpool werden die benötigten öffentlichen Flächen zum Beispiel für Verkehrsflächen, Spielplätze oder 
Grünanlagen abgezogen. Die restlichen Flächen werden wieder auf die Eigentümerinnen und Eigentümer 
aufgeteilt, und zwar im selben Wert- oder Flächenverhältnis, wie sie diese Flächen eingebracht haben.

PLANUNGEN DER GEMEINDE

NEUORDNUNG DER GRUNDSTÜCKSVERHÄLTNISSE DURCH UMLEGUNG

6
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WIE ERFAHRE ICH, DASS ETWAS  
GEPLANT WIRD?
Im Folgenden wird das Regelverfahren darge-
stellt. Abweichend dazu sind auch beschleu-
nigte und vereinfachte Verfahren nach BauGB 
möglich. 

Soll ein neuer Bauleitplan aufgestellt werden, 
dann kann von der Gemeindevertretung ein 
Aufstellungsbeschluss gefasst werden, um 
bestimmte Maßnahmen zu sichern. Wenn 
dieser gefasst wird, dann ist er ortsüblich öf-
fentlich bekannt zu machen  — zum Beispiel 
in der örtlichen Tageszeitung, in amtlichen 
Mitteilungsblättern oder als Aushang am Rat-
haus. Darüber hinaus sind ergänzend auch 
Bekanntmachungen auf Werbetafeln in der 
Stadt, Postwurfsendungen, Informationen im 
Internet usw. möglich.

Das heißt, die Gemeinde kann die Informati-
onsform wählen, die auch tatsächlich jede und 
jeden erreicht. Zum Aufstellungsbeschluss für 
einen Bauleitplan gehört eine Karte, auf der 
das Plangebiet gekennzeichnet ist.

In der Regel erstellt die Gemeinde in einem 
ersten Schritt einen Vorentwurf des Bauleit-
plans. Häufig beauftragt sie hierfür ein priva-
tes Planungsbüro. 

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG VON  
BÜRGERN UND BEHÖRDEN
Wenn die Planungsvorstellungen der Ge-
meinde hinreichend konkretisiert sind, ist 
grundsätzlich eine frühzeitige Beteiligung 
der Bürgerschaft und von Behörden vorzuneh-
men. Wichtig hierbei ist, dass möglichst alle 
Bevölkerungsgruppen involviert werden, dazu 
zählen auch Kinder und Jugendliche. Ziel der 
frühzeitigen Beteiligung ist es, über die Pla-
nungen zu informieren und die Möglichkeit 
einzuräumen, sich zu diesen zu äußern. 

Der Zeitpunkt der frühzeitigen Beteiligung 
liegt im Ermessen der Gemeinde. Dabei 
kommt es auf die richtige Balance an: Die Pla-
nungen sollten so weit gereift sein, dass sich 
alle Beteiligten ein Bild von den Planungs-
absichten und deren Auswirkungen machen 
können. Sie dürfen aber nicht bereits so weit 
verfestigt sein, dass eine Einflussnahme auf 
die Planung nicht mehr möglich wäre.

Auch die Form und die Frist der frühzeitigen 
Beteiligung ist nicht vorgeschrieben:

•   Bei der Bürgerbeteiligung steht wieder 
eine ortsübliche Bekanntmachung der 
frühzeitigen Beteiligung am Anfang. In der 
Regel werden die Planungsvorstellungen 

öffentlich ausgelegt und / oder häufig auch 
im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung 
vorgestellt. Dies dient der Information über 
die Ziele der Planung, über sich wesentlich 
unterscheidende Lösungsalternativen und 
über die voraussichtlichen Auswirkungen 
der Planung. Bürgerinnen und Bürger 
können in diesem Rahmen die Planungen 
diskutieren und eigene Interessen vorbrin-
gen. Sind nur wenige von der Planung be-
rührt, kann die Gemeinde sich auch dafür 
entscheiden, ihnen über einen bestimmten 
Zeitraum Gelegenheit zu geben, sich direkt 
gegenüber der Verwaltung zu äußern. Über 
die Hinweise der Bürgerinnen und Bürger 
wird ein schriftliches Protokoll gefertigt, so 
dass sichergestellt ist, dass diese bei der 
weiteren Planung bekannt sind. 

•   Bei der Beteiligung von Behörden und  
sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
(z. B. Industrie- und Handelskammer, Hand- 
werkskammer, Bahnunternehmen, Ver-
sorgungsunternehmen für Gas, Wasser 
und Elektrizität etc.) wird in der Regel 
eine schriftliche Ansprache gewählt. Dabei 
werden natürlich nur jene Behörden und 
Träger beteiligt, die durch Planungen in 
irgendeiner Weise berührt sind. Hierzu 
gehören auch die Nachbarkommunen, mit 
denen Bauleitpläne abzustimmen sind 

3.2.3 ENTSTEHUNG EINES BAULEITPLANS: BÜRGERINNEN UND BÜRGER MACHEN MIT!

BAULEITPLÄNE  — ALSO FLÄCHENNUTZUNGS- ODER BEBAUUNGSPLÄNE  — WERDEN, WIE ES IM GESETZ HEISST,  
»AUFGESTELLT«, WENN DIES FÜR EINE GEORDNETE STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNG ERFORDERLICH IST.
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(interkommunales Abstimmungsgebot). 
Alle angesprochenen Behörden und Träger 
sind aufgefordert, sich zu den Planungen zu 
äußern. Sie sind auch aufgerufen, zu Um-
fang und Detaillierungsgrad der aus ihrer 
Sicht notwendigen Umweltprüfung Stel-
lung zu nehmen. Der TÖB-Erlass des Landes 
Hessen informiert über die zu beteiligenden 
Träger öffentlicher Belange (TÖB) (siehe Infobox 

2 »Träger öffentlicher Belange«, S. 19).
 
Die frühzeitige Beteiligung bietet Vorteile 
für beide Seiten. Bürgerschaft und Behörden 
sowie andere Träger öffentlicher Belange er-
fahren frühzeitig von Planungsabsichten und 
können ihre Interessen und Sachzwänge noch 
in der Anfangsphase der Planungen einbrin-
gen. Die Gemeinde wiederum erhält Infor-
mationen, die ihr möglicherweise bislang 
nicht bekannt waren. So wird sichergestellt, 
dass eine Vielzahl von Gesichtspunkten, die 
bei der Ausarbeitung der Planung nicht ohne 
Weiteres zu überschauen sind, Eingang in den 
Bauleitplan finden. Durch die frühzeitige Be-
teiligung wird auch bewirkt, dass sich der Bau-
leitplan nicht über die Realität hinwegsetzt 
(z. B. vorhandene oder geplante Leitungen 
entsprechend berücksichtigt) und fachgesetz-
liche Vorgaben (z. B. aus dem Naturschutz-
recht) einhält.

Die in der frühzeitigen Beteiligung gewonne-
nen Erkenntnisse fließen in die Planung ein. 
Die überarbeitete Planung  — sie gilt nun als 
Bauleitplanentwurf  — wird der Gemeindever-
tretung vorgelegt.

FÖRMLICHE BETEILIGUNG  —  
BÜRGERSCHAFT UND BEHÖRDEN  
KOMMEN ERNEUT ZU WORT
Der aus der frühzeitigen Beteiligung her-
vorgegangene Bauleitplanentwurf wird der 
Gemeindevertretung vorgelegt. Ist die Ge-
meindevertretung damit einverstanden, so 
beschließt sie, den Entwurf für die Dauer eines 
Monats öffentlich auszulegen. Gegenstand 
der öffentlichen Auslegung ist dabei nicht nur 
der Bauleitplanentwurf.  Auch der 

•   Entwurf der Begründung, 
•   der vorläufige Umweltbericht und 
•   wesentliche bereits vorliegende  

umweltbezogene Stellungnahmen 

sind mit auszulegen.
 
Dieser Auslegungsbeschluss oder Offen- 
legungsbeschluss wird mindestens eine 
Woche vorher ortsüblich bekannt gemacht. 
Dabei wird darauf hingewiesen, dass die 
Bürgerschaft während der Auslegung Stel-
lungnahmen abgeben kann. Dies ist sehr 
wichtig, denn die förmliche Beteiligung hat 
auch eine Ausschlusswirkung: Werden Stel-
lungnahmen nicht oder nicht fristgerecht 
(innerhalb eines Monats) abgegeben, müssen 
diese im weiteren Bauleitplanverfahren nicht 
berücksichtigt werden. Bei der Aufstellung 
eines Bebauungsplans gilt zusätzlich, dass bei 
Fristversäumnis eine Überprüfung durch den 
Verwaltungsgerichtshof nicht mehr beantragt 
werden kann. 

Von der Planung berührte Behörden und 
sonstige Träger öffentlicher Belange sind 
verpflichtet, innerhalb eines Monats eine Stel-
lungnahme abzugeben.

Zur Form der Stellungnahmen gibt es keine 
Vorgaben. Sie können sowohl schriftlich als 
auch mündlich (während der Dienststunden 
zur Niederschrift in der Verwaltung) abge-
geben werden. Die Anregungen werden ge-
sammelt und die Verwaltung muss prüfen, 
ob sie der Gemeindevertretung den Vorschlag 
machen soll, diese zu berücksichtigen (und 
die Planung entsprechend erneut zu ändern) 
oder zurückzuweisen. Die Entscheidung da-
rüber trifft die politische Vertretung der Ge-
meinde  — also nicht die Verwaltung oder das 
mit der Ausarbeitung der Planung beauftragte 
Planungsbüro. Das Ergebnis der Abwägung 
wird den betreffenden Bürgerinnen und Bür-
gern sowie den Trägern mitgeteilt.

Im Internet müssen alle Bauleitpläne veröf-
fentlicht werden. In Hessen informiert ein lan-
desweites Bauleitplanungsportal über aktuel-
le Bauleitpläne und Flächennutzungspläne. 

WEITERE INFORMATIONEN: 
 bauleitplanung.hessen.de
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Die städtebauliche Sanierungsmaßnahme ist 
ein Instrument des besonderen Städtebaurechts. 
Um beurteilen zu können, ob dieses Instrument 
in einem Stadtgebiet angewendet werden kann, 
hat die Gemeinde vor der förmlichen Festlegung 
einer Sanierungssatzung eine vorbereitende 
Untersuchung durchzuführen. 

Für ein festgelegtes Sanierungsgebiet treten 
räumlich und zeitlich begrenzte Sonderrege-
lungen in Kraft. Hierzu gehört beispielsweise, 
dass Steuerpflichtige von erhöhten Absetzungen 
von Modernisierungs- und Instandsetzungs-
kosten am eigenen Gebäude profitieren können. 

Bürgerinnen und Bürger, die in ihren Rechten  
betroffen sind, können die Sanierungssatzung 
vom zuständigen Verwaltungsgericht auf Recht-
mäßigkeit überprüfen lassen.

FERTIGSTELLUNG DES BAULEITPLANS
Aufgrund der während der Offenlage ein-
gehenden Stellungnahmen können sich 
ver schiedene Konsequenzen ergeben. Im 
»günstigsten« Fall wird die Planung von allen  
gebilligt. Der Planentwurf wird gleich der 
Gemeindevertretung zur Entscheidung vor-
gelegt.

Es kann aber auch der Fall eintreten, dass zu 
dem öffentlich ausgelegten Planentwurf Stel-
lungnahmen vorgebracht werden, die eine 
weitere Überarbeitung erforderlich machen. 
Wird der Plan geändert oder ergänzt, muss 
der Planentwurf erneut ausgelegt werden. 
Dabei kann bestimmt werden, dass nur zu den 
geänderten Teilen Stellungnahmen abgege-
ben werden können. Wenn sich die Grund-
züge des Bauleitplanentwurfs nicht ändern, 
kann die Beteiligung zudem auf diejenigen 
Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Trä-
ger öffentlicher Belange beschränkt werden, 
die von den Änderungen und Ergänzungen 
betroffen sind.

Bei dem Beschluss über den Plan werden von 
der Gemeindevertretung die öffentlichen und 
privaten Belange gegeneinander und unter-
einander abgewogen. Wie bei den vorausge-
gangenen Beschlüssen der Gemeindevertre-
tung, werden dabei die Ausschüsse und (wenn 
vorhanden) die Ortsbeiräte beteiligt.

Handelt es sich beim Bauleitplan um einen 
Flächennutzungsplan, muss dieser nun vom 
Regierungspräsidium genehmigt werden. 
Die Erteilung dieser Genehmigung wird von 
der Gemeinde ortsüblich bekannt gemacht. 
Mit der Bekanntmachung tritt der Flächen-
nutzungsplan in Kraft. Der Beschluss des 
Flächennutzungsplans bindet die Gemeinde 
selbst und die am Verfahren beteiligten Träger 
öffentlicher Belange  — nicht jedoch Einzelne. 

Der Bebauungsplan wird von der Gemeinde-
vertretung als Satzung beschlossen. Der be-
schlossene Bebauungsplan tritt, wenn er aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt wurde, 
durch Bekanntmachung in Kraft. Wenn dies 
nicht der Fall ist, muss der Bebauungsplan 
durch die höhere Verwaltungsbehörde geneh-
migt werden. Die Erteilung der Genehmigung 
ist ebenfalls ortsüblich bekannt zu machen. 

Der Bauleitplan muss nunmehr von der Ge-
meinde für alle zur Einsicht bereitgehalten 
werden. Über seinen Inhalt, Begründung und 
zusammenfassende Erklärung muss diese auf 
Verlangen Auskunft geben. Das Bauleitplan-
verfahren ist ein schwieriger und oft lang-
wieriger Prozess. Besonders in Gebieten, die 
schon ganz oder teilweise bebaut sind, kann 
es mehrere Jahre dauern, bis das Verfahren 
zum Abschluss kommt. Sind die Probleme we-
niger gewichtig und sind nicht so viele Men-
schen von der Planung betroffen, dann kann 
auch alles zügiger ablaufen.

PLANUNGEN DER GEMEINDE

STÄDTEBAULICHE SANIERUNGSMASSNAHME
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Für die Gemeinden enthält das Baugesetzbuch 
verschiedene Möglichkeiten, um die Bauleitplanung 
während der Vorbereitung, Aufstellung und Verwirk-
lichung zu sichern. Hierfür ist ein Aufstellungsbeschluss 
zwingend erforderlich.

Um zu verhindern, dass in einem künftigen Plangebiet 
Tatsachen geschaffen werden, welche die Planungsab-
sicht beeinträchtigen, kann die Gemeinde eine Verän-
derungssperre beschließen. Es wird damit zum Beispiel 
verhindert, dass ein Haus an einer Stelle gebaut wird, 
die später einmal Grünfläche werden soll, oder dass 
in Gebäuden, die im Rahmen von Stadterneuerungs-
maßnahmen wahrscheinlich abgerissen werden sollen, 
kurz vorher noch erhebliche, entschädigungspflichtige 
Umbauten vorgenommen werden.

Wenn es in einem Gebiet keine Veränderungssperre 
gibt, kann die Entscheidung über die Genehmigung 
von Baugesuchen auf Antrag der Gemeinde um bis zu 
12 Monate ausgesetzt werden, wenn es besondere Um-
stände erforderlich machen, auch bis zu 24 Monate. Die 
Zurückstellung von Baugesuchen ist möglich, wenn zu 
befürchten ist, dass durch das Baugesuch die Umsetzung 
des in Vorbereitung befindlichen Bauleitplans wesentlich 
erschwert oder unmöglich gemacht würde.

Weitere Möglichkeiten, ihre Bauleitplanung zu sichern, 
hat die Gemeinde durch die Genehmigungspflicht für 
Grundstücksteilungen. Sie kann so verhindern, dass 
Grundstücksstrukturen entstehen, die dem Bebauungs-
plan widersprechen. 

Eine weitere Möglichkeit zur Sicherung der Bauleitpla-
nung sind gesetzliche Vorkaufsrechte. Mit dem Vorkaufs-
recht kann die Gemeinde bereits bei der Aufstellung 
eines Bauleitplans ab einem bestimmten Verfahrens-
stand ihr Vorkaufsrecht ausüben. Ziel ist es auch hier, 
der Gemeinde ein Instrument zur Durchsetzung der 
Planungsvorstellungen an die Hand zu geben.

DAS BAULEITPLANVERFAHREN
BEI REGELVERFAHREN

ARBEITSSCHRITTE 

Aufstellungsbeschluss

Konkretisierung der Planungs- 
vorstellungen / Vorentwurf

Frühzeitige Beteiligung

 
Planentwurf

 
Offenlegungsbeschluss

Förmliche Beteiligung

 
Satzungsbeschluss  
bei FNP: Feststellungsbeschluss

Genehmigung der höheren Verwal-
tungsbehörde (bei FNP und B-Plänen, 

die nicht aus dem FNP entwickelt sind)

 
Ausfertigung und Bereitstellung der 
Planunterlagen – auch im Internet  

(siehe Link Bauleitportal) einschl.  

zusammenfassender Erklärung 
 
Inkrafttreten des B-Plans  
Wirksamwerden des FNPs

 
Durchführung des Monitoring 

BETEILIGTE

Gemeindevertretung

Gemeindeverwaltung oder  
ein beauftragtes Büro

Bürgerschaft, Behörden und Träger  
öffentlicher Belange

Gemeindeverwaltung oder  
ein beauftragtes Büro

Gemeindevertretung

Bürgerschaft, Behörden und Träger  
öffentlicher Belange

Gemeindevertretung

 
Regierungspräsidium

 
 
Gemeindevertretung  
 

 
Gemeindevertretung

 
Gemeindevertretung

ABBILDUNG 2: BETEILIGUNG IM BAULEITPLANVERFAHREN
PLANUNGEN DER GEMEINDE

SICHERUNG DER BAULEITPLANUNG

STÄDTEBAULICHE SANIERUNGSMASSNAHME
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Öffentlich-private Partnerschaften ergänzen 
oder ersetzen in vielen Handlungsbereichen 
von Bund, Ländern und Kommunen alleiniges 
hoheitliches Handeln. Auch in der Stadtent-
wicklung wurden mit dem städtebaulichen 
Vertrag und dem vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Instrumente eingeführt, die der 
öffentlichen Hand und investitionswilligen 
Unternehmen und Personen Möglichkeiten 
für eine enge Zusammenarbeit bieten.

Der Einsatz dieser Instrumente bietet sich bei 
Vorhaben an, die nicht von der öffentlichen 
Hand getragen werden. Beispiele hierfür sind 
die Errichtung eines neuen Wohnquartiers, 
der Bau eines Einkaufszentrums oder die Er-
schließung eines Gewerbeparks. Die Zusam-
menarbeit soll die Kommunen finanziell und 
personell entlasten. Gleichzeitig soll durch 
die engere Kooperation privates Know-how 
besser nutzbar gemacht werden. Schließlich 
soll durch eine vertraglich fixierte Arbeits- und 
Kostenteilung der Weg für die Umsetzung von 
Projekten geregelt werden. 

3.3  Öffentlich-private Partnerschaften in der  
Bauleitplanung

STÄDTEBAULICHE WETTBEWERBE

9

Um die jeweils besten Ideen und Konzepte für eine städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahme herauszufinden, werden städtebauliche 
Wettbewerbe initiiert. Hierfür wird zunächst eine Ausschreibung 
mit allen relevanten Informationen zum Planungsgebiet erstellt. 
Es müssen verschiedene Regularien festgelegt werden, u. a. um 
welche Art von Wettbewerb es sich handelt. 

Bei einem Realisierungswettbewerb wird für ein konkretes Vor-
haben eine Lösung gesucht. Der Preisträger wird in der Regel mit 
weiteren Planungen beauftragt.

In einem Ideenwettbewerb soll zunächst eine grobe Idee zu einem 
bestimmten Plangebiet entwickelt werden. Ein solcher Wettbewerb 
wird beispielsweise durchgeführt, um zunächst übergeordnete 
Planungsansätze oder Leitlinien für Folgemaßnahmen zu ermitteln. 

Bei jeder Art von Wettbewerb kann der Auslober über den 
Teilnehmerkreis entscheiden. Es ist beispielsweise möglich, einen 
gewünschten Teilnehmerkreis für das Mitwirken zu setzen (= nicht 
offener Wettbewerb) oder den Teilnehmerkreis völlig anonym zu 
lassen (= offener Wettbewerb). Auch Mischvarianten bzw. Ände-
rungen der Teilnehmenden während des Verfahrens sind möglich 
(= offener zweiphasiger Wettbewerb, kooperativer Wettbewerb).

In jedem Fall ist es das Ziel jedes städtebaulichen Wettbewerbs, 
den qualitativ hochwertigsten Beitrag zu ermitteln. Dies wird durch 
unabhängig urteilende Preisrichter gewährleistet. Wettbewerbe 
bilden somit die Grundlage für nachvollziehbare, nur an sachlichen 
Kriterien orientierte Planungsergebnisse. Über die Ergebnisse 
der Preisgerichtssitzung werden alle beteiligten Planerinnen und 
Planer informiert.

WEITERE INFORMATIONEN
www.bmi.bund.de ››› Richtlinie für Planungswettbewerbe

https://www.bmi.bund.de
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3.3.1 STÄDTEBAULICHER VERTRAG

Der Städtebauliche Vertrag ist für Städte und 
Gemeinden eine Möglichkeit, mit Privaten 
Verträge zu schließen. Er ergänzt die klas-
sische Vorgehensweise bei der Entwicklung 
von Bauland: Bei dieser stellt die Kommune 
einen Bebauungsplan auf, ordnet die Grund-
stücksverhältnisse neu (siehe Infobox 6: »Neuord-

nung der Grundstücksverhältnisse durch Umlegung«, S. 37),  
führt die Erschließung durch – das heißt, sie 
verlegt Kanäle und Leitungen für Abwasser, 
Wasser und Strom und legt Straßen und  
öffentliche Grünflächen an –, erhebt danach 
Erschließungs beiträge und stellt die sonstige 
notwendige Infrastruktur her (Kindergärten, 
Schulen, Senioreneinrichtungen etc.).

Insbesondere bei großen städtebaulichen 
Maßnahmen kann diese Vorgehensweise für 
Gemeinden sehr kosten- und zeitaufwändig 
sein. Dies führt häufig dazu, dass städtebau-
liche Vorhaben aufgeschoben oder gar nicht 
erst angegangen werden.

Wenn Private ein wirtschaftliches Interesse an 
einem solchen städtebaulichen Vorhaben  — 
beispielsweise der Entwicklung eines neuen 
Wohngebietes  — haben, sind öffentlich-priva-
te Partnerschaften auf Basis eines Städtebau-
lichen Vertrags eine Möglichkeit, einen fairen 
Ausgleich von Lasten und Nutzen städtebauli-
cher Projekte zu erreichen. 

Das Baugesetzbuch zählt einige mögliche In-
halte eines Städtebaulichen Vertrags auf:

•   In Bauplanungsverträgen wird vereinbart, 
dass Private städtebauliche Planungen, 
Fachgutachten, den Umweltbericht, die Neu-
ordnung der Grundstücksverhältnisse und 
andere Leistungen zur Vorbereitung und  
Durchführung städtebaulicher Maßnahmen 
auf eigene Kosten erbringen. Zu beachten 
ist jedoch, dass der Kern von Bauleitplan-
verfahren nicht auf Private übertragen wer-
den kann. Die förmliche Aufstellung von 
Flächennutzungs- und Bebauungsplänen 
muss durch die Kommune selbst erfolgen.

•   Ein Baurealisierungsvertrag — auch Pla-
nungs verwirklichungsvertrag genannt  — 
ver pflichtet Private beispielsweise zur Durch-
führung eines Vorhabens innerhalb einer 
festgelegten Frist (Bauverpflichtung). An - 
dere mögliche Vertragsinhalte sind zum  
Beispiel, dass Private Eingriffe in  
Natur und Landschaft selbst ausgleichen 
oder Wohnungen zu einem bestimmten 
Preis anbieten.

•   Folgelasten- oder Folgekostenverträge kön-
nen regeln, dass Kosten beispielsweise für 
Infrastrukturmaßnahmen wie Kindergärten, 
Sport- oder Spielplätze von Privaten getra-
gen werden.

•   In Verträgen zur Energieversorgung können 
Private verpflichtet werden, bestimmte um-
weltfreundliche Formen der Energieversor-
gung vorzusehen, zum Beispiel ein Block-
heizkraftwerk oder Photovoltaikan lagen.

•   In Verträgen zum Energieverbrauch kann 
die Gemeinde mit Privaten bestimmte An-
forderungen an die energetische Qualität 
von Gebäuden vereinbaren.

Das Baugesetzbuch regelt die möglichen In-
halte eines Städtebaulichen Vertrages aber 
nicht abschließend. Über die dargestellten 
Vertragsinhalte sind auch weitere vertragliche 
Vereinbarungen möglich. Verträge zwischen 
der Kommune und Privaten sind zulässig, 
soweit keine anderen Rechtsvorschriften ent-
gegenstehen. 

Bei der Ausgestaltung von Städtebaulichen 
Verträgen ist darüber hinaus darauf zu achten, 
dass die getroffenen Regelungen den gesam-
ten Umständen nach angemessen sind (Gebot 
der Angemessenheit). In der Praxis bedeutet 
dies beispielsweise, dass die von Privaten zu 
tragenden Folgekosten nur das umfassen, was 
tatsächlich durch das Projekt verursacht wird. 

Unabhängig vom Inhalt der Verträge gilt: 
Städtebauliche Verträge können und sollen 
die kommunale Planung nicht ersetzen. Sie 
regeln lediglich Vorbereitung, Umsetzung 
und Folgen von Investitionsvorhaben. Damit 
wird die Beteiligung der Bürgerschaft nicht 
angetastet.
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3.3.2 VORHABENBEZOGENER  
BEBAUUNGSPLAN

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist 
eine besondere Form der verbindlichen Bau-
leitplanung. Wie der »normale« Bebauungs-
plan (siehe Kapitel 3.2.2 »Der Bebauungsplan  — verbindliche 

Regeln für den Bauherrn«, S. 32) trifft er Regelungen 
darüber, wie Grund und Boden genutzt und 
bebaut werden dürfen.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan fin-
det vor allem dann Anwendung, wenn das ge-
plante Projekt ein einzelnes Vorhaben ist, das 
vor allem im Interesse einer oder eines Bau-
willigen liegt. Ein Beispiel hierfür ist der Bau 
einer Windenergieanlage, einer Wohnnut-
zung in Erholungsgebieten, einer besonderen 
Freizeiteinrichtung oder bestimmter Gewer-
benutzungen. Besteht hierfür kein Baurecht, 
kann der Vorhabenträger bei der Gemeinde 
einen Antrag auf Einleitung eines Verfahrens 
zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans stellen. Der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan regelt dann ausschließlich 
die Zulässigkeit von Vorhaben im Rahmen 
der festgesetzten Nutzungen. Ein »normaler« 
Bebauungsplan unterscheidet sich hiervon 
meist. Er trifft in der Regel Festsetzungen für 
mehrere Vorhaben, beispielsweise mehrere 
Wohngebäude in einem neuen Wohngebiet.

Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan ist 
möglich, wenn der Vorhabenträger

•   einen mit der Gemeinde abgestimmten 
Plan zur Durchführung des Vorhabens und 
der Erschließung erstellt (Vorhaben- und 
Erschließungsplan) und 

•   sich zur Durchführung des Vorhabens 
verpflichtet (Durchführungsvertrag).

Zu jedem vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan gehören  — wie bei allen Bauleitplänen  — 
außerdem 

•   eine allgemeine Begründung, die die Ziele 
und Zwecke des Bebauungsplans sowie die 
weiteren Hintergründe und Auswirkungen 
der Planung erläutert,

•   ein Umweltbericht (als gesonderter  
Bestandteil der Begründung), der die 
Belange des Umweltschutzes ermittelt  
und bewertet sowie 

•   eine zusammenfassende Erklärung, in der 
dargelegt wird, wie die Umweltbelange 
und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
der Behördenbeteiligung in der Planung 
berücksichtigt wurden (siehe Kapitel 3.2.3 

»Entstehung eines Bauleitplans: Bürgerinnen und Bürger 

machen mit!«, S. 38).

Auch wenn die Initiative für einen vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan von einer Investo-
rin oder einem Investor kommt, bleibt die 
Kommune Herrin des Verfahrens. Sie muss 
die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
beschließen und alle zu berücksichtigenden 
öffentlichen und privaten Belange abwägen. 
Hierzu müssen Öffentlichkeit und Behörden 
wie bei einem gewöhnlichen Bebauungsplan-
verfahren beteiligt werden. Der vorhabenbe-
zogene Bebauungsplan ist schließlich von der 
Gemeindevertretung als Satzung zu beschlie-
ßen. Das heißt: Der Bebauungsplan ist ein 
Ortsgesetz und daher rechtsverbindlich. 

PLANUNGEN DER GEMEINDE
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WAS KANN DER VORHABENBEZOGENE 
BEBAUUNGSPLAN FESTSETZEN?
Im Bereich des Vorhaben- und Erschließungs-
plans ist die Gemeinde nicht an den Katalog 
möglicher Festsetzungen eines gewöhnlichen 
Bebauungsplans gebunden. Festgesetzt werden 
vielmehr bestimmte Nutzungen. Dies geschieht 
in der Regel durch eine Planzeichnung und 
gegebenenfalls durch ergänzenden Text. Der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan kann Fest-
setzungen treffen, die über die Inhalte des Vor-
haben- und Erschließungsplans hinausgehen. 

Der Durchführungsvertrag verpflichtet In-
vestorinnen und Investoren zur Durchführung 
des Vorhabens innerhalb einer bestimmten 
Frist. Er verpflichtet sie darüber hinaus, die 
Planungs- und Erschließungskosten ganz 
oder teilweise selbst zu tragen. Der Durchfüh-
rungsvertrag kann viele weitere Aspekte der 
Umsetzung regeln. So werden Vorhabenträger 
in der Regel dazu verpflichtet, erforderliche 
Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen in 
Natur und Landschaft umzusetzen. Häufig ist 
auch die Sicherung der öffentlichen Erschlie-
ßung Vertragsgegenstand. Denkbar ist hier 
beispielsweise, dass Flächen an die Gemeinde 
abgetreten oder entsprechende Dienstbarkei-
ten an Grundstücken Privater vereinbart wer-
den. Bei einem Wechsel der Investorin oder 
des Investors muss der Bebauungsplan nicht 
geändert werden, sofern das neue Vorhaben 
noch in den festgesetzten Nutzungsrahmen 
passt. Lediglich der Durchführungsvertrag, in 
dem das Vorhaben detailliert beschrieben ist, 
wird geändert.

PLANUNGEN DER GEMEINDE

Vorhabenbezogener Bebauungsplan (Ausschnitt)  
Gewerbegebiet Eulensee, Egelsbach
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ABBILDUNG 3: SCHEMATISCHES BEISPIEL EINES BAU- BZW. NUTZUNGSKREUZES

 
 
WIE SIEHT EIN KLIMAFREUNDLICHER  
VORGARTEN AUS?

Artenvielfalt ist auch in Städten und Gemein-
den ein wichtiger Faktor für ein gesundes 
Lebensumfeld. Pflanzen und Tiere — speziell 
auch Insekten — sind unentbehrlich für ein 
gutes Stadtklima. Jede unversiegelte Fläche 
und insbesondere auch Vorgärten sollten 
einen positiven Beitrag dazu leisten. Gestal-
ten auch Sie Ihren Vorgarten nachhaltig und 
artenreich und argumentieren Sie gegen 
Schottergärten!

Normalerweise ist der wichtigste Teil eines 
Bebauungsplans eine Planzeichnung, die 
den wesentlichen Teil der Planungsabsichten 
für ein Gebiet enthält. Zu erkennen ist darauf, 
welche Flächen bebaut werden dürfen, welche 
freigehalten werden sollen, welche dem Ver-
kehr dienen usw.

Um diese Zeichnung verständlich oder »lesbar«  
zu machen, wird ihr eine Zeichenerklärung 
oder Legende beigefügt. Dort sind die Festset-
zungen in der Planzeichnung erläutert. Eine 
Verordnung zur Darstellung der Inhalte von 
Bebauungsplänen (Planzeichenverordnung) 
definiert die Planzeichen oder Symbole, die 
im ganzen Bundesgebiet einheitlich verwen-
det werden sollen.

Wesentliche Regelungen des Bebauungs-
plans sind im sogenannten »Baukreuz« oder 
»Nutzungskreuz« dargestellt. Seine Inhalte 
sind nicht normiert, häufig finden sich jedoch 
die folgenden Festsetzungen darin:

•   Art der zulässigen baulichen Nutzung  
(z. B. »reines Wohngebiet«),

•   Anzahl der möglichen Geschosse,
•   Anteil der überbaubaren 

Grundstücksfläche,
•   zulässige Geschossfläche im Verhältnis zur 

Grundstücksfläche,
•   Bauweise und 
•   Dachform und -neigung.

 

4_WIE DARF ICH BAUEN? WIE ZUVOR ERLÄUTERT WURDE, IST DER BEBAUUNGSPLAN FÜR 
DIE BÜRGERSCHAFT IN BESONDERER WEISE RELEVANT. ER SETZT 
RECHTSVERBINDLICH FEST, WIE GEBAUT WERDEN DARF. ER IST DAMIT 
FÜR BÜRGERINNEN UND BÜRGER ALS BAUHERRN, ABER AUCH ALS 
BETROFFENE VON BAUMASSNAHMEN ANDERER VON BEDEUTUNG.

IM FOLGENDEN WIRD AUSGEFÜHRT, WIE EIN BEBAUUNGSPLAN 
GELESEN WIRD. AUFGRUND DER FÜLLE DER MÖGLICHEN INHALTE 
EINES BEBAUUNGSPLANS WIRD IN DER VORLIEGENDEN BROSCHÜRE 
JEDOCH NUR EIN BEISPIELHAFTER AUSSCHNITT DER MÖGLICHEN 
INHALTE EINES BEBAUUNGSPLANS DARGELEGT. 

4.1  Wie lese ich den Bebauungsplan? 
Planzeichen: Die Planzeichnung ist nach 
festen Regeln aufgebaut

WIE DARF ICH BAUEN?46
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Grenze des räumlichen  
Geltungsbereichs des  
Bebauungsplans 

Grünflächen

Umgrenzung der Flächen, 
die von Bebauung frei zu 
halten sind

Umgrenzung von Flächen für 
Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen 
und Gemeinschaftsanlagen

Umgrenzung von Schutzgebieten 
und Schutzobjekten im Sinne des 
Naturschutzrechts

Umgrenzung von Gesamtanlagen 
(Ensembles), die dem Denkmal-
schutz unterliegen

Einzelanlagen (unbewegliche 
Kulturdenkmale), die dem  
Denkmalschutz unterliegen

Abgrenzung von unterschiedlichen 
Nutzungen (z. B. Baugebieten)  
oder Abgrenzung des Maßes der  
Nutzung innerhalb des Baugebiets

Anpflanzen:

Bäume

Sträucher

Friedhof

Flächen für  
Gemeinbedarf

Öffentliche Verwaltungen

Schule

Kirchen und kirchlichen 
Zwecken dienende Gebäude 
und Einrichtungen

Sozialen Zwecken dienende 
Gebäude und Einrichtungen

Sportlichen Zwecken dienende 
Gebäude und Einrichtungen

Straßenverkehrsflächen 

Verkehrsflächen  
besonderer  
Zweckbestimmung

Öffentliche Parkflächen

Dauerkleingärten

Baulinie

Baugrenze

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen  
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen  
Bepflanzungen

Da nicht alle Planungsabsichten eines Bebauungs-
plans zeichnerisch festsetzbar sind, gehören zu 
einem Bebauungsplan meist auch textliche Festset-
zungen. 

Die Planzeichnung kann farbig oder schwarz-weiß 
sein. Sie wirkt oft sehr abstrakt und ist für Laien 
schwer lesbar. Es ist daher üblich, für bestimmte 
Planungsabsichten Beipläne anzufertigen, um zum 
Beispiel die Form der Bebauung zu veranschauli-
chen.

Da solche Pläne gerade wegen ihrer Anschaulichkeit 
im Mittelpunkt des Interesses stehen, ist es wichtig 
zu wissen, dass sie nicht verbindlicher Bestandteil 
der Bauleitplanung sind. Der Plan, der die Möglich-
keiten der künftigen Entwicklung darstellt, ist einzig 
und allein der Bebauungsplan, bestehend aus Plan-
zeichnung und textlichen Festsetzungen.
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Durch die Bauleitplanung legt die Gemein-
de fest, an welcher Stelle welche Nutzungen 
(Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel etc.) zuläs-
sig sind. Die Art der zulässigen baulichen Nut-
zung wird zunächst im Flächennutzungsplan 
dargestellt und, sich daraus entwickelnd, im 
Bebauungsplan festgesetzt. Grundlage für die 
möglichen Darstellungen und Festsetzungen 
ist eine Verordnung auf Bundesebene, die so-
genannte Baunutzungsverordnung.

Im Flächennutzungsplan wird in der Regel mit 
Bauflächen die allgemeine Art der zulässigen 
baulichen Nutzung dargestellt. Vier verschie-
dene Bauflächen sind vorgesehen: Wohnbau-
flächen, gemischte Bauflächen, gewerbliche 
Bauflächen und Sonderbauflächen.

In Bebauungsplänen müssen sogenannte 
Baugebiete festgesetzt werden. Diese kon-
kretisieren die in den Flächennutzungsplä-
nen mit Bauflächen umrissene Nutzung (siehe 

Abbildung 6: »Übersicht zu Bauflächen, Baugebieten und 

zulässigen Nutzungen«, S. 50). Ingesamt sieht die 
Baunutzungsverordnung elf fest umschriebe-
ne, unterschiedliche Baugebiete vor. Gebiete, 
die sich von diesen Baugebietstypen wesent-
lich unterscheiden, können als Sonderge-
biet (z. B. für Kliniken oder für großflächigen 
Einzelhandel) festgesetzt werden. Sofern es 
städtebaulich erforderlich ist, kann bereits der 
Flächennutzungsplan statt der Bauflächen die 
konkreteren Baugebiete darstellen. Da man 
hiermit den Spielraum für nachfolgende Be-
bauungspläne sehr einengt, geschieht dies 
nur in besonderen Fällen, so zum Beispiel für 
militärisch genutzte Flächen, die im Flächen-
nutzungsplan häufig als »SO Bund« gekenn-
zeichnet werden.

4.2  Was darf ich bauen? Art der baulichen  
Nutzung: Zwei Buchstaben entscheiden

ABBILDUNG 4: BEISPIEL: ZULÄSSIGE NUTZUNGEN IM ALLGEMEINEN WOHNGEBIET | QUELLE: BAUNUTZUNGSVER-
ORDNUNG

WIE DARF ICH BAUEN?
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ART DER BAULICHEN NUTZUNG ANZAHL DER VOLLGESCHOSSE

ANTEIL DER ÜBERBAUBAREN VERHÄLTNIS GESCHOSS-  

GRUNDSTÜCKSFLÄCHE  ZU GRUNDSTÜCKSFLÄCHE

BAUWEISE   DACHFORM UND -NEIGUNG

WA III

0,4 0,8 

g SD 30º—40º

49

Mit der Festsetzung von Baugebieten trifft die 
Gemeinde eine recht genaue Entscheidung 
über die zulässigen Nutzungen. Die Baunut-
zungsverordnung definiert für jeden Bauge-
bietstyp 

•   einen Gebietszweck, 
•   einen Katalog von regelmäßig zulässigen 

Nutzungen sowie 
•   einen Katalog von ausnahmsweise  

zulässigen Nutzungen. 
 
Anhand der Baugebietsfestsetzung ist also  
bereits erkennbar, ob das eigene Vorhaben 
oder ein in der Nachbarschaft geplantes Vor-
haben zulässig ist.

Des Weiteren wird die Anzahl der rechtlich 
erlaubten Vollgeschosse mit einer römischen 
Bezifferung festgelegt. Die Definition eines 
Vollgeschosses richtet sich nach der jeweili-
gen länderspezifischen Bauordnung. In der 
hessischen Bauordnung sind Vollgeschosse 
als oberirdische Geschosse mit einer Höhe von 
mindestens 2,30 Meter definiert. Auch Staffel-
geschosse (zurückversetzte Dachgeschosse) 
oder Geschosse mit geneigter Dachfläche kön-
nen unter bestimmten Voraussetzungen als 
Vollgeschoss gezählt werden.

Die Gemeinde kann die allgemeine oder 
ausnahmsweise Zulässigkeit genauer bestim-
men. Beispielsweise ist es möglich, die in 
einem allgemeinen Wohngebiet ausnahms-
weise zulässigen Tankstellen von vorneherein 
nicht zuzulassen. Wichtig bei einer solchen 
Feinsteuerung ist allerdings, dass der grund-
sätzliche Zweck eines Baugebiets nicht auf 

den Kopf gestellt wird (siehe Abbildung 4: »Beispiel: 

Zulässige Nutzungen im Allgemeinen Wohngebiet«, S. 48). 
In bestimmten Fällen kann von den Festset-
zungen des Bebauungsplans abgewichen 
werden, beispielsweise zur Schaffung von 
Aufnahmeeinrichtungen und Gemeinschafts-
unterkünften für Flüchtlinge.

Welches Baugebiet in einem Bebauungsplan 
oder einem Teil eines Bebauungsplans fest-
gesetzt wurde, wird in der Regel im Bau- oder 
Nutzungskreuz unter Verwendung des ent-
sprechenden Kürzels angezeigt. Sofern kein 
Bau- oder Nutzungskreuz verwendet wird, fin-
den sich die Angaben an anderer geeigneter 
Stelle im Bebauungsplan.

ABBILDUNG 5: BEISPIEL: FESTSETZUNG EINES ALLGEMEINEN WOHNGEBIETS MIT DREI VOLLGESCHOSSEN IM BAUKREUZ

WIE DARF ICH BAUEN?
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BAUFLÄCHEN
(allgemeine Art der baulichen Nutzung)  

  BAUGEBIET  
  (besondere Art der baulichen Nutzung)  

W

WOHNBAUFLÄCHEN

WS
KLEINSIEDLUNGSGEBIETE

Diese Gebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von Kleinsiedlungen einschl. 
Wohngebäuden mit entsprechenden Nutzgärten und landwirtschaftlichen Nebener-
werbsstellen. Regelmäßig zulässig sind außerdem Gartenbaubetriebe und Einrichtun-
gen zur Versorgung des Gebiets (Einzelhandel, Gastronomie, Handwerksbetriebe).

WR
REINE WOHNGEBIETE

Zulässig sind nur Wohngebäude. Ausnahmsweise können bestimmte Nutzungen zuge-
lassen werden, die der Versorgung des Gebiets dienen.

WA
ALLGEMEINE WOHNGEBIETE

Zulässig sind Wohngebäude sowie die der Deckung des täglichen Bedarfs dienenden 
Läden und Gastronomiebetriebe, nicht störende Handwerksbetriebe sowie Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, sportliche und gesundheitliche Zwecke. Ausnahmsweise können 
bestimmte, nicht störende Gewerbebetriebe zugelassen werden.

WB
BESONDERE WOHNGEBIETE

Die Gebietskategorie wurde vor allem für gründerzeitliche Quartiere entwickelt, die vor-
wiegend dem Wohnen dienen. Zulässig sind aber auch Nutzungen, die in ihrer Mischung 
die besondere Eigenart dieser Quartiere konstituieren. Das sind neben dem Wohnen Ein-
zelhandel, Gastronomie, Beherbergungsgewerbe, Geschäfts- und Bürogebäude, Gewer-
bebetriebe sowie Anlagen für soziale, kulturelle, sportliche und gesundheitliche Zwecke.

M

GEMISCHTE BAUFLÄCHEN

MD
DORFGEBIETE

Dorfgebiete dienen dem Wohnen, der Unterbringung von land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieben sowie von nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben. Auch Hand-
werksbetriebe, die der Versorgung des Gebietes dienen, sind hier vorgesehen.

MI
MISCHGEBIETE

In Mischgebieten sind Wohngebäude sowie eine breite Palette an nicht wesentlich stö-
renden Gewerbebetrieben zugelassen. Dies schließt auch Einzelhandel, Beherbergungs- 
und Gastronomiebetriebe, soziale Infrastruktur, Gartenbaubetriebe und Tankstellen ein.

MU
URBANE GEBIETE

Urbane Gebiete dienen dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben 
und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht we-
sentlich stören. Der Anteil der Nutzungsmischung muss dabei nicht gleichgewichtig 
sein.

MK
KERNGEBIETE

Kerngebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie von 
zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur. Selbstverständ-
lich sind nach Maßgabe des Bebauungsplans auch Wohnungen zulässig.

G
GEWERBLICHE BAUFLÄCHEN

GE
GEWERBEGEBIETE

Zulässig sind alle nicht erheblich belästigenden Gewerbebetriebe sowie Geschäfts-, Büro 
und Verwaltungsgebäude, Tankstellen und Anlagen für sportliche Zwecke. Ausnahms-
weise können auch Wohnungen beispielsweise für Betriebsleiter zugelassen werden.

GI
INDUSTRIEGEBIETE

In Industriegebieten sind ausschließlich Gewerbebetriebe zulässig und zwar vorwie-
gend solche, die in anderen Baugebieten unzulässig sind. Ausnahmsweise können wie 
im Gewerbegebiet Wohnungen beispielsweise für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 
zugelassen werden.

S
SONDERBAUFLÄCHEN

SO
SONDERGEBIETE, DIE DER  
ERHOLUNG DIENEN

Bei Sondergebieten, die der Erholung dienen, kommen insbesondere Wochenendhaus-
gebiete, Ferienhausgebiete und Campingplatzgebiete in Betracht.

SO
SONSTIGE SONDERGEBIETE

Sonstige Sondergebiete sind all die Gebiete, die sich durch eine dominierende Nutzung 
von allen anderen Gebieten unterscheiden, wie zum Beispiel Gebiete mit großen Ein-
kaufs- und Fachmarktzentren oder Hochschul-, Klinik- und Hafengebiete. 

WIE DARF ICH BAUEN?

ABBILDUNG 6: ÜBERSICHT ZU BAUFLÄCHEN, BAUGEBIETEN UND ZULÄSSIGEN NUTZUNGEN
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WS

WA

WR

WB

GE GI

SO SO

MD MI

MKMU

ABBILDUNG 7: WIE SEHEN BAUGEBIETE AUS?

  BAUGEBIET  
  (besondere Art der baulichen Nutzung)  

WAS DARF ICH BAUEN?
(auszugsweise Darstellung  — weitere Nutzungen können  
regelmäßig oder ausnahmsweise zulässig sein)

W

WOHNBAUFLÄCHEN

WS
KLEINSIEDLUNGSGEBIETE

Diese Gebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von Kleinsiedlungen einschl. 
Wohngebäuden mit entsprechenden Nutzgärten und landwirtschaftlichen Nebener-
werbsstellen. Regelmäßig zulässig sind außerdem Gartenbaubetriebe und Einrichtun-
gen zur Versorgung des Gebiets (Einzelhandel, Gastronomie, Handwerksbetriebe).

WR
REINE WOHNGEBIETE

Zulässig sind nur Wohngebäude. Ausnahmsweise können bestimmte Nutzungen zuge-
lassen werden, die der Versorgung des Gebiets dienen.

WA
ALLGEMEINE WOHNGEBIETE

Zulässig sind Wohngebäude sowie die der Deckung des täglichen Bedarfs dienenden 
Läden und Gastronomiebetriebe, nicht störende Handwerksbetriebe sowie Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, sportliche und gesundheitliche Zwecke. Ausnahmsweise können 
bestimmte, nicht störende Gewerbebetriebe zugelassen werden.

WB
BESONDERE WOHNGEBIETE

Die Gebietskategorie wurde vor allem für gründerzeitliche Quartiere entwickelt, die vor-
wiegend dem Wohnen dienen. Zulässig sind aber auch Nutzungen, die in ihrer Mischung 
die besondere Eigenart dieser Quartiere konstituieren. Das sind neben dem Wohnen Ein-
zelhandel, Gastronomie, Beherbergungsgewerbe, Geschäfts- und Bürogebäude, Gewer-
bebetriebe sowie Anlagen für soziale, kulturelle, sportliche und gesundheitliche Zwecke.

M

GEMISCHTE BAUFLÄCHEN

MD
DORFGEBIETE

Dorfgebiete dienen dem Wohnen, der Unterbringung von land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieben sowie von nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben. Auch Hand-
werksbetriebe, die der Versorgung des Gebietes dienen, sind hier vorgesehen.

MI
MISCHGEBIETE

In Mischgebieten sind Wohngebäude sowie eine breite Palette an nicht wesentlich stö-
renden Gewerbebetrieben zugelassen. Dies schließt auch Einzelhandel, Beherbergungs- 
und Gastronomiebetriebe, soziale Infrastruktur, Gartenbaubetriebe und Tankstellen ein.

MU
URBANE GEBIETE

Urbane Gebiete dienen dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben 
und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht we-
sentlich stören. Der Anteil der Nutzungsmischung muss dabei nicht gleichgewichtig 
sein.

MK
KERNGEBIETE

Kerngebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie von 
zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur. Selbstverständ-
lich sind nach Maßgabe des Bebauungsplans auch Wohnungen zulässig.

G
GEWERBLICHE BAUFLÄCHEN

GE
GEWERBEGEBIETE

Zulässig sind alle nicht erheblich belästigenden Gewerbebetriebe sowie Geschäfts-, Büro 
und Verwaltungsgebäude, Tankstellen und Anlagen für sportliche Zwecke. Ausnahms-
weise können auch Wohnungen beispielsweise für Betriebsleiter zugelassen werden.

GI
INDUSTRIEGEBIETE

In Industriegebieten sind ausschließlich Gewerbebetriebe zulässig und zwar vorwie-
gend solche, die in anderen Baugebieten unzulässig sind. Ausnahmsweise können wie 
im Gewerbegebiet Wohnungen beispielsweise für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 
zugelassen werden.

S
SONDERBAUFLÄCHEN

SO
SONDERGEBIETE, DIE DER  
ERHOLUNG DIENEN

Bei Sondergebieten, die der Erholung dienen, kommen insbesondere Wochenendhaus-
gebiete, Ferienhausgebiete und Campingplatzgebiete in Betracht.

SO
SONSTIGE SONDERGEBIETE

Sonstige Sondergebiete sind all die Gebiete, die sich durch eine dominierende Nutzung 
von allen anderen Gebieten unterscheiden, wie zum Beispiel Gebiete mit großen Ein-
kaufs- und Fachmarktzentren oder Hochschul-, Klinik- und Hafengebiete. 

WIE DARF ICH BAUEN?



Baugebiet Grundflächenzahl
GRZ

Geschossflächenzahl
GFZ

Kleinsiedlungsgebiet (WS) 0,2 0,4

Reines Wohngebiet (WR)

0,4 1,2Allgemeines Wohngebiet (WA)

Ferienhausgebiet

Besonderes Wohngebiet (WB) 0,6 1,6

Dorfgebiet (MD)
0,6 1,2

Mischgebiet (MI)

Urbanes Gebiet (MU) 0,8 3,0

Kerngebiet (MK) 1,0 3,0

Gewerbegebiet (GE) 

0,8 2,4Industriegebiet (GI) 

Sonstiges Sondergebiet (SO)

Wochenendhausgebiet 0,2 0,2
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Zu den Kernbestandteilen eines Bebauungs-
plans gehört neben der Vorgabe der Nutzungs-
art (Wohnen, Gewerbe etc.) die Festsetzung 
des Maßes der baulichen Nutzung, also wie 
dicht die Bebauung in einem Gebiet sein darf.

In der Baunutzungsverordnung ist abschlie-
ßend bestimmt, mit welchen Faktoren das 
Maß der baulichen Nutzung vorgegeben 
werden kann. Unter den dort angegebenen 
Bestimmungsfaktoren haben die sogenannte 
Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl 
eine besondere Bedeutung:

Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, welcher 
Teil der Grundstücksfläche überbaut werden 
darf. Beträgt die GRZ beispielsweise 0,4, so 

dürfen 40 % der Grundstücksfläche überbaut 
werden. Mit anzurechnen sind dabei Garagen, 
Stellplätze mit Zufahrten, bauliche Anlagen 
unterhalb der Geländeoberfläche (z. B. Tief-
garagen) und bauliche Nebenanlagen (z. B. 
Geräteschuppen, Schwimmbecken und Zuwe-
gungen). Mit den im letzten Satz genannten 
baulichen Anlagen darf die höchstzulässige 
überbaubare Grundstücksfläche jedoch um 
50 % bis zu einer GRZ von maximal 0,8 über-
schritten werden.

Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viel 
Geschossfläche im Verhältnis zur Grundstücks-
fläche zulässig ist. Beträgt die GFZ beispiels-
weise 1,2, so ist auf einem 300 Quadratmeter 
großen Grundstück eine Geschossfläche von 

(1,2 x 300 Quadratmeter =) 360 Quadratme-
tern möglich. Garagen, Nebengebäude, Zu-
fahrten etc. sind in Hessen in der Regel nicht 
auf die GFZ anzurechnen.

Die Baunutzungsverordnung gibt Obergren-
zen für das Maß der baulichen Nutzung an. 
Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass in den für 
das Wohnen wichtigen reinen beziehungswei-
se allgemeinen Wohngebieten eine höchstzu-
lässige GRZ von 0,4 angegeben ist. Es können 
also lediglich 40 % der Grundstücksflächen 
überbaut werden (zuzüglich Überschreitun-
gen für Garagen, Nebengebäude etc.). Die GFZ 
ist in diesen Baugebieten auf 1,2 begrenzt. 

4.3  Wie groß darf ich bauen? Maß der baulichen  
Nutzung: Zwei Zahlen entscheiden über Baumasse  
und Versiegelung

WIE DARF ICH BAUEN?



Grundstücksfläche:
40 m x 40 m = 1600 qm

überbaute 
Grundfläche:
2 x 5 m +19 x 10 m = 200 qm

GFZ=8 x 200=1,0
1600

2
3

4

5

1
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ABBILDUNG 9: WIE WIRD DIE GFZ BERECHNET? 

ABBILDUNG 8: WIE WIRD DIE GRZ BERECHNET? 

GRUNDSTÜCK  (24 m  x 26 m  = 624 qm)

1 = WOHNHAUS (8 m  x 12 m = 96 qm)
2 = TERRASSE (4 m x 3 m = 12 qm)
3 = GARAGE (6 m x 3,5 m = 21 qm)
4 = ZUFAHRT (10 m x 3,5 m = 35 qm)
5 = GERÄTESCHUPPEN (4,5 m x 4,5 m = 20,25 qm)

SUMME GRUNDFLÄCHE      184,25 qm

GRZ = 184,25 qm   /   624 qm = 0,30

WIE DARF ICH BAUEN?



ART DER BAULICHEN NUTZUNG ANZAHL DER VOLLGESCHOSSE

ANTEIL DER ÜBERBAUBAREN VERHÄLTNIS GESCHOSS- ZU 

GRUNDSTÜCKSFLÄCHE  GRUNDSTÜCKSFLÄCHE

BAUWEISE   DACHFORM UND -NEIGUNG

WA III

0,4 0,8 

g SD 30º—40º

 
 
WARUM WERDEN IMMER MEHR WOHNUNGEN AUF SUPERMÄRKTEN GEBAUT?

Supermärkte verbrauchen viel kostbares Bauland. Um nicht noch mehr Flächen zu versiegeln, ist es notwendig, Baugrundstücke intensiver 
zu nutzen. Dank der aktuellen Regelungen im Baugesetzbuch können zukunftsweisende Lösungen für neue Wohnungen auch auf bisher 
eingeschossigen Supermärkten geschaffen werden. So können vorhandene Erschließungsanlagen wie Straßen oder Kanäle besser genutzt 
werden und es entstehen kurze Wege. Nachhaltige Bauprojekte schützen die Umwelt und kommen künftigen Generationen zu Gute! Setzen 
auch Sie sich dafür ein!

54

In den genannten Wohngebieten darf also 
auch bei der höchsten zulässigen Bebauung 
die Geschossfläche nicht über das 1,2-fache 
der Grundstücksfläche hinausgehen.

Die in der Tabelle dargestellten Obergrenzen 
können allerdings überschritten werden, wenn 

•   es dafür besondere städtebauliche Gründe 
gibt, 

•   die Überschreitungen ausgeglichen sind 
beziehungsweise durch besondere Maß-
nahmen ausgeglichen werden,

•   keine Beeinträchtigung der Allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse vorliegen und

•   nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt 
vermieden werden.

Es muss also sichergestellt sein, dass hier-
durch keine Missstände entstehen.

Wo das Wohnen nicht im Mittelpunkt steht, 
sind auch höhere Bebauungsdichten mög-
lich. Das betrifft insbesondere die Kernge-
biete, also die Brennpunkte des städtischen 
Lebens, sowie Gewerbe- und Industriegebiete.

Sofern kein Bau- oder Nutzungskreuz verwen-
det wird, finden sich die Angaben an anderer 
geeigneter Stelle im Bebauungsplan.

ABBILDUNG 10: BEISPIEL: FESTSETZUNG VON GRZ UND GFZ IM BAUKREUZ

WIE DARF ICH BAUEN?

5



WA III

0,4 0,8 

g SD 30º—40º

ART DER BAULICHEN NUTZUNG ANZAHL DER VOLLGESCHOSSE

ANTEIL DER ÜBERBAUBAREN VERHÄLTNIS GESCHOSS- ZU 

GRUNDSTÜCKSFLÄCHE  GRUNDSTÜCKSFLÄCHE

BAUWEISE   DACHFORM UND -NEIGUNG
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FESTSETZUNG DER BAUWEISE
In der Baunutzungsverordnung sind folgende 
Bauweisen als Festsetzungsmöglichkeit auf-
geführt:

•   Sieht der Bebauungsplan eine offene 
Bauweise vor, können nur Einzelhäuser, 
Doppelhäuser oder Hausgruppen (z. B. 
Reihenhäuser) mit seitlichem Abstand zur 
Nachbarbebauung errichtet werden. Die 
Länge aller zulässigen Hausformen darf 50 
Meter nicht überschreiten. Darüber hinaus 
kann festgesetzt werden, dass nur Einzel-
häuser, nur Doppelhäuser, nur Hausgrup-
pen oder nur zwei dieser Hausformen zuläs-
sig sind. Die Baunutzungsverordnung sagt 
allerdings nichts darüber aus, was unter 
einem Einzelhaus oder einer Hausgruppe 

weiter zu verstehen ist. Unter die Kategorie 
Einzelhaus fallen sowohl freistehende Einfa-
milienhäuser als auch Wohnblocks mit vie-
len Wohnungen. Und bei einer Höchstlänge 
von 50 Metern kann  — bei entsprechenden 
Grundstücksverhältnissen  — durchaus ein 
großes Gebäude entstehen. 

•   Bei der geschlossenen Bauweise werden 
die Gebäude ohne Seitenabstand errichtet 
(es sei denn, die vorhandene Bebauung er-
fordert eine Abweichung). 

•   Für besondere Fälle kann auch eine davon 
abweichende Bauweise festgesetzt wer-
den. Das geschieht, um Besonderheiten 
vorhandener Bebauung Rechnung zu tra-
gen  — also zum Beispiel der in vielen hes-
sischen Orten anzutreffenden »einseitigen 
Grenzbebauung«. 

FESTSETZUNG VON DACHFORM UND 
-NEIGUNG
Die Hessische Bauordnung ermöglicht es da-
rüber hinaus, weitere Vorgaben zur äußeren 
Gestaltung baulicher Anlagen in den Bebau-
ungsplan aufzunehmen. 

Häufig finden sich Festsetzungen von Dach-
form und -neigung. So kann beispielsweise 
vorgegeben werden, dass die baulichen An-
lagen mit Satteldächern in einer Spanne von 
30 bis 40 Grad Dachneigung zu errichten sind.

Sofern kein Bau- oder Nutzungskreuz verwen-
det wird, finden sich die Angaben an anderer 
geeigneter Stelle im Bebauungsplan.

 

4.4  Welche Bauformen kann ich wählen? 
Bauweise, Dachneigung und mehr …

ABBILDUNG 11: OFFENE UND GESCHLOSSENE BAUWEISE

OFFENE BAUWEISE

NUR EINZELHÄUSER ZULÄSSIG

NUR DOPPELHÄUSER ZULÄSSIG

NUR HAUSGRUPPEN ZULÄSSIG

GESCHLOSSENE BAUWEISE

offene Bauweise (Einzelhäuser)

offene Bauweise (Doppelhäuser)

offene Bauweise (Hausgruppe, < 50 m)

geschlossene Bauweise (> 50 m)

O

 E

 D

H

g

ABBILDUNG 12: BEISPIEL: FESTSETZUNGEN GESCHLOSSENE BAUWEISE, SATTELDACH MIT DACHNEIGUNG ZWISCHEN 30° UND  
40° IM BAUKREUZ

IM BEBAUUNGSPLAN KANN DIE GEMEINDE AUCH FESTSETZUNGEN ZUR BAUWEISE UND  
ZU GESTALTERISCHEN ASPEKTEN WIE ETWA DER DACHFORM UND -NEIGUNG TREFFEN.  
VERPFLICHTET IST SIE HIERZU NICHT.
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Ausnahmen von den Festsetzungen eines 
Bebauungsplans können zugelassen werden, 
wenn diese im Bebauungsplan ausdrücklich 
vorgesehen sind. Bei der Festsetzung von 
Baugebieten (reines Wohngebiet, Gewerbe-
gebiete etc.) ist dies der Fall. Die Baunut-
zungsverordnung sieht neben den dort regel-
mäßig zulässigen Nutzungen eine Reihe von 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen vor. 
Diese Ausnahmen gelten jedoch nicht, wenn 
die Gemeinde diese im Bebauungsplan aus-
geschlossen hat.

Befreiungen können erteilt werden, wenn 
zum Beispiel die Durchführung eines Be-
bauungsplans im Einzelfall zu einer nicht 

beabsichtigten Härte führen würde. So kann 
es sein, dass die überbaubare Fläche eines 
Grundstücks bei einem Neubau geringfügig 
überschritten werden muss, um eine für die 
Bauwilligen tragbare Lösung zu ermöglichen. 
Voraussetzung für die Erteilung einer Befrei-
ung ist, dass die Grundzüge der Planung nicht 
berührt werden und die Abweichung unter 
Würdigung nachbarlicher Interessen mit den 
öffentlichen Belangen vereinbar ist. 

Über die Zulassung einer Ausnahme oder 
die Erteilung einer Befreiung entscheidet die 
Baugenehmigungsbehörde (bei kleineren 
Kommunen in der Regel dem Landkreis zuge-
ordnet) im Einvernehmen mit der Gemeinde.

UNTER BESTIMMTEN VORAUS-
SETZUNGEN KÖNNEN AUSNAHMEN 
ODER BEFREIUNGEN VON 
DEN FESTSETZUNGEN EINES 
BEBAUUNGSPLANS ZUGELASSEN 
WERDEN.

4.5  Sind Abweichungen vom  
Bebauungsplan möglich?

WIE DARF ICH BAUEN?
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BAUEN IM UNBEPLANTEN  
INNENBEREICH
Innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile sind Bauvorhaben zulässig, wenn 
sie der umgebenden Bebauung entsprechen. 
Dies bedeutet, dass sich ein Bauvorhaben nach

•   der Art und dem Maß der baulichen Nut-
zung (siehe Kapitel 4.2 »Was darf ich bauen? Art der bau-

lichen Nutzung: Zwei Buchstaben entscheiden« und Kapitel 

4.3 »Wie groß darf ich bauen? Maß der baulichen Nutzung: 

Zwei Zahlen entscheiden über Baumasse und Versiege-

lung«, S. 48 und S.52),
•   der Bauweise (siehe Kapitel 4.4 »Welche Bauformen 

kann ich wählen? Bauweise, Dachneigung und mehr…«, 

S. 55),
•   und der Grundstücksfläche, die überbaut 

werden soll (siehe Kapitel 4.3 »Wie groß darf ich bau-

en? Maß der baulichen Nutzung: Zwei Zahlen entscheiden 

über Baumasse und Versiegelung«, S. 52)

in die Eigenart seiner näheren Umgebung 
einfügt. Außerdem muss die Erschließung 
gesichert sein. Die Anforderungen an gesun-
de Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen 
gewahrt bleiben und das Ortsbild darf nicht 
beeinträchtigt werden.

Entspricht die Eigenart der näheren Umge-
bung einem der Baugebiete der Baunut-
zungsverordnung (siehe Abbildung 6: »Übersicht zu 

Bauflächen, Baugebieten und zulässigen Nutzungen«, S. 50), 
beurteilt sich die Zulässigkeit des Vorhabens 
danach, ob es nach der Baunutzungsverord-
nung in dem Baugebiet allgemein zulässig 
wäre. So ist es zum Beispiel nicht möglich, ein 
Einfamilienhaus mit großem Garten in einem 
Innenstadtgebiet zu bauen. Umgekehrt muss 
niemand befürchten, dass in einem Wohn-
gebiet ein störender Gewerbebetrieb gebaut 
wird.

Von der Maßgabe, ein Vorhaben müsse sich in 
die nähere Umgebung einfügen, kann jedoch 
abgewichen werden, wenn Unterkünfte für 
Flüchtlinge, beispielsweise durch Umnutzung 
bestehender Gebäude, geschaffen werden 
sollen. Ein leerstehender Supermarkt oder 
eine ungenutzte Halle können also zu einem 
Wohnheim umgebaut werden, auch wenn in 
der unmittelbaren Nachbarschaft keine Wohn-
gebäude stehen.

Wie im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans sind auch im unbeplanten Innenbereich 
Ausnahmen und Befreiungen möglich (siehe Ka-

pitel 4.5 »Sind Abweichungen vom Bebauungsplan möglich?«).

4.6  Was gilt, wenn es keinen Bebauungsplan gibt?  
Bauen innerhalb und außerhalb der Siedlung

Ist ein sogenannter qualifizierter Bebauungsplan vorhanden, so richtet sich die zuläs-
sige Bebauung ausschließlich nach seinen Festsetzungen. Gibt es für ein Grundstück 
keinen Bebauungsplan (unbeplanter Bereich), bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass 
keinerlei Bebauung möglich ist. 

Unterschieden wird grundsätzlich, ob das Grundstück innerhalb eines im Zusammen-
hang bebauten Ortsteils liegt (sogenannter unbeplanter Innenbereich) oder ob es sich 
um Grundstücke außerhalb der zusammenhängend bebauten Bereiche einer Gemein-
de handelt (sogenannter Außenbereich). Diese Unterscheidung ist nicht immer einfach 
zu treffen. Deshalb kann die Abgrenzung von den Gemeinden durch eine Satzung fest-
gelegt werden.

WIE DARF ICH BAUEN?

In Zeiten des Klimawandels ist die Innenentwicklung von Städten und Gemeinden 
von besonderer Bedeutung. Sie reduziert den Flächenverbrauch von bisher nicht 
erschlossenem Bauland, bietet kurze Wege und nutzt vorhandene Ressourcen. Ob 
Wasserversorgung, Kanalisation, Straßennetz, Öffentlicher Personennahverkehr 
oder die kurzen Wege zur nächsten Einkaufsmöglichkeit – innerhalb einer Ortschaft 
befinden sich bestehende Infrastrukturen. Auf diese und weitere Ressourcen kann bei 
Neubauten im Innenbereich zugegriffen werden. 

Sowohl mit als auch ohne Bebauungsplan bieten sich viele Möglichkeiten einer 
stärkeren Innenentwicklung. So kann ein B-Plan Verfahren beschleunigt durchgeführt 
werden oder Bauvorhaben können auch ohne B-Plan umgesetzt werden. 

INNENENTWICKLUNG 
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Trotz Ausnahmen und Befreiungen dürfen 
durch Vorhaben im unbeplanten Innenbe-
reich keine schädlichen Auswirkungen auf 
die zentralen Versorgungsbereiche  — also die 
Innenstädte, Ortskerne, Stadt- und Ortsteil-
zentren  — in der Gemeinde selbst oder in den 
benachbarten Gemeinden entstehen. Diese 
Regelung hat der Gesetzgeber vor allem mit 
Blick auf den Einzelhandel getroffen. Es soll 
verhindert werden, dass sich im unbeplanten 
Innenbereich größere Einzelhandelsbetriebe 
ansiedeln, die den Stadt- oder Ortskernen 
schaden.

 
BAUEN IM AUSSENBEREICH
Der Außenbereich ist von Seiten des Gesetz-
gebers grundsätzlich nicht für Bebauung vor-
gesehen. Ziel ist es, die Zersiedlung von Natur 
und Landschaft zu verhindern. Auch sollen 
Strukturen vermieden werden, in denen die 
verkehrliche Anbindung sowie die Ver- und 
Entsorgung (Wasser, Abwasser, Abfälle etc.) 
nur mit sehr großem Aufwand möglich ist.

Gleichwohl sind einzelne Bauvorhaben unter 
bestimmten Voraussetzungen im Außenbereich 
zulässig. Das Baugesetzbuch unterscheidet

•   privilegierte Vorhaben,
•   sonstige Vorhaben und 
•   begünstigte (teilprivilegierte) Vorhaben.

Unter privilegierten Vorhaben versteht man 
Vorhaben, für deren Ansiedlung im Außen-
bereich besondere Gründe vorliegen. Dies ist 
beispielsweise bei einem Bauvorhaben gege-
ben, das einem 

•   land- und forstwirtschaftlichen Betrieb, 
•   einem Betrieb mit gartenbaulicher  

Erzeugung, 
•   der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität, 

Gas, Telekommunikation, Wärme und Was-
ser, Abwasser oder einem ortsgebundenen 
gewerblichen Betrieb, 

•   der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung 
der Wind- oder Wasserenergie, 

•   der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung 
der Kernenergie oder

•   der Nutzung solarer Strahlungsenergie

dient. Die Zulässigkeit ist jedoch nur gege-
ben, wenn keine öffentlichen Belange (z. B. 
die Inhalte eines Flächennutzungsplans oder 
Belange des Natur- und Landschaftsschutzes) 
entgegenstehen und eine ausreichende Er-
schließung gesichert ist.

Sonstige Vorhaben sind lediglich im Einzelfall 
zulässig. Während privilegierte Vorhaben nur 
unzulässig sind, wenn ihnen öffentliche Belange 
entgegenstehen, ist dies bei sonstigen Vorhaben 
bereits dann der Fall, wenn sie die öffentlichen 
Belange beeinträchtigen. Dies bedeutet, dass in 
der Abwägung zwischen öffentlichen Belangen 
und dem Bauvorhaben sonstige Vorhaben ein 
wesentlich geringeres Gewicht haben als privi-
legierte Vorhaben. Ein sonstiges Vorhaben ist 
beispielsweise bereits dann unzulässig, wenn 
durch das Vorhaben die natürliche Eigenart der 
Landschaft beeinträchtigt wird. In der Praxis be-
deutet dies, dass sonstige Vorhaben nur sehr 
selten zugelassen werden.

Begünstigt oder teilprivilegiert sind Vorha-
ben, die die Nutzungsänderung, die Erwei-
terung oder die Neuerrichtung bestehender 
Gebäude vorsehen. Diesen Vorhaben können 
die folgenden öffentlichen Belange nicht ent-
gegengehalten werden:

•   Widerspruch zu den Darstellungen eines 
Flächennutzungs- oder Landschaftsplans,

•   Beeinträchtigung der natürlichen Eigenart 
der Landschaft,

•   Entstehung, Verfestigung und Erweiterung 
einer Splittersiedlung.

 
Diese Regelung ist insbesondere für Eigen-
tümerinnen und Eigentümer (ehemaliger) 
landwirtschaftlich genutzter Gebäude von Be-
deutung, da die eingeräumten Möglichkeiten 
dem Bestandsschutz und dem Strukturwandel 
in der Landwirtschaft Rechnung tragen.

Zum Bauen im Außenbereich lässt sich also 
zusammenfassend festhalten: Die Erweite-
rungen land- und forstwirtschaftlicher und 
gartenbaulicher Betriebe sowie außenbe-
reichsverträgliche Umnutzungen und Erwei-
terungen bestehender Gebäude sind häufig 
zulässig. Nicht im Sinne des Gesetzes ist es, 
wenn weit vor der Stadt ein Einfamilienhaus 
oder ein Wochenendhaus gebaut werden soll, 
weil dort ein günstiges Grundstück zu bekom-
men ist oder weil die Gegend landschaftlich 
reizvoll ist.

Zum Bauen im unbeplanten Innenbereich so-
wie im Außenbereich gibt es oftmals Fragen. 
Erste Auskünfte hierzu gibt die Gemeindever-
waltung vor Ort. 

58 WIE DARF ICH BAUEN?
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WER ENTSCHEIDET, WO MEIN AUTO PARKEN KANN?

Der Bebauungsplan setzt Stellplätze fest. Diese Festsetzungen 
resultieren aus den Stellplatzsatzungen der Kommunen, in 
denen die Rahmenbedingungen für den ruhenden Verkehr 
geregelt sind. In vielen Städten und Gemeinden wird das 
Fahrrad zu einem immer wichtigeren Verkehrsmittel, sodass 
auch Fahrradstellplatzsatzungen beschlossen werden. Dabei 
gilt: Je besser die Wohnung oder der Arbeitsplatz an den öf-
fentlichen Verkehr angebunden sind, desto eher werden Rad, 
Bahn oder Bus genutzt. Steigen auch Sie um!

 
 
WARUM BRAUCHEN WIR DENKMALPFLEGE?

Historische Gebäude prägen das Gesicht unserer Städte und 
Gemeinden. Ohne sie wären die Orte austauschbar. Die Spe-
zialisten der Denkmalpflege kennen geeignete Methoden 
und Fördermöglichkeiten zur Erhaltung einzigartiger Bausub-
stanz. Lassen Sie sich für das historische Erbe begeistern und 
setzen Sie sich für die Unverwechselbarkeit Ihres Ortes ein! 

Unabhängig davon, ob für ein Gebiet ein Bebauungsplan vorliegt oder 
es sich um einen unbeplanten Innenbereich oder Außenbereich han-
delt, kann die Gemeinde per Satzung eine sogenannte Gestaltungssat-
zung beschließen. Ziel der Satzung ist in der Regel die Sicherung oder 
Aufwertung des Ortsbildes. Gestaltungssatzungen können auch dazu 
beitragen, dass die Belange der Denkmalpflege in historischen Stadt- 
und Ortskernen berücksichtigt werden. 

Die Ermächtigung hierzu bietet die Hessische Bauordnung. Eine Gestal-
tungssatzung ist ein »Ortsgesetz«  — wie der Bebauungsplan  — und für 
alle in dem betreffenden Gebiet verbindlich.

Anders als der Bebauungsplan enthält eine Gestaltungssatzung 
lediglich Aussagen zur äußeren Gestaltung von Gebäuden, Werbean-
lagen, Einfriedungen usw. Die Gestaltungssatzung kann zum Beispiel 
vorgeben, dass nur Holzfenster (unter Umständen mit bestimmten 
Abmessungen), nur Ziegeldächer in näher bestimmten Farben oder 
an Fassaden von Geschäften nur bestimmte Arten von Werbeschildern 
zulässig sind.

Gerade diese Vorgaben erfordern von allen Beteiligten ein hohes Maß 
an Dialogbereitschaft. Vorgegeben werden viele Details, bei denen sich 
der oder die Einzelne in ureigensten Entscheidungen bevormundet 
fühlen kann. Die Ziele einer Gestaltungssatzung lassen sich nur dann 
erreichen, wenn sie von einer großen Mehrheit in den gemeindlichen  
Gremien und der Bürgerschaft mit getragen werden. Um diese Mitwir-
kungsbereitschaft zu wecken, sollte die Erarbeitung solcher Satzungen 
von einer entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit mit Versammlungen, 
Hauswurfsendungen, Broschüren etc. begleitet werden. Das erfordert 
insgesamt von allen Beteiligten einen hohen Arbeitsaufwand.

GESTALTUNGSSATZUNG
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MANCHE AUFGABEN IN STÄDTEN UND GEMEINDEN LASSEN 
SICH NICHT ALLEIN DURCH DIE ANWENDUNG VON 
PLANUNGSINSTRUMENTEN LÖSEN. LEERSTEHENDE WOHN- UND 
GESCHÄFTSHÄUSER IN INNENSTÄDTEN UND ORTSKERNEN, 
WIEDERNUTZUNG BRACHGEFALLENER FABRIKGELÄNDE ODER 
UNATTRAKTIVE STRASSEN-, PLATZ- UND FREIFLÄCHEN SIND 
TYPISCHE HERAUSFORDERUNGEN, DIE EINER GEMEINSAMEN  
AKTION ALLER BETEILIGTEN BEDÜRFEN.  

DAZU ZÄHLEN NEBEN DER GEMEINDE ZUM BEISPIEL DIE 
BETROFFENEN EIGENTÜMERINNEN UND EIGENTÜMER, 
MIETERINNEN UND MIETER, ANLIEGERINNEN UND ANLIEGER, 
GESCHÄFTSLEUTE, VEREINE UND NATÜRLICH  
DIE BÜRGERSCHAFT. 

DAS LAND HESSEN UNTERSTÜTZT DIE ENTWICKLUNG 
VON STÄDTEN UND DÖRFERN DURCH GESETZGEBUNG, 
LANDESINITIATIVEN UND FÖRDERPROGRAMME. 

5_FÖRDERPROGRAMME UND INITIATIVEN

WAS WIRD GEFÖRDERT?
Die Städtebauförderungsprogramme dienen 
der Beseitigung städtebaulicher Missstände 
und / oder der Sicherung einer zukunftsorien-
tierten Stadt- und Quartiersentwicklung. Hier-
für werden baulich-investive Maßnahmen und 
deren Vorbereitung gefördert. Beispiel hierfür 
sind die Aufwertung von Straßen, Plätzen und 
Grünflächen, die Schaffung oder Modernisie-
rung von Gemeinbedarfseinrichtungen wie 
Kindergärten oder ähnliches, die Zwischen-
nutzung leer stehender Bausubstanz, aber 
auch die Modernisierung und Instandsetzung 
von Wohn- und Geschäftshäusern. 

Besonderen Wert legt die Städtebauförderung 
auf Konzepte und Projekte, die das Wohnen 
stärken und die sich aus den Folgen des Klima-
wandels ergeben: Die energetische Sanierung 
in die Jahre gekommener Bausubstanz, die 
Sicherung von Frischluftschneisen, die Entsie-
gelung bebauter Flächen zu Grün, die Qualifi-
zierung und der Erhalt von Freiflächen sowie 
Maßnahmen gegen die Überhitzung der Stadt 
sind Schwerpunkte der Förderung. Grundlage 
ist ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept 
(siehe Kapitel 3.1  »Stadtentwicklungskonzepte – ein Rahmen für 

die zukünftige Entwicklung«, S. 22).

WER KANN AN DEN PROGRAMMEN 
TEILNEHMEN?
Nur Städte und Gemeinden können sich beim 
Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Ener-
gie, Verkehr und Wohnen um eine Aufnahme 
in ein Städtebauförderungsprogramm be-
werben. Die Teilnahme an den Programmen 
ist jedoch  — aufgrund begrenzter finanzieller 
Mittel — beschränkt. Die Förderstandorte wer-
den in der Regel über einen Zeitraum von 
etwa zehn Jahren unterstützt. Die kommuna-
len Verwaltungen geben Auskunft darüber, an 
welchen Förderprogrammen die Gemeinde 
gegebenenfalls teilnimmt. 

 

WIE WIRD FINANZIERT?
Das Land Hessen unterstützt die Städte und 
Gemeinden anteilig mit Finanzhilfen aus 
Bund-Länder-Förderprogrammen, aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE), mit Landesmitteln und durch 
vielfältige Landesinitiativen.

Um speziell Investitionen privater Eigentümer 
anzuregen, können Kommunen im Rahmen 
der Städtebauförderungsprogramme »Leben-
dige Zentren« und »Wachstum und Nachhalti-
ge Erneuerung« finanzielle Anreize für kleine-
re private Einzelmaßnahmen gewähren.

5.1 Städtebauförderung

MIT DEN PROGRAMMEN ZUR STÄDTEBAUFÖRDERUNG UNTERSTÜTZEN DER BUND 
UND DAS LAND HESSEN DIE STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNG VON GEMEINDEN. 
DIE EINZELNEN PROGRAMME NEHMEN BEZUG AUF SPEZIFISCHE STÄDTEBAULICHE 
HERAUSFORDERUNGEN.

FÖRDERPROGRAMME UND INITIATIVEN60



UND WER WIRKT AN DEM PROZESS 
MIT?
In allen Städtebauförderungsprogrammen 
empfangen ausschließlich Städte und Ge-
meinden Zuwendungen. Die Gemeinden 
können Fördermittel grundsätzlich auch an 
Private wie etwa Hauseigentümerinnen und 
-eigentümer oder soziale Träger weiterge-
ben. Diese Fördermittel können dann zum 
Beispiel für Gebäudemodernisierungen oder 
die soziale Infrastruktur eingesetzt werden. 

Eine intensive Einbindung der örtlichen Ak-
teure wird durch die Einrichtung »Lokaler 
Partnerschaften« geschaffen. Ein Gremium 
aus öffentlichen und privaten Akteuren sorgt 
vor Ort für die Koordination unterschiedli-
cher Interessen und für eine Bündelung der 
örtlichen Ressourcen. Sie sind von Anfang an 
in den Entwicklungsprozess eingebunden. 

Darüber hinaus bieten die Programme viel 
Raum für die Beteiligung der Öffentlichkeit. 
Die Gemeinden informieren über aktuelle 
Planungen und Entwicklungen und laden 
die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von 
Informations- und Beteiligungsveranstal-
tungen ein, eigene Ideen und Anregungen 
einzubringen. Auch werden Internetauftritte 
oder Informationsbroschüren erstellt, die 
über die Umsetzung der Programme vor Ort 
und über die Beteiligungsmöglichkeiten in-
formieren. 

WELCHE STÄDTEBAUFÖRDER-
PROGRAMME GIBT ES?
Zu den Instrumenten der Stadtentwicklung 
und -erneuerung zählen die Bund-Länder-
Städtebauförderprogramme:

•  Lebendige Zentren – Erhalt und Entwick-
lung der Orts- und Stadtkerne 

•   Wachstum und Nachhaltige Erneuerung – 
Lebenswerte Quartiere gestalten 

•   Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben 
im Quartier gemeinsam gestalten 

Die für diese Förderprogramme gültigen Be-
stimmungen sind in den Richtlinien des Lan-
des Hessen zur Förderung der nachhaltigen 
Stadtentwicklung (RiLiSE) enthalten. 

Weiterhin wurde vom Land Hessen das »Lan-
desprogramm Nachhaltiges Wohnumfeld« 
ins Leben gerufen, da Lösungen für den an-
haltend hohen Bedarf an bezahlbaren Woh-
nungen gefunden werden sollen. 

KONTAKT
HESSISCHES MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT,  
ENERGIE, VERKEHR UND WOHNEN
Referat Städtebau und Städtebauförderung
Kaiser-Friedrich-Ring 75, 65185 Wiesbaden
Tel.: 0611 / 815-0
info@wirtschaft.hessen.de
 

WEITERE INFORMATIONEN 
www.wirtschaft.hessen.de ››› Wohnen  
››› Nachhaltige Stadtentwicklung
www.nachhaltige-stadtentwicklung-hessen.de
www.wibank.de ››› Kommunen & Institutionen ››› 
bauen & wohnen

FÖRDERLOTSE DES LANDES HESSEN
Der Förderlotse des Landes Hessen kennt zustän-
dige Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. 
Er fungiert als Wegweiser im komplexen Thema 
der Förderung.
innen.hessen.de ››› kommunales ››› zum-foerder-
lotsen
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FÖRDERPROGRAMM LEBENDIGE 
ZENTREN
ZIEL: Erhalt und Entwicklung  
von lebendigen und identitäts-
stiftenden Orts- und Stadtteil-
zentren 

Durch den gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Wandel stehen vielerorts Stadt- und Orts-
teilzentren vor großen Herausforderungen. 
Besonders das veränderte Kaufverhalten prägt 
die Zentren durch Funktionsverluste und 
Gebäudeleerstände, die jedoch auch neue 
Raum- und Flächenpotentiale bieten. Damit 
die Innenstädte auch künftig Orte der Begeg-
nung, des Austauschs und der Identifikation 
für alle Menschen bleiben können, sollen die 
Zentren lebendig und unverwechselbar sein.

MASSNAHMEN: Qualifizierung und barrie-
refreie Entwicklung des bestehenden Wohn-
raums, Gestaltung von Grün- und Freiflächen 
zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität, 
Stärkung der Funktions- und Angebotsvielfalt, 
Sanierung von erhaltenswerten Gebäuden 
und historischen Ensembles, Unterstützung 
stadtverträglicher Mobilität, energieeffiziente 
und Klima schützende Maßnahmen sowie Un-
terstützung des privates Engagements.

FÖRDERPROGRAMM WACHSTUM 
UND NACHHALTIGE ERNEUERUNG 
ZIEL: Anpassung von Stadtgebie-
ten an veränderte Bevölkerungs- 
und Wirtschaftsstrukturen und 
an die Anforderungen des  
Klimawandels

Die Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur in 
Hessen ist im Wandel. Die Bevölkerung wird 
älter und durch Zuwanderung vielfältiger. 

Das Förderprogramm »Wachstum und Nach-
haltige Erneuerung« unterstützt die Städte 
und Gemeinden bei der Bewältigung des 
wirtschaftlichen und demografischen Wan-
dels in Gebieten, die von erheblichen städte-
baulichen Funktionsverlusten und Struktur-
veränderungen betroffen sind. In Zeiten des 
Klimawandels spielt zudem eine qualitativ 
hochwertige grüne und blaue Infrastruktur 
eine zunehmend wichtige Rolle. Die hes-
sischen Städte und Gemeinden sollen mit le-
benswerten Quartieren zukunftsorientiert und 
nachhaltig wachsen.

MASSNAHMEN: Errichtung und Aufwertung 
von Frei- und Wasserflächen, Begrünung und 
Qualifizierung von Straßen, Plätzen, Parks und 
Gärten, Revitalisierung von Brachflächen, Sa-
nierung und Umnutzung von Gebäuden wie 
z. B. Gemeinbedarfseinrichtungen, energieef-
fiziente und Klima schützende Maßnahmen.

FÖRDERPROGRAMM SOZIALER 
ZUSAMMENHALT
ZIEL: Beseitigung von städtebau-
lichen Missständen, Stärkung 
des sozialen Zusammenhalts 
und Integration aller Bevölke-
rungsgruppen 

Das Programm richtet sich an städtebauliche 
Gesamtmaßnahmen zur Stabilisierung und 
Aufwertung von Stadt- und Ortsteilen, welche 
durch die wirtschaftliche Situation der darin 
lebenden und arbeitenden Menschen er-
heblich benachteiligt wird. Schwerpunkt des 
Programms ist es, die Wohn- und Lebensqua-
lität zu verbessern sowie eine Nutzungsvielfalt 
zur Integration aller Bevölkerungsgruppen 
zu generieren und den Zusammenhalt in 
der Nachbarschaft zu stärken. Dies soll durch 

Gestaltung des öffentlichen Raumes, den Aus-
bau der sozialen Infrastruktur, die Aktivierung 
bürgerschaftlichen Engagements, die Intensi-
vierung von Vernetzung und Kooperation so-
wie die Entwicklung integrierter Handlungs-
ansätze ermöglicht werden. 

MASSNAHMEN: Schwerpunkt ist die Umset-
zung von baulich-investiven Maßnahmen, wie 
Stadteilzentren und Nachbarschaftszentren, 
Kinder- und Familienzentren, Kitas oder Bil-
dungshäusern; weitere Maßnahmen können 
z. B. der Bau von Kinder- und Jugendbauern-
höfen oder neu entstehende Mietergärten 
sein.

FÖRDERPROGRAMM 
NACHHALTIGES WOHNUMFELD
ZIEL: Schaffung eines nachhal-
tigen Wohnumfeldes in neuen 
lebenswerten Quartieren

Angesichts des Wohnraummangels in vielen 
Städten und Gemeinden in Hessen werden im 
Siedlungsbestand verstärkt neue Wohnungen 
und Wohnquartiere geschaffen. Umnutzung 
und Innenentwicklung allein werden den 
Bedarf an zusätzlichem Wohnraum aber nicht 
vollständig decken können. Zugleich bedarf 
es daher auch an den Siedlungsrändern der 
großen Städte und in ihren Umlandgemein-
den neuer Flächenausweisungen. Mit dem 
Programm »Nachhaltiges Wohnumfeld« för-
dert das Land Hessen eine zukunftsweisende, 
nachhaltige Wohnumfeldgestaltung in neuen 
Wohnquartieren. 

MASSNAHMEN: Baulanddialoge mit der 
Bürgerschaft, Öffentlichkeitsarbeit, städtebau-
liche Konzepte sowie städtebauliche Wettbe-
werbe und Investitionen in das Wohnumfeld.
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Ziel des Förderprogramms »Dorfentwicklung« 
ist es, die Dörfer als attraktiven und lebendi-
gen Lebensraum in allen Lebensbereichen zu 
gestalten. Dazu gehören funktionell intakte 
Ortskerne, der Erhalt und die Umnutzung his-
torischer Bausubstanz, das Angebot moderner 
Wohnformen im Ort, eine gute wirtschaftliche 
Entwicklung, starkes Ehrenamt sowie ein gu-
tes soziales und kulturelles Angebot. 

Das Förderprogramm besteht aus zwei Bau-
steinen. Im ersten Schritt erarbeitet die Kom-
mune ein integriertes kommunales Entwick-
lungskonzept (IKEK) mit Bestandsanalyse, 
Leitbild, Handlungsfeldern und Umsetzungs-
strategie. Die Bürgerinnen und Bürger wer-
den in den Prozess intensiv einbezogen. Das 
sogenannte IKEK bildet die Fördergrundlage 
für die anschließende sechsjährige Umset-
zungsphase. Hier können sowohl öffentliche 
als auch private Träger aus der Kommune eine 
Förderung erhalten. 

Gefördert werden
•   Umnutzung, Sanierung und Neubau im 

Ortskern,
•  Schaffung von Wohnraum,
•   Projekte der Basisinfrastruktur,  

Daseinsvorsorge und Grundversorgung,
•  städtebaulich verträglicher Rückbau,
•  Planungen und Dienstleistungen sowie
•  lokale Kleinvorhaben. 

Seit 2018 stehen für städtebauliche Problem-
bereiche mit deutlichen strukturellen Män-
geln als »Strategische Sanierungsbereiche« 
zusätzliche Fördermöglichkeiten und höhere 
Fördersätze für Kommunen und Private zur 
Verfügung. 

Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Dorfentwicklung ist die Aufnahme der Kom-
mune als Förderschwerpunkt. Die Beratung 
und Antragstellung erfolgt bei der jeweils zu-
ständigen Landkreisverwaltung. 

5.2 Dorfentwicklung

KONTAKT
HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT,  
KLIMASCHUTZ, LANDWIRTSCHAFT UND  
VERBRAUCHERSCHUTZ
Referat Dorf- und Regionalentwicklung,  
Landtourismus
Mainzer Straße 80
65189 Wiesbaden
Tel.: 0611 / 815-0
poststelle@umwelt.hessen.de
 

WEITERE INFORMATIONEN
www.umwelt.hessen.de ››› Landwirtschaft
››› Ländliche Räume ››› Förderung der Entwicklung 
des ländlichen Raums ››› Dorfentwicklung

FÖRDERPROGRAMME UND INITIATIVEN

Die Dorfmoderation wurde 2018 als ergänzendes 
Förderprogramm für die Kommunen im ländlichen 
Raum ins Leben gerufen, die nicht Förderschwer-
punkt der Dorfentwicklung sind. Gefördert werden 
Ausgaben für Moderations- und Beratungsdienst-
leistungen sowie die Erstellung von kommunalen 
Entwicklungskonzepten zu allen Themen, die die 
Zukunftsfähigkeit der Kommune betreffen. Das 
Förderprogramm gibt den Kommunen so die Mög-
lichkeit, die verschiedenen Bereiche des dörflichen 
Lebens gezielt nach möglichen Verbesserungen 
unter die Lupe zu nehmen. Besonders wichtig  
ist hierbei der Blick der Bürgerinnen und Bürger  
auf ihr Dorf und die vorhandenen Entwicklungschan-
cen. Gemeinsam mit ihnen sollen ortsspezifische 
Probleme erkannt und zukunftsorientierte Lösungen 
entwickelt werden. 

DORFMODERATION
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Durch gemeinsames Handeln und die eigen-
verantwortliche Mitgestaltung unserer Hei-
matorte kann auf Dauer eine hohe Lebensqua-
lität gesichert und die lokale Identität gestärkt 
werden. 

Die Initiativen und Wettbewerbe sollen alle 
Menschen anregen, die besonderen Eigen-
arten ihres Ortes zu erhalten, zu pflegen und 
weiter zu entwickeln, sodass er langfristig 
lebens- und liebenswert bleibt. Das Engage-
ment für den eigenen Ort soll dabei auch an 
die kommenden Generationen weitergege-
ben werden, um einen nachhaltigen Effekt 
zu erzielen. Zu diesem Zweck werden alle Be-
völkerungsgruppen eingebunden. Die besten 
Ideen werden ausgezeichnet und bekannt 
gemacht, um anderen Orten Anregungen und 
Orientierung für die eigene Entwicklung zu 
geben.

Initiativen und Wettbewerbe der Hessischen 
Landesregierung sind zum Beispiel:

•   die Innenstadt-Offensive »Ab in die Mitte!« 
mit jährlich wechselndem inhaltlichen 
Schwerpunkt,

•   der Wettbewerb »Unser Dorf hat Zukunft«, 
der den Lebensraum Dorf ganzheitlich 
betrachtet und auf emotionale, soziale und 
kulturelle Bindungen der Menschen an ihr 
Dorf setzt sowie

•   die Landesinitiative +Baukultur in Hessen, 
die für gute Qualität bei alltäglichen Bau-
aufgaben in Stadt und Land sensibilisiert.

 
Allen Aktionen gemein ist die Konzentration 
auf das Thema »Innenentwicklung«.

DAS LAND HESSEN HAT MEHRERE INITIATIVEN UND WETTBEWERBE INS 
LEBEN GERUFEN. DIESE DIENEN INSBESONDERE DAZU, DIE BÜRGERINNEN 
UND BÜRGER IN DIE GEMEINDEENTWICKLUNG EINZUBEZIEHEN UND 
ZUM MITMACHEN ANZUREGEN. SIE SIND SOZUSAGEN IMPULSGEBER FÜR 
BÜRGERSCHAFTLICHE AKTIVITÄTEN ZUR STÄRKUNG VON GEMEINDEN UND 
STÄDTEN. 

5.3 Initiativen und Wettbewerbe

KONTAKT
HA HESSEN AGENTUR GMBH 
ZENTRUM NACHHALTIGE STADTENTWICKLUNG  
UND GESCHÄFTSSTELLE DER  
LANDESINITIATIVE +BAUKULTUR IN HESSEN 
Konradinerallee 9
65189 Wiesbaden
Tel.: 0611  /  95017-8304
info@hessen-agentur.de

HESSISCHES MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, 
ENERGIE, VERKEHR UND WOHNEN
Referat Städtebau und Städtebauförderung
Kaiser-Friedrich-Ring 75
65185 Wiesbaden
Tel.: 0611  /  815-0
info@wirtschaft.hessen.de

HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, 
KLIMASCHUTZ, LANDWIRTSCHAFT  
UND VERBRAUCHERSCHUTZ
Referat Dorf- und Regionalentwicklung, 
Landtourismus
Mainzer Straße 80
65189 Wiesbaden
Tel.: 0611  /  815-0
poststelle@umwelt.hessen.de

GESCHÄFTSSTELLE AB IN DIE MITTE 
IMORDE Projekt- & Kulturberatung GmbH
Schorlemerstraße 4
48143 Münster
Tel.: 0251  /  52093-0
info@imorde.de 

WEITERE INFORMATIONEN
umwelt.hessen.de ››› Landwirtschaft  
››› Ländliche Räume ››› Förderung der Entwicklung 
des ländlichen Raums ››› Dorfwettbewerb
rp-kassel.hessen.de ››› Planung ››› ländlicher 
Raum ››› Dorfwettbewerb
dorfwettbewerb.bund.de
nachhaltige-stadtentwicklung-hessen.de
baukultur-hessen.de 
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WETTBEWERB 
»UNSER DORF HAT ZUKUNFT«
ZIEL: Sicherung und Stärkung des 
Lebensraumes Dorf

Mit dem hessischen Wettbewerb »Unser Dorf 
hat Zukunft« werden besonderes Engagement 
und außergewöhnliche Beiträge zur zukunfts-
fähigen Entwicklung der hessischen Dörfer he-
rausgestellt. Der Dorfwettbewerb lebt vom ge-
meinsamen Handeln und vom gemeinsamen 
Erfolg. Orte mit dörflichem Charakter werden 
angesprochen, ihren Lebensraum eigenver-
antwortlich mit zu gestalten und damit eine 
hohe Lebensqualität auf Dauer zu sichern. Der 
Wettbewerb geht dabei von der Unverwech-
selbarkeit eines jeden Ortes aus. Grundlage 
der Bewertung der Wettbewerbsbeiträge ist 
eine möglichst ganzheitliche Betrachtung des 
Lebensraums Dorf sowie das Thema »Umgang 
mit der Innenentwicklung«.

WIE KANN ICH MIT MACHEN? 
Der Wettbewerb wird alle drei Jahre ausge-
lobt und findet auf Regional-, Landes- und 
Bundesebene statt. Wenden Sie sich an Ihre 
Landkreisverwaltung! Diese informiert über 
die Rahmenbedingungen zur Auslobung und 
berät interessierte Orte. 

AB IN DIE MITTE! 
DIE INNENSTADT-OFFENSIVE –  
HESSEN
ZIEL: Stärkung von Innenstädten, 
Ortskernen und Stadtteilzentren

»Ab in die Mitte! Die Innenstadtoffensive 
Hessen« ist eine Gemeinschaftsaktion des 
Hessischen Wirtschaftsministeriums mit Part-
nerinnen und Partnern aus Kommunen, Wirt-
schaft, Handel, Handwerk und Medien. 

Seit vielen Jahren trägt der Landeswettbe-
werb schon dazu bei, Hessens Innenstädte 
und Ortskerne zu beleben. In jedem Jahr steht 
ein thematischer Schwerpunkt im Kern des 
Wettbewerbs, der kreative Ideen anregt, Netz-
werke und öffentlich-private Kooperationen 
stärkt sowie nachahmenswerte Aktionen zur 
Stärkung der Innenstädte und Ortskerne ini-
tiiert. So werden neue Impulse für die Stadt-
entwicklung gesetzt und das Augenmerk der 
Öffentlichkeit auf die Attraktivität der Zentren 
gelenkt. 

WIE KANN ICH MIT MACHEN?

Alle Städte, Gemeinden und private Initiati-
ven (z.B. Werbegemeinschaften, Vereine oder 
sonstige Bürgergruppen) des Landes Hessen 
können sich am Wettbewerb beteiligen. Vo-
raussetzung für die Teilnahme von privaten 
Initiativen ist, dass sie schriftlich eine enge  
Kooperation mit der Kommune nachweisen. 
Auch interkommunale Bewerbungen sind 
möglich. 

LANDESINITIATIVE  
+BAUKULTUR IN HESSEN 
ZIEL: Förderung einer alltäglichen 
Kultur des Bauens

Die Landesinitiative »+Baukultur in Hessen« 
setzt sich zum Ziel, dass auch bei alltäglichen 
Bauaufgaben in den Städten und Gemeinden 
wie Schulen, Kindergärten, Plätzen oder Parks 
Sensibilität und Qualität von allen beteiligten 
Akteuren angestrebt wird. Funktionalität und 
Schönheit, Kostenbewusstsein und Nachhal-
tigkeit, aber auch baukulturelles Erbe und mo-
derne Gestaltung — kurz: »Baukultur«  — soll 
stärker ins Blickfeld rücken. Das Anliegen der 
Landesinitiative »+Baukultur in Hessen« ist es, 
einen Dialog über die Qualität der gebauten 
Umwelt zu führen. Dieser Dialog soll nicht nur 
von Fachleuten — aus den Bereichen Architek-
tur, Ingenieurwesen, Stadt- und Landschafts-
planung — geführt werden, sondern soll alle 
Bauherren und letztlich alle Bürgerinnen 
und Bürger einbeziehen. Baukultur ist eine 
gemeinsame Aufgabe und als Investition in 
die Zukunft zu verstehen. Nicht nur die Gestal-
tung von prägenden Bauwerken, städtischen 
und dörflichen Quartieren, von Einfamilien-
häusern und Grünflächen zählen hierzu,  
sondern auch die Planungsverfahren bezie-
hungsweise die Planungskultur.

WIE KANN ICH MIT MACHEN? 

Es werden Wettbewerbe mit wechselnden The-
menstellungen ausgelobt. An diesen können 
sich jeweils unterschiedliche Institutionen, 
Gemeinden oder private Initiativen aus der 
Öffentlichkeit beteiligen, wenn sie Bauwerke 
in Hessen realisieren, die beispielhaft sind für 
Baukultur bei Planung und Umsetzung.
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6.1 Wo sind Planungen geregelt?

6_INFORMATION

 

 

GESETZE UND VERORDNUNGEN
Die meisten Planungen sind durch Gesetze,  
Verordnungen und Erlasse geregelt. Diese 
rechtlichen Grundlagen können und müssen 
die Bürgerinnen und Bürger nicht alle kennen. 
Aber: Die bisherigen Erläuterungen zur Pla-
nung sind nicht ohne Hinweise beziehungs-
weise Erklärungen zu gesetzlichen Grundlagen 
der Planung ausgekommen. Die wichtigsten 
davon werden hier stichwortartig aufgeführt: 

RAUMORDNUNGSGESETZ (ROG) /  
HESSISCHES LANDESPLANUNGSGESETZ 
(HLPG)
Vorschriften zur Ordnung des Raums durch 
überörtliche Planungen. Die Gesetze regeln 
die Inhalte 

•   des Landesentwicklungsplans und
•   der Regionalpläne /  regionalen 

Flächennutzungspläne

sowie deren Bindungswirkung. Des Weiteren 
werden die Verfahren zur Aufstellung der vor-
genannten Pläne festgelegt.

BAUGESETZBUCH (BauGB)
Bundesgesetz zum Planungs- und Boden-
recht. Das Baugesetzbuch regelt, wie die 
Gemeinden bei der Planung für ihr Gemein-
degebiet verfahren müssen. Zu seinem Inhalt 
gehört das Aufstellungsverfahren, die Siche-
rung und die Durchführung von Bauleitplä-
nen, also von 

•   vorbereitenden Bauleitplänen =  
Flächennutzungsplänen und

•   verbindlichen Bauleitplänen =  
Bebauungsplänen.

 
 
BAUNUTZUNGSVERORDNUNG 
(BauNVO)
Vorschriften über die bauliche Nutzung der 
Grundstücke und ihre Darstellung im Flä-
chennutzungsplan beziehungsweise ihre 
Festsetzung im Bebauungsplan. Die BauNVO 
ergänzt und präzisiert das Bauplanungsrecht 
des BauGB.

 

WEITERE INFORMATIONEN
•  www.rv.hessenrecht.hessen.de
• www.gesetze-im-internet.de
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PLANZEICHENVERORDNUNG (PlanZV)
Vorschriften über die Ausarbeitung der Bau-
leitpläne (Flächennutzungsplan und Bebau-
ungsplan) und die Darstellung des Planinhalts 
und die dabei zu verwendenden Planzeichen.

 
HESSISCHE BAUORDNUNG (HBO) 
Landesgesetz mit Regelungen, die beim 
Bauen einzuhalten sind. Die Hessische Bau-
ordnung enthält die Bestimmungen über das 
Grundstück und seine Bebauung, über die 
allgemeinen Anforderungen an die Bauaus-
führung und an den Bau und seine Teile sowie 
über Aufgaben und Zuständigkeiten der Bau-
aufsicht und das bauaufsichtliche Verfahren. 
Geregelt werden zum Beispiel Grenzabstän-
de, Fluchttreppen bei Hochhäusern, das Bau-
genehmigungsverfahren usw. 

 

HESSISCHE GEMEINDEORDNUNG (HGO) 
Landesgesetz über die Ausgestaltung der 
Selbstverwaltung der Gemeinden. Die Ge-
meindeordnung regelt die Verfassung und 
Verwaltung der Gemeinde sowie die Stellung, 
die Aufgaben und die Rechte ihrer Organe 
(wie Gemeindevertretung, Gemeindevor-
stand, Ausschüsse und Ortsbeiräte). Außer-
dem werden die Wirtschafts- und Haushalts-
führung sowie die Staatsaufsicht des Landes 
über die Gemeinden bestimmt.

 
ORTSSATZUNG
»Kommunales Gesetz« für bestimmte Berei-
che der gemeindlichen Selbstverwaltung.

Aufgrund von Bundes- und Landesgesetzen 
(z. B. der HBO) haben die Gemeinden das 
Recht, Ortssatzungen zu erlassen. Sie werden 
von der Gemeindevertretung beschlossen 
und sind für die Gemeinde und für jede ein-
zelne Bürgerin und jeden einzelnen Bürger 
bindend. Beispiele für Ortssatzungen sind 
Erhaltungssatzungen und Gestaltungssatzun-
gen. Auch der Bebauungsplan wird als Sat-
zung beschlossen.

Auskünfte über Ortssatzungen gibt es in den 
Rathäusern der Gemeinden. Zum Teil sind die-
se auch online abrufbar. Alle übrigen Gesetze 
und Verordnungen sind im Internet oder im 
Fachbuchhandel erhältlich. 
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Die Gemeinde ist die Stufe im Gesamtaufbau 
des öffentlichen Lebens, die der Bürgerschaft 
am nächsten steht. Sie fördert das Wohl ihrer 
Einwohnerinnen und Einwohner in freier 
Selbstverwaltung durch ihre von der Bürger-
schaft gewählten Organe. Die Gemeinden ha-
ben das Recht, ihre eigenen Angelegenheiten 
selbst zu ordnen. Ein wichtiger Bereich der 
Selbstverwaltung der Gemeinden ist die städ-
tebauliche Planung. Es lohnt sich daher, im 
Zusammenhang mit Planungsfragen zumin-
dest ein Grundverständnis von Aufbau und  
Funktionsweise der Gemeinde zu haben. Umso  
leichter fällt es, sich bei Fragen oder Beschwer-
den gleich an die richtige Stelle zu wenden.

Die Hessische Gemeindeordnung kennt zwei 
Organe, die von Bürgerinnen und Bürgern be-
ziehungsweise von Gemeindevertreterinnen 
und -vertretern gewählt werden:

•   Die Gemeindevertretung  — in Städten die 
Stadtverordnetenversammlung  — wird als 
Parlament direkt von den Bürgerinnen und 
Bürgern gewählt. 

•   Der Gemeindevorstand  — in Städten der 
Magistrat  — besteht aus der Bürgermeisterin 

oder dem Bürgermeister (in großen Städten 
der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbür-
germeister) sowie den Beigeordneten. Bür-
germeisterin oder Bürgermeister werden 
direkt von der Bürgerschaft gewählt, die Bei-
geordneten von der Gemeindevertretung. 

Ergänzend können die Gemeinden Ortsbeirä-
te einrichten. Diese werden ebenfalls von der 
Bürgerschaft gewählt. Der Ortsbeirat wählt aus 
seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vor-
sitzenden  — die sogenannte Ortsvorsteherin 
oder den sogenannten Ortsvorsteher  — und 
einen oder mehrere Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter. 

WAS MACHT DIE GEMEINDE- 
VERTRETUNG?
Die Gemeindevertretung trifft alle wichtigen 
Entscheidungen und überwacht die gesamte 
Verwaltung der Gemeinde. Zu den wesent-
lichen Aufgaben gehören unter anderem 
der Erlass von Satzungen und die Vorgabe 
für Richtlinien für die Verwaltungsführung. 
Zur Vorbereitung von Beschlüssen werden 
aus Mitgliedern der Gemeindevertretung 

Ausschüsse gebildet. Für Planungsfragen 
zuständige Ausschüsse können (je nach Ge-
meindegröße) sein:

•   Bauausschuss,
•   Planungsausschuss,
•   Stadtentwicklungsausschuss. 

Eine sinnvolle Möglichkeit, sich mit Fragen 
und Anregungen zu Belangen der Planung an 
die politische Vertretung zu wenden, ist der 
Weg über eine Partei oder über die Gemein-
devertretung.

Unmittelbare Informationsmöglichkeiten be- 
stehen, weil die Sitzungen der Gemeinde-
vertretung und der Ausschüsse in der Regel 
öffentlich sind. Die Ausschüsse können auch 
Vertreterinnen und Vertreter derjenigen Be-
völkerungsgruppen, die von Entscheidungen 
vorwiegend betroffen werden, zu den Bera-
tungen einladen.

Zusätzliche Informationsmöglichkeiten bie-
ten die Bürgerversammlungen, die von der 
oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertre-
tung einberufen und geleitet werden. Eine 

6.2  Wie funktioniert meine Gemeinde?  
Aufbau und Gremien der Gemeinde

INFORMATION
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Bürgerversammlung soll mindestens einmal 
im Jahr abgehalten werden.

 
AUFGABEN DES GEMEINDEVORSTANDS
Der Gemeindevorstand ist die »Verwaltungs-
behörde« der Gemeinde. Er besorgt die lau-
fende Verwaltung der Gemeinde, bereitet die 
Beschlüsse der Gemeindevertretung vor und 
führt diese aus. Außerdem stellt er die zur Er-
füllung dieser Aufgaben benötigten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ein und bedient sich 
dieser bei der Erledigung.

Die Sitzungen des Gemeindevorstandes sind 
in der Regel nicht öffentlich. Ungeachtet 
dessen hat der Gemeindevorstand die Bür-
gerschaft in geeigneter Weise über wichtige 
Fragen der Gemeindeverwaltung zu unterrich-
ten. Er hat das Interesse der Bürgerinnen und 
Bürger an der Selbstverwaltung zu pflegen.

Die Zahl der Beigeordneten hängt im Allge-
meinen von der Gemeindegröße ab. In größe-
ren Städten gibt es Beigeordnete, die speziell 
für den Bereich der Planung oder die Stadt-
entwicklung zuständig sind. In kleineren Städ-
ten kann es sein, dass die Bürgermeisterin 
oder der Bürgermeister diese Aufgabe selbst 
übernimmt. Die für Bau- und Planungsfragen 
überwiegend zuständige Bauverwaltung kann 
je nach Gemeindegröße weiter untergliedert 
sein, zum Beispiel in:

•   Stadtplanungsamt,
•   Bauordnungsamt,
•   Hochbauamt,
•   Garten- und Friedhofsamt.
 

ORTSBEIRAT
Der Ortsbeirat ist in allen wichtigen Angele-
genheiten, die den Orts- beziehungsweise 
Stadtbezirk betreffen, zu hören. Die Hessische 
Gemeindeordnung unterstützt damit die 
Selbstverwaltung der Orts- beziehungsweise 
Stadtbezirke.

Ebenso kann die Stadt Außenstellen der Ver-
waltung einrichten, um die Nähe zur Bürger-
schaft zu stärken. Durch die Teilnahme an den 
Sitzungen der Ortsbeiräte können sich die 
Bürgerinnen und Bürger über aktuelle Prob-
leme und Planungen im Stadtteil informieren 
und ihre Forderungen hier direkt einbringen. 
Die Sitzungstermine der Ortsbeiräte werden 
in der Tagespresse veröffentlicht.

INFORMATION
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Ab in die Mitte!  64, 65
Abwägungsgebot   26
Anpassungsgebot   10, 30
Anregungen   18, 39, 61, 64, 68
Art der baulichen Nutzung  46, 48, 50, 54, 57
Aufstellungsbeschluss  38, 41
Auslegungsbeschluss  39
Ausnahmen   56, 57, 58
Ausschlusswirkung   39
Ausschüsse   40, 67, 68
Außenbereich   30, 33, 57, 58, 59
Bauflächen   30, 48, 50, 57
Baugebiet   33, 48, 49, 50, 52, 56, 57
Baugebietstyp   48, 49
Baugesetzbuch   11, 26, 27, 30, 32, 36, 41, 43, 58, 66
Baukreuz   46, 49, 54, 55
Baukultur   26, 61, 64, 65
Bauleitplanung   11, 26, 39, 41, 42, 44, 47, 48
Bauleitplanverfahren  22, 39, 40, 43
bauliche Nutzung   14, 66
Baunutzungsverordnung  10, 48, 52, 55, 56, 57, 66
Bauweise   33, 46, 55, 57
Bebauungsplan   10, 22, 32, 36, 40, 44, 46, 48, 52, 55, 56, 66
Befreiungen   56, 57, 58
Begründung   27, 30, 32, 39, 44
begünstige Vorhaben  58
Beipläne   47
Bekanntmachung   36, 38, 40
Besondere Wohngebiete  50
Bestandsschutz   36, 58
Bündelung   15, 31, 61
Bürgerentscheid   13
Bundesraumordnung  9
Bürgerbeteiligung   14, 23, 38
Dachform   33, 46, 49, 54, 55
Dachneigung   55
Denkmalschutz   19, 26
Dorfentwicklung   63
Dorfgebiete   50

Dorfmoderation   63
Durchführungsvertrag  44, 45
einfacher Bebauungsplan  33
Eingriffe    12, 36, 43
Entschädigungsansprüche  36
Entwicklungsgebot  32
Erhaltungssatzungen  67
Fachplanungen   9, 12, 14
Festsetzungen   32, 33, 36, 44, 46, 55
Flächennutzungsplan  10, 17, 27, 30, 32, 40, 48, 66
Flüchtlinge   49, 57
frühzeitige Beteiligung  38, 39, 41
Gegenstromprinzip  10
Geltungsbereich   32, 33, 36, 57
Geltungsdauer   17, 27
Gemeinde   8, 10, 13, 22, 26, 38, 40, 44, 68
Gemeindevertretung  7, 23, 32, 39, 40, 41, 68
Gemeindeverwaltung  22, 41
Gemeindevorstand  13, 68, 69
Genehmigung von Baugesuchen  41
Gesamtplanung   9, 12
Geschossflächenzahl  52
Gestaltungssatzung  59, 67
Gewerbegebiete   8, 15, 22, 50
GFZ    52, 53, 54
Grundflächenzahl   52
Grundzüge der Planung  56
GRZ    52, 53, 54
Hessische Bauordnung  11, 55, 59, 67
Hessische Gemeindeordnung  67, 68, 69
Industriegebiete   50, 51, 54
integrierte Entwicklung  15
Integriertes kommunales Entwicklungskonzept  63
Integriertes Stadtentwicklungskonzept  22, 23, 60
interkommunale Kooperation  22
interkommunales Abstimmungsgebot  38
Kennzeichnungen   30, 32
Kerngebiete   50, 51, 54
Kleinsiedlungsgebiete  50
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Klimaschutz   8, 15, 16
Klimaschutzplan Hessen 2025  15
Klimawandel   60
Landesentwicklungsplan  10, 11, 16, 17, 18, 30, 66
Lebendige Zentren   23, 60, 61, 62
Legende    46
Leitvorstellung   16, 17
Mischgebiete   50, 51
Nachhaltigkeit   8, 15, 65
nachrichtliche Übernahmen  30, 32
Neuordnung der Grundstücke  37
Normenkontrolle   36
Nutzungskreuz   34, 46, 49, 54, 55
offene Bauweise   55
Offenlegungsbeschluss  39, 41
öffentliche Belange  58
Öffentlich-private Partnerschaft  36, 42, 43
Ökokonto   36
Ortsbeirat   40, 67, 68, 69
Ortsgesetz   36, 44, 59
Ortssatzung   67
ortsübliche Bekanntmachung  38
Planfeststellungsbeschluss  12
Planfeststellungsverfahren  12, 14, 30
Planungsebenen   9, 10
Planungshoheit der Gemeinden  22
Planungsprozess   6, 13, 14, 19
Planungsregionen   11, 17, 18
Planungsträger   15, 16
Planungsverbände   27, 31
Planzeichenverordnung  46, 67
privilegierte Vorhaben  58
qualifizierter Bebauungsplan  57
Raumordnungsgesetz  10, 16, 17, 66
regionaler Flächennutzungsplan  17, 31
Regionalplan/-pläne  10, 11, 14, 17, 18
Regionalplanung   9, 10, 11, 17, 18, 31
reines Wohngebiet   33, 46, 52, 56
Sanierungsgebiet   40

Sanierungsmaßnahme  40
Sanierungssatzung  40
Satzung    19, 32, 36, 40, 44, 68
Satzungsbeschluss   41
Sicherung der Bauleitplanung  41
Sondergebiete   50, 51
sonstige Vorhaben   58
Sozialer Zusammenhalt  23, 61, 62
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme  40
Städtebaulicher Vertrag  43
Stadtplanungsamt   69
Stadtverordnetenversammlung  68
Strategische Sanierungsbereiche  63
Träger öffentlicher Belange  14, 19, 39, 40, 41
Umlegung   37, 43
unbeplanter Innenbereich  57
Urbane Gebiete   50, 51, 52
Veränderungssperre  41
Verbandsklagerecht  12
verbindliche Bauleitplanung  11, 26, 32
Vermerke   30
Verfassungsbeschwerde  36
vorbereitende Bauleitplanung  11, 26, 27
vorbereitende Untersuchung  40
Vorentwurf   38, 41
Vorgartensatzung   33
vorhabenbezogener Bebauungsplan  44, 45
Vorhabenträger   44, 45
Vorhaben- und Erschließungsplan  44, 45
Vorkaufsrecht   41
Wachstum und Nachhaltige Erneuerung  23, 60, 61, 62
Windenergie   21
Windenergieanlage  18, 44
Wohngebiete   43, 50, 52, 54
Zeichenerklärung   46
Zulässigkeit von (Bau)Vorhaben  30, 33, 44
Zurückstellung von Baugesuchen  41
Zwischennutzung   60
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ANMERKUNGEN ZUR VERWENDUNG!
Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Hessischen Landesregierung herausgegeben. Sie darf 
weder von Parteien noch Wahlbewerberinnen und -bewerbern oder Wahlhelferinnen und -helfern während eines Wahl-
kampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, Europa- und Kommunal-
wahlen. Missbräuchlich sind insbesondere eine Verteilung dieser Druckschrift auf Wahlveranstaltungen oder an Informati-
onsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. 
Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer be-
vorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung 
zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es jedoch gestattet, die Druckschrift 
zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.
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